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Vorwort 
 

Welche Stellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Arbeitswelt 

und damit in der Gesellschaft haben, entscheidet sich über die Beschäf-

tigungsform: Sind sie angestellt? Zu welchen Konditionen? Haben sie 

einen Arbeitsvertrag – oder erhalten sie (nur) einen Arbeitsauftrag? An 

diese Fragen sind nicht nur Arbeitsvolumen und Entgelte geknüpft, son-

dern auch Rechte und soziale Sicherheit. Darum hat sich die 2015 von 

der Hans-Böckler-Stiftung initiierte Kommission „Arbeit der Zukunft“ mit 

der Frage befasst, wie sich im Zuge von Digitalisierung, Globalisierung 

und gesellschaftlichem Wertewandel die Struktur der Beschäftigungs-

verhältnisse verändert und wie eine Neuordnung des Arbeitsmarktes 

aussehen kann, die faire Spielregeln und gute Standards auch in den 

Zonen jenseits des Normalarbeitsverhältnisses garantiert. Aufbauend 

auf den Denkanstößen der Kommission (www.arbeit-der-zukunft.de) und 

unterstützt von einem Experten/innenkreis arbeitet die Hans-Böckler-

Stiftung nun weiter an dem Thema: Sie erarbeitet eine Kartierung des 

Feldes alter und neuer Beschäftigungsformen, trifft auf Basis der Empi-

rie Annahmen über die zukünftige Entwicklung der Beschäftigungsver-

hältnisse und macht Vorschläge, wie die neuen (und nicht mehr ganz so 

neuen) Formen von Arbeit gestaltet werden können. 

Die Hans-Böckler-Stiftung hat zu diesem Zweck eine Reihe von Ex-

pertisen beauftragt. Denn es gilt, aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf 

das sich verändernde Feld der Beschäftigungsverhältnisse zu schauen 

und Muster und Trends zu beschreiben: Was sind die Veränderungstrei-

ber mit Blick auf Beschäftigung, und wie wirken sie sich aus? Was ist 

der spezielle „Beitrag“ der Digitalisierung an der Veränderung? Wie ver-

ändern sich Betriebsstrukturen und Wertschöpfungsketten? Was pas-

siert in der – wachsenden? – Grauzone zwischen den Polen „Arbeitge-

ber“ und „Arbeitnehmer“? Wie relevant ist „Crowdworking“ und was ge-

schieht tatsächlich im Windschatten der Debatte über dieses Phäno-

men? Welche neuen Schutzbedarfe, Machtasymmetrien und Abhängig-

keiten (z. B. von Algorithmen statt Vorgesetzten) sind entstanden? Wie 

werden neue Geschäftsstrategien und Geschäftsmodelle die Beschäftig-

tenstruktur verändern? Legt man die unterschiedlichen Expertisen zu-

sammen, ergibt sich – so der Plan – mosaikartig ein Bild. 

Welchen Beitrag leistet das vorliegende Working Paper in diesem 

Mosaik? Wir haben Andreja Schneider-Dörr, Rechtswissenschaftlerin 

und Promotionsstipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung gebeten, zu ana-

lysieren: Wie konfigurieren sich Beschäftigungsverhältnisse gerade 

neu – angetrieben durch die Dynamiken der „Gig Economy“? Wo ent-

stehen in der sich digitalisierenden Arbeitswelt neue Zonen der Schutz-

http://www.arbeit-der-zukunft.de/
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losigkeit? Und ist unser Arbeitsrecht ausreichend geeignet, Arbeit – 

auch in den neuen Formen – zu schützen? Andrea Schneider-Dörr ana-

lysiert die wachsende Relevanz der Plattformökonomie für unsere Ar-

beitswelt („How big is the Gig?“); sie beschreibt, welcher neue Typus 

Arbeitsverhältnis hier gerade entsteht, was seine besonderen Merkmale 

sind und welche spezifischen Formen der Abhängigkeit und der Macht-

asymmetrien sich in der digitalen Arbeitswelt bilden. Das Herzstück ihrer 

Expertise ist die Frage: Wenn Raum und Zeit die Grundlagen unseres 

(alten) Arbeitsrechts sind, Plattformen aber ohne Rücksicht auf beides 

auskommen; wenn also unser bestehendes Arbeitsrecht nicht in die 

neuen Zonen der Beschäftigung reicht – was heißt das dann? Andreja 

Schneider-Dörr gibt einen Überblick über die prominentesten Positionen 

der nationalen und internationalen Debatte zur Reform des Arbeitsneh-

merbegriffs – also der Kategorie, auf der das gesamte Arbeitsrecht fußt. 

Weitere Expertisen im Rahmen des Arbeitsschwerpunktes „Stan-

dards für eine Arbeitswelt im digitalen Wandel“ der Forschungsstelle 

„Arbeit der Zukunft“ finden Sie unter www. arbeit-der-zukunft.de. 

 

Christina Schildmann/Lisa Schrepf 

Forschungsstelle „Arbeit der Zukunft“, Hans-Böckler-Stiftung 

 

 

 

 

https://www.boeckler.de/116139.htm
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Einleitung 
 

Die Zukunft hat Konjunktur. Momentan wird die Medienlandschaft mit 

Szenarien über das Leben in der Zukunft so überschwemmt wie das Si-

licon Valley mit den Milliarden Risikokapitals, die das nächste Einhorn1 

hervorbringen sollen. Das trifft natürlich auch auf die Zukunft der Arbeit 

oder – wie wir es sagen – die Arbeit der Zukunft, denn dass es künftig 

noch Arbeit geben wird, ist für uns die Grundannahme aller Überlegun-

gen.2 Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht auf mehr oder weniger 

alarmistische Weise das Ende der Arbeit oder des arbeitenden Men-

schen ausgerufen wird.3 Dies kann positiv gesehen werden: moderne In-

formations- und Kommunikationstechnologien (IKT) entlasten den Men-

schen; er befreit sich von mühevoller Arbeit und wendet sich den schö-

nen Dingen des Lebens zu wie Familie, kreativen Hobbies und derglei-

chen mehr. Diese Überlegungen beflügeln wiederum von neuem die 

Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen.4 

Es gibt aber starke Ängste: Automatisierung, Künstliche Intelligenz 

und neue Technologien im Allgemeinen drohen Arbeitsplätze zu vernich-

ten und noch ist nicht klar, wo und ob neue Arbeitsplätze entstehen.5 

Freilich, das mag eher die Zukunft von Übermorgen als von Morgen tref-

fen. Dennoch gibt es Fragen nach Handlungsbedarfen für die Zukunft. 

Wie die folgende Anekdote zeigt, machen sich Sorgen und Ängste nicht 

nur bei der „normal“ arbeitenden Bevölkerung breit. 

Der Medientheoretiker Douglas Rushkoff berichtete, wie er kürzlich 

auf ein luxuriöses Privatressort eingeladen wurde, um über die Zukunft 

der Technologie zu referieren. Offen gibt er zu, dass das Honorar exor-

bitant war und er sich schließlich darauf einließ. In einen Raum, den er 

für den Aufenthaltsraum zur Vorbereitung des Vortrages hielt, kamen 

fünf Männer an einen runden Tisch. Schnell wurde klar, das ist die Run-

de, in der sein Vortrag stattfinden sollte. Der Anfang war recht belanglos, 

man plauderte über Blockchain, Crispr, 3-D-Druck, Quantencomputer 

und ähnliches, bis die Herren irgendwann die Fragen stellten, die sie 

wirklich interessierte. Es ging hauptsächlich um „das Ereignis“ und wie 

danach zu leben sei. „Das Ereignis“ fungierte als Sammelbegriff, der für 

                                                 
1  Unicorn, Start-up mit einer Marktbewertung von mehr als einer Milliarden US-Dollar.  

2  Hoffmann in: Hoffmann/Bogedan, Gestaltungsanforderungen an die Arbeit der Zu-

kunft, S. 11 ff. 

3  Statt vieler: Zeit Online vom 26. April 2018, Was machen wir morgen, abrufbar unter 

https://www.zeit.de/2018/18/zukunft-arbeit-kuenstliche-intelligenz-

herausforderungen, abgerufen am 15.07.2018.  

4  Statt vieler: Bregman, Utopien für Realisten, Rowohlt 2017; Brynjolffson/McAfee, Se-

cond Machine Age, S. 280 ff.  

5  Statt vieler: Beiträge der Ausgabe 18/19 2016 APuZ, Arbeit und Digitalisierung, bpb. 

https://www.zeit.de/2018/18/zukunft-arbeit-kuenstliche-intelligenz-herausforderungen
https://www.zeit.de/2018/18/zukunft-arbeit-kuenstliche-intelligenz-herausforderungen
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verschiedene Endzeitszenarien stand: Atomkrieg, Klimakatastrophe, so-

ziale Unruhen durch Hackerangriffe und ähnliches mehr. Den Herren 

ging eine Frage herum: 

 
„Wie behalte ich nach dem Ereignis die Kontrolle über meine Sicherheitskräf-
te?“ 
 

Sie befürchteten, der wütende Mob könnte ihnen ein Ende bereiten und 

auf die Sicherheitskräfte sei schließlich auch kein Verlass, denn sie wür-

den auch zum Mob gehören. Rushkoff antwortete schließlich: 

 
„Ihre beste Chance bestünde darin, diese Leute künftig sehr gut zu behandeln. 
Sie sollten ihr Sicherheitspersonal wie Mitglieder der eigenen Familie betrach-
ten. Und je stärker sie dieses Ethos auf den Rest ihrer Geschäftspraktiken an-
wenden, auf das Lieferkettenmanagement, auf Nachhaltigkeitsbemühungen 
und die Verteilung von Wohlstand, desto geringer sei die Chance, dass es 
überhaupt zu einem ‚Ereignis‘ kommt.“

6
 

 

Rushkoffs Erfahrungsbericht spricht etwas sehr Grundlegendes an: wie 

kann man arbeitende Menschen so gut behandeln, dass das soziale Ge-

füge intakt bleibt. Das ist freilich eine große Aufgabe, aber die beginnt 

schon im Kleinen. Wenn schon das Weltwirtschaftsforum sagt, dass Ar-

beitnehmerrechte und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch seien und 

sogar ein Ausbau eben dieser erforderlich sei,7 dann kann die anleitende 

Frage nur lauten: Was ist zu tun, um Arbeitsbedingungen zu verbes-

sern? 

Dies ist auch zu fragen, wenn es um Erwerbsarbeit und deren Bedin-

gungen in der Plattformökonomie geht. 

Plattformen treffen mit ihren Geschäftsmodellen auf arbeitende reale 

Menschen: Crowd Worker/innen sitzen vor ihren Rechnern und produ-

zieren Informationen, On-Demand-Worker/innen liefern Essen aus oder 

reinigen die Wohnung. Viele Geschäftsmodelle sind so ausgelegt, dass 

sie soziale Schutzrechte umgehen: die allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen der Plattformen klassifizieren die arbeitenden Menschen trotz 

großer Abhängigkeiten als Selbstständige; ein Arbeitsvertrag soll nicht 

zu Stande kommen.8 

                                                 
6  Süddeutsche Zeitung vom 10. Juli 2018 Rushkoff, Nur die reichsten überleben, ab-

rufbar unter http://www.sueddeutsche.de/kultur/zukunft-der-technologie-nur-die-

reichsten-ueberleben-1.4047981, abgerufen am 29.01.2019. 

7  „The Global Competitiveness Report“, abrufbar unter 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/, abgerufen am 

14.07.2018; Bericht darüber: Zeit Online vom 27.09.2017 „Mehr Schutz für Arbeit-

nehmer“ abrufbar unter https://www.zeit.de/wirtschaft/2017-09/weltwirtschaftsforum-

wettbewerbsfaehigkeit-studie-arbeitnehmerrechte-produktivitaet, abgerufen am 

14.07.2018.  

8  Bitkom 2015, Leitfaden Crowdsourcing für Unternehmen, S. 30 ff.  

http://www.sueddeutsche.de/kultur/zukunft-der-technologie-nur-die-reichsten-ueberleben-1.4047981
http://www.sueddeutsche.de/kultur/zukunft-der-technologie-nur-die-reichsten-ueberleben-1.4047981
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/
https://www.zeit.de/wirtschaft/2017-09/weltwirtschaftsforum-wettbewerbsfaehigkeit-studie-arbeitnehmerrechte-produktivitaet
https://www.zeit.de/wirtschaft/2017-09/weltwirtschaftsforum-wettbewerbsfaehigkeit-studie-arbeitnehmerrechte-produktivitaet
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Da aber unser Rechtssystem Bestands- und Existenzschutz größten-

teils am Status des Arbeitnehmers festmacht, werden den Crowd Work-

er/innen und On-Demand Worker/innen bei einer Klassifizierung als 

Selbstständige diese Rechte nicht zuteil. Gerade weil Menschen auf Er-

werbsarbeit angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, 

finden sie sich in einer schwächeren Verhandlungsposition gegenüber 

potentiellen Arbeitgebern. Daher bildet das Arbeitsrecht mit seinen 

Schutzmaßnahmen ein Korrektiv dieses Ungleichwichts. Die Macht von 

Plattformen erweist sich als enorm: sie bestimmen teilweise die Arbeits-

organisation und weisen doch jegliche Abhängigkeit von sich, denn die 

Plattformarbeiter/innen sind vordergründig nicht weisungsgebunden. Die 

Umgehung arbeitsrechtlicher Standards durch eine benachteiligende 

Gestaltung von Geschäftsbedingungen und Verträgen ist nichts, was die 

Plattformökonomie erfunden hat. Jüngst offenbarte eine Studie, wie sehr 

sich prekäre Arbeitsverhältnisse verfestigen und so zu prekären Le-

bensverhältnissen werden. Wir reden über gut vier Millionen Menschen, 

bzw. etwa 12 Prozent der Erwerbsbevölkerung, die unter dauerhaft pre-

kären Umständen leben.9 Nun ist der Begriff „Prekariat“ seit Jahren in al-

ler Munde und so ist entsprechend unscharf, wer prekär beschäftigt ist. 

Zählt dazu schon jede Form „atypischer“ Erwerbsarbeit, also Werkver-

träge mit Selbstständigen, Minijobber, Leiharbeit und Ähnliches? Nein, 

sagen, die Forscher/innen der Studie: es wurde ein mehrdimensionaler 

Maßstab an den Begriff des „Prekariats“ angelegt und u. a. danach un-

terschieden, wie lange jemand in einer prekären Erwerbssituation lebt 

und ob Betroffene sonst in einem wohlhabenden Haushalt leben. Insge-

samt ergab dies ein umfassendes Bild, wie „Prekariat“ in diesem Sinne 

zu verstehen und folglich, wie die erforschten Zahlen zu verstehen sei-

en. Studien wie diese offenbaren, wie es um die klassischen Vertrags-

verhältnisse zwischen festangestellten Arbeitnehmenden und Arbeitge-

benden steht: Sie unterliegen einem bereits vor Jahrzehnten eingeleite-

ten Wandel der Arbeitsverhältnisse.10 Kostendruck, Unverbindlichkeit 

und Flexibilität stehen Pate für Arbeitsformen wie Leiharbeit, Werkver-

tragskonstruktionen mit Selbstständigen und Scheinselbstständigkeit im 

Allgemeinen.11 Nun, wie reiht sich die Erwerbsarbeit auf Plattformen in 

                                                 
9  Promberger/Jahn/Schels/Allmendinger/Stuth, Existiert ein verfestigtes „Prekariat“?, 

Working Paper Nr. 85, September 2018, abrufbar unter 

https://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_085_2018.pdf, abgerufen am 29.01.2019. 

10  Umfassende Darstellung: Däubler, Herausforderungen für das Arbeitsrecht, AuR 

2016, S. 325 – 334.  

11  Zu diesen Schlussfolgerungen: Berg, CLLPJ 2016, S. 2; Aloisi, CLLPJ 2016, 663; 

Hill, New Economy, New Social Contract, S. 4ff; Klebe/Heuschmid, Collective Regu-

lation of Contingent Work, S. 218. 

https://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_085_2018.pdf
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diesen Wandel der Beschäftigungsverhältnisse12 bzw. in „moderne“ 

Formen der Arbeitsorganisation ein? 

Erwerbsarbeit auf Plattformen potenziert Probleme prekärer Arbeit 

und fächert wie ein Prisma verschiedene Spektren auf. Während sich 

viele Formen „moderner“ Arbeitsorganisation naturgegeben noch den 

physikalischen Einheiten von Raum und Zeit unterwerfen mussten, 

kommen viele Plattformen gänzlich ohne Rücksicht auf Raum und Zeit 

aus. Gerade digitale Dienstleistungen können überall und jederzeit er-

bracht werden, man ist dabei vor allem auf eine zuverlässige Internet-

verbindung angewiesen.13 Hier kommt das Arbeitsrecht an seine Gren-

zen. Gerade der Arbeitnehmerbegriff greift in seiner Ausgestaltung als 

typologischer Begriff, die Einheiten Raum und Zeit auf, um die persönli-

che Weisungsabhängigkeit zu überprüfen. Nach der Rechtsprechung 

des BAG werden für die Feststellung, ob jemand Arbeitnehmer/in sei, 

häufig Fragen nach dem Arbeitsort, der Arbeitszeit und der Arbeitsorga-

nisation bemüht. Helfen diese Fragen jenen, die keinen Arbeitsort ha-

ben, keine Stechuhr und die sich im Wesentlichen selbst organisieren, 

bzw. deren Organisation bereits so festgelegt ist, dass ihre Entschei-

dung nur noch darin besteht, ob sie überhaupt arbeiten wollen oder 

nicht? Das Hohelied der Flexibilität und Selbstbestimmung des arbeiten-

den Menschen scheint nicht nur aus harmonischen Akkorden zu beste-

hen – um im Bild zu bleiben – weckt es bisweilen sogar Zweifel, ob es 

eine Melodie gibt und nicht nur eine diffuse, disharmonische Geräusch-

kulisse. Prassl bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, die Freiheit vieler 

Plattformarbeiter/innen bestehe darin, mit nichts nach Hause zu ge-

hen.14 Ähnlich berichtet auch Hill von einem Freelancer, der sagt: „Es 

stimmt, wenn du vollkommen selbstständig bist, kannst du deine Ar-

beitszeit frei gestalten, aber es ist schwierig seine Arbeitszeit frei zu ein-

zuteilen, wenn man rund um die Uhr arbeiten muss.“15 

Was ist zu tun, wenn richterlich entwickelte Grundsätze möglicher-

weise nicht greifen? Es ist einmal mehr an der Zeit zu überlegen, ob der 

heutige Arbeitnehmerbegriff noch trägt. Auch das ist freilich kein Novum. 

Der Arbeitnehmerbegriff befindet sich in einer steten Debatte um seine 

                                                 
12  Der allgemeine Wandel der Beschäftigungsverhältnisse kann hier nicht in der ver-

dienten Tiefe abgebildet werden; eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die 

dies abbildet, ist im Erscheinen.  

13  Däubler/Klebe, NZA 2015, S. 1032 – 1041. 

14  Prassl, Humans as a Service, S. 116 „workers’ supposed freedom, on the other 

hand, means little more than the ‚liberty to go home with nothing‘“.  

15  Hill, Die Start-up Illusion, S. 43. 
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Voraussetzungen.16 Dies gewinnt auch für die Plattformbeschäftigten an 

Bedeutung.17 

Im Folgenden gibt es daher eine kurze Einführung in die Plattfor-

mökonomie mit der Frage, warum sie immer relevanter wird. Als nächs-

tes wird dargestellt, wie viele Menschen nach derzeitiger Studienlage 

dort einer Beschäftigung nachgehen. Überlegungen des Schutzes kön-

nen nicht gemacht werden, ohne die Schutzbedürftigkeit festzustellen. 

Es ist allzu menschlich und nachvollziehbar, dass Betroffene ungern mit 

einem paternalistischen Schutzsystem ausgestattet werden, das am En-

de gar nicht ihre Schutzbedürfnisse trifft. Deshalb ist es relevant eine 

Debatte zum Schutzbedarf arbeitender Menschen in der Plattformöko-

nomie anzustoßen. Daran anschließend ist die rechtliche Debatte um 

den Arbeitnehmerbegriff darzustellen. 

 

 

 

                                                 
16  Aktuell und zusammenfassend dargestellt bei: Staudinger/Richardi/Fischinger 

(2016), § 611 BGB, Rn. 10 ff. mwN. 

17  Die juristischen Beiträge zu der Frage, wie Crowd Worker arbeitsrechtlich zu qualifi-

zieren sind, sind zahlreich: Waas, Crowdwork in Germany, S. 146 ff.; im Grunde die 

gesamte Ausgabe CLLPJ 2016 insbes. Prassl/Risak, Aloisi; Däubler, SR 2016, S.; 

Däubler/Klebe, NZA 2015, S. 1032–1041; Klebe, AuR 2016, S. 277–281; Ko-

cher/Hensel, NZA 2016, S. 984–997; Risak, ZAS 2015, S. 1–15; Klebe/Neugebauer, 

AuR 2014, S. 1–4, Däubler in: Crowdwork – Zurück in die Zukunft, S. 243–274.  
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1. Plattformen, Crowd Work, 
Online2Offline, On-Demand-
Economy 

 

 

1.1 Wie kamen wir zur Plattformökonomie? 
 

Digitale Plattformen verändern seit etwa einem Jahrzehnt, wie Men-

schen konsumieren, ihre Freizeit verbringen und arbeiten. Diese Ent-

wicklung geht auf eine Reihe von Ereignissen und Dingen zurück: Allen 

voran ist das Internet – gerade als mobiles Internet – zu nennen. Im 

Grunde genommen ist das Internet selbst die Plattform aller Plattformen, 

da es in seiner Ausgestaltung als Web 2.0 die Voraussetzungen schafft, 

dass man sich als Privatperson oder Unternehmen daran beteiligt und 

dort Aktivitäten jedweder Art nachgeht.18 Ebenso wichtig sind die Endge-

räte insbesondere das Smartphone, das mit einer Fülle an zusätzlicher 

Ausstattung wie Sensoren, Mikrofonen, Geodatenlokalisierung, Kamera 

und mehr dafür sorgt, dass die ganze Welt des Internets verfügbar ist 

und umgekehrt, dass Nutzer/innen ebenfalls verfügbar sind. Dadurch 

wird die Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Daten und In-

formationen mit technischer Hilfe zu extrem geringen Kosten in großem 

Umfang möglich und berührt dadurch alle Formen menschlicher Arbeit, 

die schon immer direkt oder indirekt mit Informationen und Daten ver-

bunden war.19 So ermöglichen es Plattformen wie Airbnb, Uber, De-

liveroo, Helpling, oDesk, Facebook, Spotify in Sekundenschnelle auf ei-

ne Vielzahl von Annehmlichkeiten wie Urlaub, Transport, Essen, Ar-

beitskräfte aller Art, Informationen und Musik zurückgreifen zu können. 

Bei allen Unterschieden, die diese Plattformen im Detail haben, liegen 

ihnen viele Gemeinsamkeiten zugrunde: Sie stellen Dienstleistungen, 

Gegenstände und Informationen bereit, ohne selbst Eigentümer einer 

Ferienwohnung zu sein wie im Fall von Airbnb oder ohne eine/n Arbeit-

nehmer/in anstellen zu müssen wie im Fall von upwork. Sie nutzen 

stattdessen Aktiva wie Wohnungen, Fahrzeuge oder die Arbeitskraft ei-

nes Menschen, die sonst unausgelastet wären. Genauer gesagt ermög-

lichen sie es, diese zu nutzen, denn die Plattformen sehen sich als Ver-

mittler/innen und das Internet erweist sich dabei als der mächtigste Me-

chanismus, um Angebot und Nachfrage perfekt zusammenzubringen 

                                                 
18  Brynjolfsson/McAfee, Machine, Platform, Crowd, S. 163.  

19  Picot/Hopf/Neuburger in: Brenner/Hess (Hrsg.), Wirtschaftsinformatik und Wissen-

schaft in der Praxis, S. 300. 
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(Matching).20 Die Plattformen lassen sich dieses Matching mit einer 

Vermittlungsgebühr bezahlen. Dieses Geschäftsmodell der Vermittlung 

ermöglicht es den Plattformen, das unternehmerische, rechtliche und 

soziale Risiko der vermittelten Dienstleistungen ebenso wie die Kosten 

für die Arbeitskraft und Produktionsmittel nicht selbst zu übernehmen, 

sondern weitgehend den arbeitenden Menschen und den Nutzer/innen 

der Plattformen zuzuweisen.21 Wohin das führen kann, bringt ein Aus-

spruch des im Silicon Valley höchst verehrten Programmierers und In-

vestors Marc Andreessen auf den Punkt: 

 
„Software is eating the world.“

22
 

 

Damit ist gemeint, dass Unternehmen, die wie Plattformen, aus wenig 

mehr als Software bestehen, exponentiell wachsen können, ohne dass 

sie proportional mehr Mitarbeiter/innen oder andere Güter unterhalten 

müssen. Die digitalen Plattformen verzeichnen dabei wirtschaftliche Er-

folge, die Begehrlichkeiten wecken.23 Es verwundert daher nicht, dass 

es ein Schwerpunkt der diesjährigen Industriemesse in Hannover war, 

wie das produzierende Gewerbe Plattformen nutzen kann.24 Plattformen 

sind somit auf dem Vormarsch und wollen als Vermittler/innen alles nur 

irgendwie Denkbare gegen ein Entgelt anbieten. 

Darüber hinaus ist Folgendes zu bedenken, wenn man über die Platt-

formökonomie spricht: Sie beruht auf Geschäftsmodellen, die auf Infor-

mationstechnologie, Daten und das Internet setzen. Dieser Sektor darf 

nicht isoliert betrachtet werden, d. h. die Argumentation, dass die Digi-

talwirtschaft insgesamt nur einen kleinen Teil des Arbeitsmarktes aus-

mache und die Plattformen keine arbeitsmarktpolitische Signifikanz ha-

ben, greift zu kurz. Plattformen, Daten und das Internet sind für alle Sek-

toren relevant – Produktion, Dienstleistungen, Verkehr, Telekommunika-

tion etc. So gesehen sind die Digitalwirtschaft und die Plattformökono-

mie als ein Teil von ihr, relevanter als es zunächst scheint.25 Zum einen, 

weil die Plattformökonomie beachtlich wächst, zum anderen, weil die di-

gitale Technologie systemrelevant wird, ähnlich wie der Finanzsektor.26 

Das alles wirkt sich aber auf arbeitende Menschen aus. 

                                                 
20  Brynjolfsson/McAfee, Machine, Platform, Crowd, S. 203. 

21  Schmidt, Arbeitsmärkte in der Plattformökonomie, FES 2016, S. 5.  

22 Abrufbar unter https://www.wsj.com/articles/SB100014240531119034809045765 

12250915629460, abgerufen am 05.06.2018. 

23  Geschätzter Wert der Plattformen (in US-Dollar): Spotify: 8 Milliarden, UBER: 

68 Milliarden, Airbnb: 60 Milliarden. 

24  Abrufbar unter http://www.hannovermesse.de/de/news/top-themen/platform-

economics/, abgerufen am 21.05.2018.  

25  Srnicek, Plattform-Kapitalismus, S. 10.  

26  Srnicek, Plattform-Kapitalismus, S. 10. 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903480904576512250915629460
https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903480904576512250915629460
http://www.hannovermesse.de/de/news/top-themen/platform-economics/
http://www.hannovermesse.de/de/news/top-themen/platform-economics/
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Es ist kein Spoiler bereits an dieser Stelle zu verraten, dass wir noch 

keine „Crowdwork-Republik“ mit Millionen Plattformarbeiter/innen sind. 

Dennoch ist dies kein Grund das Ganze beiseite zu wischen und auf die 

gute konjunkturelle Lage zu verweisen, denn wenn uns die Digitalisie-

rung etwas lehren darf, dann, dass Plattformen wegen des Netzwerkef-

fekts und ihres geringen physischen Ballasts („Software is eating the 

world“) so schnell so stark wachsen können, dass potentielle Regularien 

der Entwicklung naturgemäß hinterherhinken. Die technische Entwick-

lung sollte jedoch keinesfalls die Gestaltung arbeitsrechtlicher Regulie-

rung ersetzen. Die Digitalisierung ist kein unabänderliches Schicksal, sie 

begünstigt jedoch Organisationsformen, die das soziale Phänomen Leis-

tung von Arbeit durch freie Menschen nach den Leistungen der Leis-

tungsberechtigten und unter Eingliederung in ihren „Betrieb“ als Grund-

tatbestand des Arbeitsrechts aushöhlen.27 

Insgesamt bündelt Erwerbsarbeit auf Plattformen Probleme, die ent-

stehen, wenn Menschen zu bloßen Unternehmer/innen ihrer eigenen 

Arbeitskraft werden.28 Viele Plattformen rühmen sich damit, alte Bran-

chen umzukrempeln, also besonders innovativ zu sein. Bei Licht be-

trachtet besteht die Innovation vor allem darin, durch Technologie Ar-

beitsrecht unanwendbar werden zu lassen.29 Vor diesem Hintergrund 

lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Studienlage zur Verbreitung von Er-

werbsarbeit auf Plattformen. 

 

 

1.2 Zahlen, Fakten, Studien – „How big is the 
gig?“30 

 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist die Plattformökonomie in den 

deutschsprachigen Medien so rezipiert worden, dass davon vor allem 

neue Prekarisierungstendenzen zu befürchten seien und die arbeiten-

den Menschen gegen ausbeuterische Konglomerate und „turbokapitalis-

tische“ Plattformen geschützt werden müssen.31 Diesen Annahmen sind 

Berichte aus dem englischsprachigen Raum vorausgegangen, die Platt-

                                                 
27  Krause, Gutachten zum 71. Dt. Juristentag, B20. 

28  Pongratz/Voß, Arbeitskraftunternehmer, Edition Sigma, Berlin 2003.  

29  Waas/Liebman/Lyubarsky/Kezuka, Crowdwork, A Comparative Law Perspective, HSI 

Schriftenreihe Band 22, 2017, S. 20; Prassl, Humans as a Service, an mehreren 

Stellen, z. B. Chapter 2.  

30  Eichhorst/Hinte/Rinne/Tobsch, How Big is the Gig?, IZA Policy Paper No. 117, Okto-

ber 2016, abrufbar unter http://ftp.iza.org/pp117.pdf, abgerufen am 14.07.2018. 

31  Zum Beispiel Blöhm, Digitale Tagelöhner, AiB 11/2014, S. 39–42; Süddeutsche Zei-

tung, abrufbar unter https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/dgb-moderne-sklaverei-

1.3961769, abgerufen am 03.08.2018.  

http://ftp.iza.org/pp117.pdf
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/dgb-moderne-sklaverei-1.3961769
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/dgb-moderne-sklaverei-1.3961769
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formen wie Amazon Mechanical Turk (AMT) oder Crowd Flower vorwar-

fen, ihre Crowd Worker/innen auszunutzen und ohne soziale Absiche-

rung Tage und Nächte vor ihren Computern „schuften“ zu lassen.32 Auf 

der anderen Seite gibt es Stimmen, die den/die Clickworker/in für eine 

„Mär“ halten und auf kaum belastbare Zahlen sowie die momentan gute 

konjunkturelle Lage verweisen.33 Wie leider so oft gibt es nicht nur eine 

Wahrheit, sondern viele. Eine Wahrheit, der man sich gewiss zuwenden 

muss, bevor ein Urteil über die Plattformökonomie gefällt wird, ist, wel-

che Zahlen gibt es? Wie Eichhorst et al. in einer Studie plakativ fragten: 

How big is the Gig? 

Um es gleich vorwegzunehmen: Es bereitet große Schwierigkeiten, 

die Zahl jener zu bestimmen, die auf Arbeitsplattformen arbeiten. Es sind 

in Deutschland und international zwar Studien erschienen, die insbe-

sondere die sozio-ökonomische Situation der Menschen abbilden. 34 Je-

doch kann man kaum zuverlässig bestimmen, wie groß die Arbeiter-

schaft in der Plattformökonomie ist. In der Literatur wird dieses Problem 

aufgegriffen und Arbeitsmarktexpert/innen kritisieren, dass dies bisher 

kaum erfasst ist.35 

Wir können immer noch nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Men-

schen deutschland-, europa- und weltweit in der Plattformökonomie ar-

beiten. Das entbindet aber nicht von der Pflicht sich möglichen Zahlen 

zu nähern. Zum einen über die Plattformen selbst, die Angaben zu der 

Größe der Crowd und On-Demand Worker/innen nennen. Zum anderen 

führt es zu den Unternehmen, die Crowd Work nutzen, denn durch sie 

ließe sich die Verbreitung bestimmen und schließlich versuchen einige 

Studien mittels repräsentativer Befragungen hochzurechnen, wie groß 

die Zahl der Erwerbstätigen in der Plattformökonomie ist. 

 

 

1.2.1 Angaben der Plattformen 

 

Die Plattformen nennen je nach internationaler Reichweite und Be-

kanntheit unterschiedliche Zahlen. Große Microtask Plattformen wie 

Amazon Mechanical Turk (AMT) und Clickworker geben an, mehrere 

Hunderttausend Crowd Worker/innen zu haben, upwork berichtet von 

                                                 
32  Beispielhaft abrufbar unter http://www.alternet.org/labor/dystopian-digital-sweatshop-

makes-internet-run; https://today.law.harvard.edu/zittrain-in-newsweek-work-the-new-

digital-sweatshops/; http://www.bbc.com/news/business-11600902, abgerufen am 

24.03.2017.  

33  Astheimer, FAZ vom 02.07.2016, Die Mär vom Clickworker.  

34  Die Ergebnisse der m.E. wichtigsten Studien werden unter 2.2.4 dargestellt. 

35  Hill, Die Start-up-Illusion, S. 173. Hier kommen verschiedene Expert/innen zu Wort 

und kritisieren das.  

http://www.alternet.org/labor/dystopian-digital-sweatshop-makes-internet-run
http://www.alternet.org/labor/dystopian-digital-sweatshop-makes-internet-run
https://today.law.harvard.edu/zittrain-in-newsweek-work-the-new-digital-sweatshops/
https://today.law.harvard.edu/zittrain-in-newsweek-work-the-new-digital-sweatshops/
http://www.bbc.com/news/business-11600902
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Millionen registrierten Nutzer/innen. Es gibt Untersuchungen, wonach 

geschätzt wird, dass 20 Prozent der Crowd Worker/innen 80 Prozent der 

Aufträge auf einer Plattform unter sich aufteilen.36 Das ist auch für eine 

mögliche Arbeitnehmereigenschaft relevant (s. u.). 

Darüber hinaus ist nicht klar, inwiefern die Angaben der Plattformen 

nicht auch Werbezwecke gegenüber potentiellen Kund/innen erfüllen. Je 

größer die Arbeiterschaft, desto eher trifft die Nachfrage auf ein passen-

des Angebot – daran ist den Plattformen gelegen, denn anders funktio-

niert ihr Geschäftsmodell nicht. 

Die Lieferplattformen Deliveroo und Foodora machen keine Eigenan-

gaben, wie viele Menschen verfügbar sind, um Essen auszuliefern. Ähn-

lich verhält es sich bei Helpling, BookATiger und HappyMaids, die haus-

haltsnahe Dienstleistungen anbieten. Helpling gibt jedoch an, bereits ei-

ne Million Reinigungen bei Tausenden zufriedenen Kunden vermittelt zu 

haben.37 Wobei sich daraus kaum Rückschlüsse ziehen lassen, wie vie-

le Erwerbstätige diese Dienste erbracht haben. Die US-amerikanische 

Plattform taskrabbit gibt an 60.000 „Tasker“ zu haben, die für haushalts-

nahe Dienstleistungen bereitstehen. Nach Angaben von UBER fuhren 

im Dezember 2014 162.000 aktive Fahrer/innen für UBER; aktiv war da-

nach, wer mindestens vier Fahrten im Monat tätigte. Das chinesische 

Pendant Didi Chuxing beschäftige 2017 ca. 21 Millionen Fahrer/innen.38 

 

 

1.2.2 Angaben der Unternehmen 

 

Im Rahmen des Dialogprozesses Arbeit 4.0 beauftragte das BMAS das 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mit der Frage, 

welche Unternehmen Crowd Work nutzen. Eine erste Befragung führte 

das ZEW im Herbst 2014 im Wirtschaftszweig Informationswirtschaft 

durch (IKT-Branche, Mediendienstleister, wissensintensive Dienstleis-

ter).39 Diese Befragung wurde im Herbst 2016 wiederholt und auf Bran-

chen des verarbeitenden Gewerbes (Chemie und Pharma, Maschinen-

bau, Fahrzeugbau und sonstiges) ausgeweitet. Die repräsentativ hoch-

gerechneten Ergebnisse zeigen, dass das Crowd Work Konzept im Fra-

                                                 
36  Martin et al., Being a Turker, CSCW, Februar 2014, S. 15–19; Musthag/Ganesan, 

Labor dynamics in a mobile micro-task market. Proceedings of the SIGCHI Confer-

ence on Human Factors in Computing Systems 2013, ACM; Schmidt, Arbeitsmärkte 

in der Plattformökonomie, FES 2016, S. 14.  

37  Abrufbar unter https://www.helpling.de/, abgerufen am 16.07.2018.  

38  Abrufbar unter https://de.statista.com/statistik/daten/studie/858203/umfrage/anzahl-

der-fahrer-von-didi-chuxing-china-und-uber-world/, abgerufen am 29.01.2019. 

39  Nachfolgender Abschnitt aus: Ohnemus, ZEW Branchenreport Informationswirt-

schaft, 2015, S. 3.  

https://www.helpling.de/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/858203/umfrage/anzahl-der-fahrer-von-didi-chuxing-china-und-uber-world/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/858203/umfrage/anzahl-der-fahrer-von-didi-chuxing-china-und-uber-world/
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gezeitraum bekannter geworden ist. Bei der ersten Befragung durch das 

ZEW gaben 55 Prozent der befragten Unternehmen an, dass ihnen 

Crowdwork und das Konzept bekannt sei. Im Teilbereich der Medien-

dienstleister lag der Bekanntheits- und Nutzungsgrad höher, da 

60 Prozent der befragten Unternehmen Crowd Work kannten und 

9,2 Prozent das Konzept auch nutzten. 2014 gaben noch 40 Prozent der 

Unternehmen im Wirtschaftszweig Informationswirtschaft an, die Arbeits-

form Crowd Work gänzlich abzulehnen. Bei Wiederholung der Studie im 

Jahr 2016 konnte festgestellt werden, dass die Bekanntheit von Crowd 

Work in der Informationswirtschaft auf 77,5 Prozent gestiegen ist. Im 

verarbeitenden Gewerbe liegt die Bekanntheit des Konzeptes bei 

70,8 Prozent. Die Nutzung des Konzeptes sei der Studie zufolge insge-

samt auf einem niedrigen Niveau, wobei sie in der Informationswirtschaft 

insgesamt höher ist als im verarbeitenden Gewerbe. Ein weiteres Er-

gebnis der Studie war, dass insbesondere kleinere Unternehmen mit bis 

zu 19 Mitarbeiter/innen am ehesten Crowd Working nutzten, während 

Unternehmen von 20 bis 99 Mitarbeiter/innen geringere Nutzungsraten 

aufwiesen. Insgesamt geben Unternehmen der Informationswirtschaft 

und des verarbeitenden Gewerbes an, in Zukunft mehr Crowdworking in 

ihre Arbeitsprozesse implementieren zu wollen. 

 

 

1.2.3 Studienlage über die Verbreitungszahlen der 
Erwerbstätigen in der Plattformökonomie 

 
(a) Katz/Krueger, The Rise and Nature of Alternative Work 

Arrangements in the United States, 1995–2015 

In ihrer Studie „The Rise and Nature of Alternative Work Arrangements 

in the United States, 1995–2015“ stellten der Harvard Ökonom Law-

rence Katz und sein Princeton Kollege Alan Krueger fest, dass im Zeit-

raum 2005–2015 alternative Arbeitsformen von 10,1 aller Erwerbstätigen 

auf 15,8 Prozent aller Erwerbstätigen gestiegen sind.40 Nun fällt nach 

der Definition von Katz und Krueger eine Menge unter alternative Ar-

beitsformen. Sie unterteilen es nach Online und Offline, wobei Online al-

les ist, was Online angefordert wird, unabhängig davon, ob die Arbeits-

leistung selbst Online oder Offline erfolgt. Damit fassen sie O2O- und 

Crowd Work Plattformen zusammen. Offline meint in ihrer Studie Ar-

                                                 
40  Katz/Krueger, „The Rise and Nature of Alternative Work Arrangements in the United 

States, 1995–2015“ March 2016, abrufbar unter 

https://krueger.princeton.edu/sites/default/files/akrueger/files/katz_krueger_cws_-_ 

march_29_20165.pdf, abgerufen am 07.06.2018.  

https://krueger.princeton.edu/sites/default/files/akrueger/files/katz_krueger_cws_-_march_29_20165.pdf
https://krueger.princeton.edu/sites/default/files/akrueger/files/katz_krueger_cws_-_march_29_20165.pdf
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beitsformen wie Leiharbeit, Subunternehmertum durch Werkverträge, 

Freiberufler und Solo-Selbstständige im Allgemeinen. 

 

Abbildung 1: Alternative Work 

 

 
Quelle: https://contently.net/2016/04/29/trends/6-takeaways-from-the-

katz-kreuger-study-on-Freelancing/, abgerufen am 29.01.2019. 

 

Der höchste Anstieg ist danach bei diesen „Offline“ Arbeitsformen zu 

sehen, also Leiharbeit etc. Dennoch sind die Online Plattformen keine 

zu vernachlässigende Größe, Katz und Krueger gehen davon aus, dass 

in den USA 600.000 Menschen über Online Plattformen ihr Geld verdie-

nen, was einem Anteil von 0,5 Prozent der erwerbtätigen Bevölkerung 

entspricht. Die Studie wurde in mehreren Publikationen41 aufgegriffen, 

weil sie noch etwas zutage brachte: viele der gängigen Methoden zur 

Erforschung des Arbeitsmarktes bilden die soziale Wirklichkeit nur unzu-

reichend ab.42 Eine erhebliche Kritik an den offiziellen Arbeitsmarktstatis-

tiken ist, dass sie Nebeneinkünfte zu wenig, bzw. gar nicht berücksichti-

gen.43 Da aber gerade Arbeit in der virtuellen Welt einen Nebeneinnah-

mequelle darstellt, werden diese Zahlen zu wenig berücksichtigt. 

                                                 
41  Waas/Liebman/Lyubarsky/Kezuka, Crowdwork, A Comparative Law Perspective, HSI 

Schriftenreihe Band 22, 2017; Hill, Die Start-up Illusion, S. 170 ff.;  

42  Manyika et al., MGI Report „Independent work: Choice, necessity, and the gig econ-

omy“, October 2016, S. 27 ff. abrufbar unter https://www.mckinsey.com/global-

themes/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-

economy, abgerufen am 29.01.2019. Im Folgenden als MGI 2016; mit Verweis auf 

Katz/Krueger, The rise and nature of alternative work arrangements in the United 

States, 1995–2015, March 2016. 

43  MGI 2016, S. 29, mit Verweis auf Katz/Krueger, The rise and nature of alternative 

work arrangements in the United States, 1995–2015, March 2016. 

https://contently.net/2016/04/29/trends/6-takeaways-from-the-katz-kreuger-study-on-freelancing/
https://contently.net/2016/04/29/trends/6-takeaways-from-the-katz-kreuger-study-on-freelancing/
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy
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(b) Manyika et al., McKinsey Global Institute Report 2016 

Eine weitere Studie „Independent work: Choice, necessity, and the gig 

economy“ des McKinsey Global Institutes vom Oktober 2016 untersuch-

te Solo-Selbstständige in den USA und Europa.44 Ein Teil der Studie be-

zog sich konkret auf Solo-Selbstständige, die Dienstleistungen über On-

line Plattformen erbringen. So kommt die offizielle US-amerikanische 

Arbeitsmarktstatistik darauf, dass etwa 0,3 Prozent aller Selbstständigen 

auf Online Plattformen ihrer Arbeit nachgehen. Die Untersuchung des 

MGI befördert eine signifikant höhere Prozentzahl. Danach arbeiteten 

ca. 6 Prozent aller Solo-Selbstständigen in den untersuchten Ländern 

auf Plattformen im Internet, die Dienstleistungen anbieten.45 In absoluten 

Zahlen sprechen wir über ca. 9 Millionen Menschen weltweit, die durch 

Crowd oder Gig Work ihr Haupt- oder Nebeneinkommen bestreiten. 

Diese Differenz wurde dadurch erreicht, dass das MGI noch eine re-

präsentative Umfrage mit 8.000 Teilnehmer/innen aus den USA, 

Deutschland, Spanien, Frankreich, Schweden und Großbritannien 

durchführte und hochrechnete.46 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Schaubild des MGI 

 

 
 

 
 

Quelle: MGI 2016, S. 37. 

 
(c) Huws/Spencer/Joyce, Crowd Work In Europe, FEPS Studies 

Dez. 2016 

Für die Studie von Huws/Spencer/Joyce wurden in mehreren europäi-

schen Ländern (Großbritannien, Schweden, Niederlande, Österreich und 

Deutschland) jeweils etwa 2000 Personen im Alter zwischen 16 und 65 

online zu ihrer Teilnahme an plattformbasierter Erwerbsarbeit befragt. 

Die Studie bezieht sich auf länderspezifische Stichproben, die im Rah-

                                                 
44  MGI 2016.  

45  MGI 2016, S. 36 f.  

46  MGI 2016, S. 31.  
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men eines omnibus-Erhebungsdesigns zustande kamen.47 Als Ergebnis 

zeigt sich, dass der Anteil der Befragten, die jemals auf einer Online-

Plattform gearbeitet haben, zwischen 9 Prozent in den Niederlanden und 

Großbritannien und 19 Prozent in Österreich (in Deutschland 12 %) liegt. 

Dass sie zumindest einmal in der Woche plattformvermittelte Arbeitsleis-

tungen durchführen, geben zwischen 5 Prozent in Schweden, den Nie-

derlanden und Großbritannien und 9 Prozent in Österreich (in Deutsch-

land 6 %) der Befragten an. 

 
(d) Bonin/Rinne, Omnibusbefragung zur Verbesserung der 

Datenlage neuer Beschäftigungsformen, November 201748 

In einer aktuellen Studie von Bonin und Rinne für Deutschland wurden 

auf Basis eines repräsentativen omnibus-Erhebungsdesigns 10.017 Per-

sonen telefonisch befragt, ob sie aktuell online oder im realen Leben Ar-

beitsaufträge ausführen, die sie sich über das Internet oder eine App 

besorgt haben. Zum Zeitpunkt der Erhebung gingen nur 0,6 Prozent der 

Erwachsenen einer Tätigkeit auf einer O2O-Plattform nach. 0,3 Prozent 

waren im Bereich des Crowdworking tätig. Die Befragung ergibt zudem, 

dass die ausgeführten Dienstleistungen überwiegend unregelmäßig 

ausgeführt werden und nur einen Nebenverdienst einbringen. Der Studie 

zufolge bewege sich die Verbreitung von Crowd Work und On-Demand 

Work in Deutschland derzeit nahe der Messbarkeitsschwelle. Um be-

lastbare Befragungsergebnisse über Verbreitung und mögliche Problem-

lagen der neuen Beschäftigungsformen zu gewinnen, brauche es noch 

größere Fallzahlen. Zudem müsse Vorsorge getroffen werden, fehlerhaf-

te Selbstauskünfte der Befragten zu vermeiden.49 

 

 

1.2.4 Wer ist die Crowd? Der sozioökonomische 
Hintergrund von Erwerbstätigen auf Plattformen 

 

Neben der oben gestellten Frage, wie viele Menschen in der Plattfor-

mökonomie tätig sind, ist die drängendste Frage, wer in der Plattfor-

mökonomie arbeitet. 

Wie bereits die unterschiedlichen Plattformen zeigen, ist es schwierig 

ein einheitliches Bild von Erwerbstätigen auf Plattformen zu zeichnen. 

                                                 
47  Bei einer omnibus-Erhebung wird die Befragung basierend auf einer bereits beste-

henden Stichprobe durchgeführt, die für Befragungen mit verschiedenen Inhalten 

genutzt wird. 

48  Bonin/Rinne, Omnibusbefragung zur Verbesserung der Datenlage neuer Beschäfti-

gungsformen, November 2017, abrufbar unter http://doku.iab.de/externe/ 

2017/k171204v03.pdf, abgerufen am 15.07.2018. 

49  Bonin/Rinne, S. 4.  

http://doku.iab.de/externe/2017/k171204v03.pdf
http://doku.iab.de/externe/2017/k171204v03.pdf
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Die Möglichkeiten für Menschen mittels Plattformarbeit Geld zu verdie-

nen sind so vielschichtig und in ihrer Entlohnung unterschiedlich, dass 

auch die sozio-ökonomischen Hintergründe der Menschen höchst unter-

schiedlich sind.50 Im Folgenden soll eine Auswahl international und nati-

onal erschienener Studien aufgegriffen werden, um die sozio-

ökonomische Lage der Plattformarbeiter/innen aufzuzeigen.51 

 
(a) Kuek et al., Bericht der Weltbank zum Online Outsourcing 2015 

Im Juni 2015 veröffentlichte die Weltbank einen Bericht mit dem Titel 

„The Global Opportunity in Online Outsourcing“, der sich auch mit Crowd 

Work befasste.52 In dem Bericht wird Online Outsourcing eingeteilt in 

Microwork, also klassischer Crowd Work und Online Freelancing, wie 

beispielsweise auf Plattformen wie upwork. 

Dem Bericht der Weltbank zufolge kommen zwei Drittel der Arbei-

ter/innen aus den USA (die meisten), Indien und den Philippinen. In Eu-

ropa stellten Serbien und Rumänien die meisten Online Worker/innen im 

Proporz zu ihrer Bevölkerung. In Afrika gäbe es insgesamt die wenigs-

ten Online Worker/innen, allerdings kämen die meisten aus Südafrika 

und Kenia.53 Die sozioökonomischen Bedingungen stellen sich so dar: 

die meisten Online Worker/innen sind männlich und jünger als 35; ihr 

Ausbildungsstand ist je nachdem, ob sie Online Freelancing oder 

microwork nachgehen, unterschiedlich. So verfügen Erstere in 

75 Prozent der untersuchten Fälle über einen universitären Abschluss, 

bei Microwork lediglich 33 Prozent der untersuchten Fälle. Durchschnitt-

lich arbeiteten die Befragten 20h/Woche auf Online Plattformen; 

Microwork stellte für die meisten einen Nebenerwerb dar, während Onli-

ne Freelancing für 50 Prozent der Befragten die Haupteinnahmequelle 

für ihren Lebensunterhalt war.54 Die Vergütungen variierten insbesonde-

re abhängig von ihrem Herkunftsland. Auf den Philippinen betrug das 

Durchschnittseinkommen für Daten- und Contentpflege auf upwork drei 

bis fünf US-Dollar die Stunde; ein erfahrener nigerianischer Freelancer, 

der Software-Entwicklung und Webdesign anbot, nannte Einkünfte von 

20 US-Dollar/pro Stunde; in speziellen Materien wie der Beratung bei 

venture capital oder bei Patenten konnten Freelancer bis zu 40 US-

Dollar/pro Stunde verdienen.55 Des Weiteren ergab die Studie, dass in 

                                                 
50  Klebe, Faire Arbeit im Netz, AuR 2016, S. 277–281 (278). 

51  Eine Metaanalyse der erschienen Studien findet sich von Mayer/Viete/Ody als For-

schungsbericht Nr. 498 für das BMAS, Plattformbasierte Erwerbsarbeit: Stand der 

empirischen Forschung, November 2017. 

52  Kuek et al., World Bank, The Global Opportunity in Online Outsourcing, 2015; zitiert 

als WB 2015. 

53  WB 2015, S. 3.  

54  WB 2015, S. 3.  

55  WB 2015, S. 3.  
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Ländern wie Kenia, Nigeria und Indien die Einnahmen eines/einer Voll-

zeit Crowd Worker/in durchaus höher sein konnten als in vergleichbarer 

Tätigkeit ohne Plattformen; sie konnten Rücklagen für die Rente bilden, 

ausreichend Lebensmittel, zusätzliche Weiterbildung und für die Unter-

stützung weiterer Familienmitglieder bezahlen.56 Gleichwohl dies positiv 

zu werten ist, benennt der Report auch Risiken: Unsicherheiten und we-

niger Schutz aufgrund fehlender Organisationsmöglichkeiten, kollektiver 

Vertretung, sozialen Rechten oder dem Anspruch auf Mindestlohn. Inte-

ressanterweise haben die befragten Crowd Worker/innen diese Risiken 

nicht selbst geäußert. Das mag z. T. daran liegen, dass sich viele Crowd 

Worker/innen dieser Risiken nicht bewusst sind, es in ihrem Land ohne-

hin keine nennenswerten und durchsetzbaren Rechte gibt und sie 

schlicht eine Regulierung fürchten, weil ihnen dann Verdienstmöglichkei-

ten genommen werden würden.57 Die Jugendarbeitslosigkeit ist in vielen 

der untersuchten Länder so hoch, dass Online Outsourcing einen rele-

vanten Zweig darstellt, um Einkommen zu generieren.58 

 
(b) Berg, „Income Insecurity in the on-demand economy“ 

International Labour Organisation (ILO) 2016 

In der Studie von Berg durchgeführten Studie der ILO, wurden Umfragen 

auf den Microwork Plattformen AMT und Crowdflower durchgeführt.59 

Insgesamt wurden 1.167 Crowd Worker befragt, wobei 817 auf AMT und 

353 auf Crowdflower arbeiteten. Bei den Befragten von AMT kamen 

128 Personen aus Indien und 686 aus den USA. Bei den Befragten von 

Crowdflower kamen 10 aus den USA, 30 aus Indien und 313 aus ande-

ren Ländern. Bei AMT konnten zum Zeitpunkt der Umfrage nur Crowd 

Worker aus den USA und Indien arbeiten. Das Durchschnittsalter lag 

plattformübergreifend bei unter 35 Jahren.60 Insgesamt zeigte sich, 

dass Crowd Worker/innen gut ausgebildet sind. So konnten 90 Prozent 

der Crowd Worker/innen aus Indien einen Fachhochschul- oder Hoch-

schulabschluss vorweisen. Von den Befragten gaben etwa 54 Prozent 

an, dass sie seit mindestens einem Jahr als Crowd Worker/innen arbei-

ten. Bei AMT gaben sogar 71 Prozent der Befragten an, dass sie seit 

mehr als drei Jahren auf der Plattform arbeiten.61 Das widerspricht dem 

Bild, dass Crowd Work nur eine vorübergehende, gelegentliche Arbeit 

                                                 
56  WB 2015, S. 4.  

57  WB 2015, S. 4. 

58  WB 2015, S. 4.  

59  Berg, „Income security in the on-demand economy: Findings and policy lessons from 

a survey of crowdworkers“, ILO 2016, Comparative Labour Law and Policy, 3/2016, 

S. 1 ff. zitiert als: ILO 2016. 

60  ILO 2016, S. 5. 

61  ILO 2016, S. 6.  
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darstelle. Die Untersuchung der Arbeitsbedingungen brachte interessan-

te Erkenntnisse zu Tage: Bei 45 Prozent der US-amerikanischen AMT 

Crowd Worker/innen war das Einkommen aus Crowd Work ein Hinzu-

verdienst zu einen regulären Einkommen, dies gaben nur zehn Prozent 

der indischen AMT Kollegen an. Bei den indischen AMT Crowd Work-

er/innen war der wichtigste Grund, dass sie von zu Hause arbeiten 

konnten (ca. 32 %). Dort gaben viele an, dass sie Pflegearbeit zu Hause 

leisten müssen und durch Crowd Work die Vereinbarkeit gegeben sei. 

Manche von ihnen gaben an, selbst Menschen mit Behinderung zu sein, 

bzw. anderweitig erkrankt, so dass sie nur von zu Hause arbeiten könn-

ten. 62 

Insgesamt ist Crowd Work für 37 Prozent der Befragten die erste 

Einnahmequelle, wobei dies bei den indischen AMT Crowd Work-

er/innen eine größere Zahl war (49 %) als bei den US-amerikanischen 

AMT Kollegen (38 %).63 

Berg ging in der Untersuchung auch den Arbeitsbedingungen nach. 

Die Befragten wurden nach ihrer Arbeitszufriedenheit befragt und 

gleichzeitig sollten sie Änderungswünsche äußern. Die häufigste Ant-

wort betraf die niedrige Bezahlung.64 Diese äußerte sich zum einen di-

rekt in der niedrigen Bezahlung für die Ausführung von konkreten micro-

tasks, aber auch darin, dass Crowd Worker/innen ca. sieben Stunden ih-

rer Wochenarbeitszeit (durchschnittlich 28 Stunden) mit der Suche nach 

passenden Aufgaben verbringen. Das heißt 25 Prozent der aufgebrach-

ten Arbeitszeit, sind unbezahlte Arbeit.65 Die befragten Crowd Work-

er/innen verdienten durchschnittlich zwischen 1 und 5,5 US-Dollar pro 

Stunde. Die US-amerikanischen Crowd Worker/innen auf AMT verdien-

ten dabei am meisten mit durchschnittlich 5,5 US-Dollar, die indischen 

AMT Crowd Worker durchschnittlich 3,17 US-Dollar. Bei Crowdflower 

waren die Verdienste im Durchschnitt bei 2,61 US-Dollar.66 Ein weiterer, 

sehr häufig genannter Beschwerdepunkt war, dass viele Crowd Work-

er/innen gern mehr arbeiten würden, es aber nicht immer ausreichend 

microtasks gäbe. Außerdem beklagen die Crowd Worker/innen eine un-

faire Behandlung durch die Crowdsourcer, die Ablehnung ihrer Arbeiten 

und die Ablehnung ihrer Bezahlung. Die unfaire Behandlung resultiere 

auch daraus, dass die Plattformen sich nicht zuständig fühlen für die Be-

lange der Crowd Worker/innen und keine vermittelnde Position bei Prob-

lemen zwischen Crowd Worker/innen und Crowdsourcer/innen einnäh-

                                                 
62  ILO 2016, S. 6 f. 

63  ILO 2016, S. 9.  

64  ILO 2016, S. 11.  

65  ILO 2016, S. 11.  

66  ILO 2016, S. 12.  
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men.67 Schließlich war die fehlende finanzielle und soziale Sicherheit ein 

wesentlicher Beschwerdegegenstand. In diesem Bereich waren die Be-

schwerden stärker je abhängiger die Befragten von Crowd Work als ein-

ziger Einnahmequelle waren. 80 Prozent der Crowd Worker/innen, die 

Crowd Work nur als Nebeneinkommen zu ihrem Haupteinkommen sa-

hen, waren in ihrem Erstjob als Arbeitnehmende abgesichert.68 Bei den 

anderen, für die Crowd Work die Haupteinnahmequelle war, gaben 

38 Prozent der US-amerikanischen und 49 Prozent der indischen AMT 

Crowd Worker/innen an, dass ihre finanzielle Situation unsicher und die 

soziale Sicherung unzureichend sei.69 

Die Studie zeigte auf, dass viele Crowd Worker/innen die Flexibilität 

an Crowd Work schätzen, aber gleichwohl eine vernünftige Bezahlung, 

Verantwortung der Crowdsourcer und Plattformen sowie finanzielle und 

soziale Sicherheit vermissen.70 Ebenso wird eine Informations- und Ver-

handlungsasymmetrie zugunsten der Crowdsourcer/innen und Plattfor-

men wahrgenommen. Crowd Worker/innen könnten gar nicht bei den 

Preisen für microwork verhandeln und hätten keinen Einblick in die Pro-

zesse der Plattform.71 

 
(c) Leimeister, Durward und Zogaj, Hans-Böckler-Stiftung (HBS) 

Juli 2016 

In dieser Studie wurden 434 Crowd Worker/innen auf vier grundlegen-

den Arten von Crowd Work Plattformen (microtask, Marktplatz, Design 

und Testing) befragt.72 Auch hier wurde die Befragung auf den Plattfor-

men selbst durchgeführt. Es wurden nur in Deutschland lebende Crowd 

Worker/innen in die Analyse einbezogen. Die Ergebnisse zeigen u. a., 

dass Crowd Worker/innen auf zwei Crowd Work Plattformen parallel ak-

tiv sind und über eine gute bis sehr gute schulische Ausbildung verfü-

gen. Die Verteilung der Geschlechter ist über die Plattformen hinweg 

ausgeglichen. 

Es fällt auf, dass nur 38 Prozent Freiberufler und Selbstständige auf 

den Plattformen aktiv sind. Hier hätte man eine höhere Zahl erwartet, 

weil die Auftragsarbeit gerade bei dieser Personengruppe ein charakte-

ristisches Merkmal ist.73 Insgesamt gab es rund 28 Prozent Angestellte 

in Voll- oder Teilzeit. 

                                                 
67  ILO 2016, S. 15.  

68  ILO 2016, S. 16.  

69  ILO 2016, S. 16.  

70  ILO 2016, S. 17.  

71  ILO 2016, S. 18.  

72  Leimeister/Durward/Zogaj, Crowd Worker in Deutschland, HBS Study Nr. 323, 2016, 

S. 9 ff.  

73  Leimeister/Durward/Zogaj, HBS Study Nr. 323, 2016, S. 9 ff.  
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In dieser Studie wurde nach dem monatlichen Einkommen aus der 

Arbeit in der Crowd gefragt.74 Das Gesamtergebnis war, dass monatlich 

durchschnittlich 543,00 EUR aus Crowd Work verdient werden, wobei 

der Unterschied zwischen den Clustern signifikant ist. 

Es wurde auch der Anteil dieses Einkommens am Gesamthaushalts-

einkommen erhoben.75 Die Arbeit auf Microtask Plattformen hat durch-

schnittlich rund 19 Prozent Anteil am Gesamthaushaltseinkommen. Auf 

Markplätzen durchschnittlich 37 Prozent, im Bereich Design 39 Prozent 

und im Testing 26 Prozent. Mit 79 Prozent sieht die überwiegende 

Mehrheit Crowd Work als Nebentätigkeit an, während 21 Prozent darin 

ihre Haupttätigkeit sehen.76 

 

 

1.3 Zwischenergebnis 
 

Die rege Publikation von Studien zeigt auf, dass es einen hohen For-

schungsbedarf in diesem Bereich gibt. Allerdings können nicht alle Prob-

leme, die gesehen und teils auch nur vermutet werden, ad hoc abgebil-

det werden. Das liegt größtenteils an dem jungen Phänomen Plattfor-

mökonomie. 

Ein Problem wird darin gesehen, dass weder auf Auftragnehmer-, 

noch auf der Auftraggeber-Seite verlässliche Daten darüber geführt 

werden, welche Aufgaben und Tätigkeiten über Plattformen erledigt 

wurden.77 Ein weiteres Problem ist, dass neue Formen von Arbeit, wie 

Plattformarbeit, verschiedene Formen des Subunternehmertums und 

Ähnliches mit den herkömmlichen Erfassungsmethoden nur schwer zu 

bestimmen sind.78 

Basierend auf den Studien, die mit Hilfe einer repräsentativen Befra-

gung den Anteil der (auch) auf Plattformen Erwerbstätigen an der ge-

samten Erwerbsbevölkerung beziffern, ergeben über die Studien hinweg 

recht übereinstimmende Werte für den Anteil in den USA (etwa 0,5 %). 

Bonin und Rinne kommen für Deutschland zu einem ähnlichen Ergebnis. 

Allerdings weisen weitere Studien im europäischen Kontext teilweise 

deutlich höhere Anteile aus. Neben den methodischen Unterschieden 

der Studien – vor allem hinsichtlich der Charakteristika der Stichprobe – 

liefert die Studie von Bonin und Rinne einen weiteren Erklärungsansatz 

für die Diskrepanz der Ergebnisse einzelner Studien. Bei Befragungen 

                                                 
74  Leimeister/Durward/Zogaj, HBS Study Nr. 323, 2016, S. 43 f.  

75  Leimeister/Durward/Zogaj, HBS Study Nr. 323, 2016, S. 47 ff. 

76  Leimeister/Durward/Zogaj, HBS Study Nr. 323, 2016, S. 48.  

77  Leimeister/Durward/Zogaj, HBS Study Nr. 323, 2016, S. 48.  

78  Hill, Die Start-up-Illusion, S. 171.  



SCHNEIDER-DÖRR: ERWERBSARBEIT IN DER PLATTFORMÖKONOMIE | 26 

zur plattformbasierten Erwerbsarbeit grenzen die befragten Personen 

die Beschäftigung auf Online- und Mobilen Arbeitsmärkten nicht immer 

von anderen webbasierten Aktivitäten oder Geschäften, wie etwa der 

Nutzung von Online-Marktplätzen, ab. Dies hat eine Überschätzung der 

Verbreitung plattformbasierter Erwerbsarbeit zur Folge.79 

Es bleibt fraglich, inwiefern die soziale Wirklichkeit richtig abgebildet 

wird. Die Studien bilden einen ersten Aufschlag um überhaupt einmal zu 

eruieren, wer Plattformarbeit nachgeht. Fragen nach den crowdsourcen-

den Unternehmen und ausgelagerten Tätigkeiten bleiben offen. Könnte 

es beispielsweise sein, dass bestimmte Unternehmen als sogenannte 

„early adopters“ schnell auf das Plattform Konzept aufgesprungen sind 

und hier organisatorische Erfahrung sammeln, die dann andere Unter-

nehmen und Branchen für ihre Crowd Work Prozesse nutzen können? 

Ist es darüber hinaus denkbar, dass insbesondere kleine Unternehmen, 

die Crowd Work nutzen, gar nicht recht wissen, dass sie Crowd Work 

nutzen? Es bleibt daher bei einem empirischen Forschungsbedarf in der 

Plattformökonomie. 

Die genannten Studien brachten erste Wahrheiten wie Verbreitungs-

zahlen, sozio-ökonomische Hintergründe und Arbeitsbedingungen auf 

den Plattformen ans Tageslicht. Unabhängig von der Studienlage ist zu 

bedenken, dass hier Menschen die Arbeit verrichten und es gilt für diese 

gerechtere Bedingungen zu schaffen. Wie bereits eingangs erwähnt, ist 

die Plattformarbeit eine weitere Möglichkeit, die traditionelle Arbeitgeber-

Arbeitnehmerbeziehung zu umgehen. Dies sieht Berg in der ILO Studie 

ebenfalls bestätigt. Sie mahnt an, dass mit Crowd Work oft versucht 

wird, ein bestimmtes Bild zu vermitteln, nämlich dass Crowd Work nur 

zusätzliches Einkommen zum Haupteinkommen generiere und keine 

richtige Arbeit sei. Diese Argumentation werde insgesamt für atypische 

Arbeitsverhältnisse herangezogen. Damit werde jede Diskussion dar-

über in Zaum gehalten, da es ja nur um Taschengeld von Teenagern 

gehe.80 Aber die dort ermittelten sozioökonomischen Faktoren zeigen, 

es sind keine Teenager und es geht bei 37 Prozent der Befragten um ih-

re Haupteinnahmequelle. Nur 15 Prozent der befragten Crowd Work-

er/innen nutzen diese Arbeitsform aus Langeweile. Eingedenk dessen 

sollen im Folgenden die Fragen nach Schutzbedarfen in der Plattfor-

mökonomie beleuchtet werden. 

                                                 
79  Bonin/Rinne, S. 9. 

80  ILO 2016, S. 18.  
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SCHUTZ 
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2. Schutzbedarfe 
 

Schutz wird dort entwickelt, wo es Schwächere gibt. Die Arbeiterfrage 

des 19. Jahrhunderts wird als der Ausgangspunkt der modernen staatli-

chen Sozialpolitik betrachtet, wobei die Gründe dafür nicht schwer zu 

erkennen waren: miserable Arbeitsbedingungen und Löhne, sowie kein 

Schutz gegen existentielle Risiken.81 Unser Verständnis von Arbeit ist 

stark durch die Industrialisierung geprägt.82 Die Gesetzgebung zum 

Schutz der arbeitenden Menschen lief demzufolge entlang der physi-

schen Gegebenheiten der Industrialisierung: Unternehmen, Betrieb, Ar-

beitsstätte, Organisation durch Weisung, Arbeitszeit etc. 

Plattformen sind auf diese Orte und diese Arbeitsorganisation kaum 

angewiesen, weshalb sie sich dem Arbeitsrecht entziehen können. Das 

Arbeitsrecht verliert damit seine Tatbestandsvoraussetzungen. Wenn 

diese fehlen, werden die Rechtsfolgen des Arbeitsrechts gar nicht erst 

ausgelöst. Verlieren Voraussetzungen wie Weisungsbindung in der digi-

talen Welt an Bedeutung, heißt das nicht, dass Beschäftigte nicht Ar-

beitnehmer/innen und nicht schutzbedürftig sind, sondern, dass man die 

Voraussetzungen, die jemanden zur Arbeitnehmer/in machen, anders in-

terpretieren muss.83 Gleichzeitig ist es sehr überlegenswert, ob der Ar-

beitnehmerbegriff überhaupt der richtige Anknüpfungspunkt für Be-

stands- und Existenzschutz ist.84 

Folglich ist eine der anleitenden Fragen: Müssen wir die vorhandenen 

Schutzsysteme für arbeitende Menschen ändern oder müssen wir die 

Voraussetzungen dafür, wer als Arbeitnehmer/in gilt, ändern? Das ist ei-

ne so grundsätzliche Frage, dass sie kaum in einem Satz beantwortet 

werden kann. Nähert man sich dem Problem aus juristischer Sicht und 

fragt, wer heute Arbeitnehmer/in ist, stößt man auf eine gewachsene 

Rechtsprechung des BAG und auf eine ebenso gewachsene Kritik da-

ran. Jedoch schätzen Arbeitsrechtler/innen aller Orten am Arbeitsrecht, 

dass es flexibel ist: Es vermag in der Vielfalt der Arbeitswelt zu bestehen 

und völlig unterschiedliche Arbeitnehmer/innen als solche zu erken-

nen.85 Die Normen des Arbeitsrechts sind beständig im Wandel der 

Technik und Arbeitswelt.86 Sie bieten eine Vielfalt an Schutz, allerdings 

                                                 
81  Von Hippel, Der Schutz des Schwächeren, § 1 Der Schutz des Arbeitnehmers, 

S. 1 ff. 

82  Klotz, „Arbeit wird neu definiert“, FIfF 4/16, S. 17.  

83  Wank, Der Arbeitnehmerbegriff, FS Digitalisierung der Arbeitswelt in Deutschland u. 

Japan (2018), S. 61–86 (67). 

84  Wank, Der Arbeitnehmerbegriff, FS Digitalisierung der Arbeitswelt in Deutschland u. 

Japan (2018), S. 61–86 (68). 

85  Däubler, FS Dieterich 1999, S. 63 ff.  

86  Däubler, Digitalisierung und Arbeitsrecht, Sonderausgabe SR Juli 2016, S. 11. 
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bergen sie bereits innerhalb ihrer geltenden Grenzen Vollzugsdefizite.87 

Es ist eine traurige Erkenntnis, dass nicht alles was arbeitsrechtlich 

möglich, ja sogar vorgeschrieben ist, nicht der Realität entspricht. Des-

halb ist fraglich, ob sich Schutz im allerweitesten Sinne allein über ar-

beitsrechtliche Kategorien herstellen lässt. Sicherlich ist es ein gewichti-

ger Anhaltspunkt, aber m.E. nicht die alles beherrschende Größe, die 

jeden Sachverhalt zu erfassen vermag. Viele Diskussionen setzen ge-

nau an diesem Punkt an: Der Supiot-Bericht, der verschiedene Rechts-

kreise mit unterschiedlichen Schutzbedarfen für arbeitende Menschen 

zieht; Kocher, die sich der Idee anschließt und grundsätzlich nach Vor-

schriften für „Verträge über Arbeit“ fragt; Mückenberger, der jüngst ein 

Vier-Ringe-Modell entwarf, nach dem arbeitenden Menschen ebenfalls 

abstufend nach ihrem Bedarf Schutz zuteilwerden soll.88 

Diesen Ansichten ist gemein, dass sie den Schutzbedarf in das Zent-

rum des Geschehens setzen und nicht die rechtliche Kategorie. 

Daran knüpfen die folgenden Überlegungen an, wie es um den 

Schutzbedarf von Menschen bestellt ist, die auf Plattformen arbeiten. 

Das Problem ist die Vielfalt der Plattformen und dortigen Arbeitsformen. 

Wie oben dargestellt, gibt es Gelegenheitsarbeiter/innen, die ihre Tätig-

keit auf Plattformen kaum als Arbeit, sondern eher als Zeitvertreib ver-

stehen; es gibt gut verdienende Freelancer, die ihre Freiheit schätzen 

und gar nirgends eingebunden sein wollen und es gibt jene, für die Platt-

formarbeit einen Teil ihrer Lebensgrundlage trägt. Was aber bei Letzte-

ren nicht unbedingt darauf hin deutet, dass sie „gerettet“ und vor irgen-

detwas „geschützt“ werden wollen. So gibt es Zusammenschlüsse von 

Arbeiter/innen von Amazon Mechanical Turk, die eigene Plattformen des 

Austausches gegründet haben und auf denen es heißt: 

 
„Turker Nation ist eine starke Gemeinschaft und wir können unsere eigenen 
Schlachten schlagen.“

89
 

 

Das zeigt, dass es nicht nur darum geht, einen bunten Strauß an 

Schutzmaßnahmen zu binden, sondern dass es vor allem um Abspra-

                                                 
87  Hierzu Däubler, Die offenen Flanken des Arbeitsrecht, Arbeit und Recht 2010, 

S. 142–148; Kocher, Die Grenzen des Arbeitsrechts, KJ 2013, S. 145–157. 

88  Supiot et al., Transformation of labour and future of labour law in Europe, 1998 im 

Folgenden als Supiot-Bericht; abrufbar unter https://publications. euro-

pa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4ce8f90-2b1b-43ec-a1ac-f857b3939 

06e/language-en, abgerufen am 18.07.2018.; Kocher, Die Grenzen des Arbeits-

rechts, KJ 2013, S. 145–157 (153); Mückenberger, Der Arbeitnehmerbegriff – aus 

arbeitspolitischer Perspektive. Diskussionspapier aus der Kommission „Arbeit der 

Zukunft“, im Folgenden: Mückenberger Januar 2017, abrufbar unter: 

https://www.boeckler.de/pdf/201701_adz_diskussionspapier_mueckenberger.pdf, 

abgerufen am 29.01.2019. 

89  Zitiert nach Strube: in Benner: Crowd Work – zurück in die Zukunft, S. 19.  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4ce8f90-2b1b-43ec-a1ac-f857b393906e/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4ce8f90-2b1b-43ec-a1ac-f857b393906e/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4ce8f90-2b1b-43ec-a1ac-f857b393906e/language-en
https://www.boeckler.de/pdf/201701_adz_diskussionspapier_mueckenberger.pdf
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chen geht, welche Schutzmaßnahmen tatsächlich gebraucht werden. 

Das ist ein Anliegen, das im gesellschaftlichen Dialog und Kontext statt-

finden muss. Eingedenk dessen sollen an dieser Stelle folgende Felder 

gezeigt werden, aus denen sich die Schutzbedarfe für arbeitende Men-

schen in der Plattformökonomie ergeben können. 

 

 

2.1 Schutzbedarfe in der Plattformökonomie 
 

Schutzbedarfe in der Plattformökonomie ergeben sich an der Stelle, wo 

Abhängigkeit entsteht ohne gleichzeitig Schutz zu bieten. Der Deal ist 

eben nicht Abhängigkeit gegen Sicherheit, sondern Abhängigkeit trotz 

Unsicherheit. Dafür lassen sich verschiedene Anhaltspunkte finden, die 

in der Debatte weiter zu verfolgen sind. 

 

 

2.1.1 Das babylonische Sprachgewirr oder wie 
Sprache die Realität formt 

 

Es ist unmöglich über die Plattformökonomie zu schreiben, ohne festzu-

stellen, dass sie von einer gewissen Begriffsverwirrung begleitet wird. 

Diese betrifft die Arten und Bezeichnungen der verschiedenen Platt-

formarten.90 

Im Folgenden ist eine andere Sprachverwirrung gemeint, nämlich je-

ne, wie Plattformen die arbeitenden Menschen nennen. Aus den Web-

seiten der Plattformen geht hervor, dass sie rechtliche Begriffe meiden. 

Sie sprechen nicht von Angestellten oder Arbeitnehmer/innen, weil sie 

ihrer Ansicht nach keine sind. Gleichzeitig müssen die Tätigkeiten und 

ihre Protagonisten irgendwie benannt werden. Daher finden sich die Ar-

beitenden in Bezeichnungen wie „Helplinge“, „Professionals“, „Tasker“, 

„Experts“, „WorkGenius“, „Digital Workforce“, „Rider“, oder auf Taskrab-

bit tatsächlich als „Rabbits“ wieder. Das Transportunternehmen Lyft 

benennt seinen Service so: 

 
„Lyft is your friend with a car, whenever you need one.“

91
 

 

Hier fahren demzufolge Freund/innen andere Freund/innen durch die 

Gegend. Es ist nicht etwa ein/e Fahrer/in, die eine Kund/in irgendwohin 

                                                 
90  Statt vieler: Leist/Hießl/Schlachter, Plattformökonomie – eine Literaturauswertung 

Forschungsbericht 499 für das BMAS, November 2017. 

91  Abrufbar unter https://www.lyft.com/, abgerufen am 28.06.2018; als Beispiel aufge-

führt bei Prassl, Humans as a Service, S. 35. 

https://www.lyft.com/
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fährt. Das hat zur Folge, dass Arbeit in eine bloße Gefälligkeit umgedeu-

tet wird. Das kenne ja jeder und dagegen könne man auch nichts ha-

ben – so soll ein bestimmtes Bild etabliert und in weiterer Konsequenz 

verschleiert werden, dass das Hauptprodukt der Plattformökonomie Ar-

beit ist.92 Das ist ein Versuch, die Realität durch eine bestimmte Sprache 

zu beeinflussen. In der Linguistik ist dies als Sapir-Whorf-Hypothese be-

kannt, wonach die Art und Weise, wie ein Mensch denkt, stark durch 

Grammatik und Wortschatz beeinflusst oder bestimmt wird.93 Aus die-

sem Grund ist es wichtig, hinter die verwendete Sprache zu blicken und 

zu verstehen, was sich dahinter tatsächlich verbirgt. 

 

 

2.1.2 Machtungleichgewicht als das Geschäftsmodell 
der Plattformen 

 

Plattformen sehen sich überwiegend als Vermittler/innen zwischen den 

Interessen der Auftraggebenden und der Auftragnehmenden.94 Ob das 

tatsächlich der Fall ist, hängt mit der Betrachtungsweise zusammen: Zu-

nächst sind Plattformen tatsächlich Vermittler/innen. Aus wirtschaftswis-

senschaftlicher Sicht wird ihnen die Rolle zwischen Nachfragenden und 

Anbietenden zugewiesen.95 Neben dieser rein technischen Betrachtung 

ist vor allem relevant, welche Rolle die Plattformen bei der Vermittlung 

spielen. Dabei weisen die Plattformen jegliche Verantwortung für die Ar-

beitskräfte von sich. Sie stellen nach ihrer Ansicht nur die technologi-

sche Infrastruktur, die Arbeitskräfte seien demnach als Selbstständige 

tätig, so dass die Plattformen mitnichten als Arbeitgebende zu sehen 

seien. Ein Beispiel soll ihr Selbstverständnis verdeutlichen: In Kalifornien 

klagte ein UBER-Fahrer, dass er als Arbeitnehmer angestellt sei. UBER 

wies dies mit dem Argument zurück, man würde nur die Infrastruktur für 

das Matching bereitstellen und sei ein technologisches und kein Taxi-

Unternehmen. Diese Argumentation nahmen die Richter/innen des 

North California District Court nicht hin und begründeten so: 

 
„Uber ist genauso ein ‚technologisches Unternehmen‘ wie YELLOW CAB [Taxi-
Unternehmen in den USA] eines ist, weil letzteres den Funkverkehr nutzt, um 

                                                 
92  Prassl, Humans as a Service, S. 16 „the gig economy’s first, and foremost, product is 

labour.“ 

93  Sapir-Whorf-Hypothese, abrufbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/Sapir-Whorf-

Hypothese, abgerufen am 03.08.2018.  

94  Kocher/Hensel, NZA 2016, S. 984 ff.  

95  Clement/Schreiber, Internetökonomie, S. 264.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Grammatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Wortschatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Sapir-Whorf-Hypothese
https://de.wikipedia.org/wiki/Sapir-Whorf-Hypothese
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Taxis zuzuteilen. […] Es ist höchstwahrscheinlich, dass UBER ein Transport-
Unternehmen ist, wenngleich ein technologisch Anspruchsvolles.“ 

96
 

 

Die Folge dieses Urteils war, dass der Kläger als Arbeitnehmer klassifi-

ziert wurde. Dies zeigt auf, dass das Selbstverständnis der Plattformen 

bröckelt. 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattformen sind nicht im 

Geringsten auf die Interessen der auf Plattformen arbeitenden Men-

schen ausgerichtet. Das fängt bereits damit an, dass sie kaum gelesen 

werden. Clickwrapping, also ein Häkchen der Zustimmung setzen, ohne 

den Inhalt der AGB zu lesen, führt zu einer Blankounterwerfung unter 

die Geschäftsbedingungen der Plattformen. Anders kann man die Platt-

formen auch nicht nutzen, entweder man akzeptiert ihre Bedingungen 

oder ist raus. Jaron Lanier geht deshalb so weit zu sagen, dass Nut-

zungsbedingungen nicht existieren, weil sie nicht gelesen werden und 

nicht zur Disposition stehen.97 Gibt man sich nun doch der Lektüre der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen hin, so stellt man fest, dass viele 

Bedingungen mit unserem Rechtsverständnis nur schwer vereinbar 

sind.98 Damit definieren (diktieren) die Plattformen einen großen Teil der 

Arbeitsbedingungen in der Plattformökonomie. Einige sollen hier aufge-

griffen werden. 

 
a) Registrierung 

Zunächst ist allen Plattformen gemein, dass interessierte Teilneh-

mer/innen eine kostenlose Registrierung durchlaufen müssen. Es beste-

hen Unterschiede zwischen den Online-to-Offline und Crowd Work Platt-

formen. Während Plattformen, deren Dienstleistung Online angefordert 

und Offline erbracht wird, recht weitreichende Informationen99 vergleich-

bar einem „echten“ Bewerbungsprozess abverlangen, wollen Crowd 

Work Plattformen oft nur eine einfache Registrierung. Im Grunde ge-

nommen kann also jede/r mit Internetanschluss und den entsprechen-

den digitalen Fertigkeiten eine Anmeldung vornehmen. Um jedoch über-

haupt auf einer Crowd Work Plattform arbeiten zu können, muss man oft 

in Vorleistung gehen: Viele Plattformen haben vorgefertigte Benutzer-

profile, die mit näheren Informationen zur Person wie ihre Qualifikatio-

                                                 
96  Abrufbar unter https://europeanlawblog.eu/2017/06/02/taken-for-a-ride-advocate-

general-szpunars-opinion-on-ubers-status/, abgerufen am 29.01.2019. 

97  Lanier, Wem gehört die Zukunft, S. 243.  

98  Klebe 2014, 2016, Klebe und Däubler NZA 2015 und Däubler, SR Sonderausgabe 

Juli 2016, S. 39.  

99  Deliveroo bietet Online ein richtiges Bewerbungsformular; Helpling verlangt eine Re-

gistrierung mit einer Kopie des Personalausweises; Informationen abgerufen auf 

https://deliveroo.de bzw. ww6w.helpling.de am 16.07.2018.  

https://europeanlawblog.eu/2017/06/02/taken-for-a-ride-advocate-general-szpunars-opinion-on-ubers-status/
https://europeanlawblog.eu/2017/06/02/taken-for-a-ride-advocate-general-szpunars-opinion-on-ubers-status/
https://deliveroo.de/
http://www.helpling.de/
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nen, Arbeitserfahrungen etc. konkretisiert werden müssen.100 Die Micro-

task und Testing Plattformen erwecken den Eindruck als könne man so-

fort mit der Arbeit loslegen, doch die Crowd Worker/innen müssen in 

Qualifizierungsrunden unbezahlt Texte schreiben oder Inhalte recher-

chieren, um überhaupt Jobs angezeigt zu bekommen.101 Crowd Work 

Plattformen, die hauptsächlich Arbeit „von unterwegs“ anbieten, wie 

streetspotr, machen das Herunterladen einer App erforderlich.102 Auf 

AMT kann man sich nur als Crowd Worker/in anmelden, wenn man auch 

ein Amazon-Konto hat. 

Relevant ist auch, dass nicht jede/r Crowd Worker/in dieselben 

Jobangebote sieht. Je nach Qualifikation oder Kundenwunsch werden 

manche Jobs nur selektiv freigeschaltet. Teilweise wird auch nach Alter 

oder Geschlecht differenziert.103 

 
b) Entgeltstrukturen und soziale Sicherung 

Ähnlich vielgestaltig wie die Ausprägungsformen von Arbeit auf Plattfor-

men, ist auch das Entgelt für eine Tätigkeit als On-Demand oder Crowd 

Worker/in. Die Entgeltstrukturen lassen sich am besten entlang der ver-

schiedenen Plattformarten aufzeigen. 

Bei Helpling als Beispiel für eine O2O-Plattform bestimmen die Reini-

gungskräfte selbst ihren Stundenlohn, sie bekommen auf Anfrage eine 

marktübliche Preisempfehlung von Helpling.104 Andere Plattformen, die 

haushaltsnahe Dienstleistungen anbieten, arbeiten meist mit Festange-

stellten wie bei BookATiger und HappyMaids. Hierbei werden nur die 

Kosten für die Inanspruchnahme sichtbar, daraus geht jedoch nicht her-

vor, wieviel Entgelt bei den Reinigungskräften genau ankommt.105 De-

liveroo nennt auf ihrer Webseite, dass sie eine faire Vergütung für Ku-

rierfahrer/innen bieten.106 Wieviel das sein soll, geht daraus nicht hervor. 

Deliveroo Fahrer/innen berichten, dass es dort unterschiedliche Ent-

geltmodelle gibt. Manche Fahrer/innen bekommen 7,50 Euro/h zzgl. 

1 bis 2 Euro Provision pro ausgeliefertem Essen; andere erhalten nur 

                                                 
100 Eine ausführliche Beschreibung von upwork findet sich in Beerepoot/Lambregts, 

how global digital labor platforms change from facilitators into arbitrators, S. 13, 

IDRC 2017.  

101 Abgerufen unter https://www.clickworker.de/clickworker/?customer=false; siehe § 2 

der AGB für Crowdworker; ebenso für Crowdguru unter https://www. crowdgu-

ru.de/guru-registrierung/, abgerufen am 16.07.2018.  

102  Abrufbar unter https://app.streetspotr.com/de, abgerufen am 29.01.2019. 

103  Mitgeteilt bei Kocher/Hensel, NZA 2016, S. 984 (985).  

104  Abrufbar unter https://www.helpling.de/anmelden, abgerufen am 16.07.2018.  

105  Abrufbar unter https://www.bookatiger.com/de-de/privatkunden/preis, abgerufen am 

16.07.2019. Hier liegt der Endpreis bei 19,90 Euro/h, allerdings ist noch die Ver-

mittlungsgebühr abzuziehen; https://www.happymaids.de/de/reinigungsangebo 

te/index.php, hier werden Paketpreise angeboten; abgerufen am 16.07.2018.  

106  Abrufbar unter https://deliveroo.de/de/apply, abgerufen am 29.01.2019. 

https://www.clickworker.de/clickworker/?customer=false
https://www.crowdguru.de/guru-registrierung/
https://www.crowdguru.de/guru-registrierung/
https://app.streetspotr.com/de
https://www.helpling.de/anmelden
https://www.bookatiger.com/de-de/privatkunden/preis
https://www.happymaids.de/de/reinigungsangebote/index.php
https://www.happymaids.de/de/reinigungsangebote/index.php
https://deliveroo.de/de/apply
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dann Entgelt, wenn sie tatsächlich Essen ausliefern, damit kommen sie 

auf 5 Euro pro Auslieferung.107 Bei Foodora beziehen die Festangestell-

ten Fahrer/innen ein Gehalt von 9 bis 10 Euro/h, dennoch geht aus Be-

wertungsportalen hervor, dass diese Arbeiten kaum zu empfehlen 

sind.108 Eine Sichtung der AGB ist bei den O2O-Plattformen schwieriger, 

da sie nicht auf den Webseiten verfügbar sind. Viele On-Demand-

Worker/innen durchlaufen ja einen Bewerbungsprozess, so dass die 

AGB ihnen dann (wohl) mitgeteilt werden, aber nicht frei verfügbar sind. 

Die Entgelte auf Crowd Work Plattformen sind sehr unterschiedlich. 

Auf Microtask Plattformen sind es pro Auftrag oftmals nur wenige Cent, 

bzw. Euro oder Dollar. Bei clickworker wird dieses Entgelt nach Erledi-

gung des Auftrages vorläufig gutgeschrieben, die endgültige Gutschrift 

erfolgt nach Abnahme des Auftrages. Das Entgelt wird entweder auf ein 

Paypal-, ein Moneybooker oder ein SEPA Konto ausbezahlt.109 Ähnlich 

verfährt auch Crowdguru.110 Auf beiden Plattformen ist eine Auszahlung 

erst ab 10 Euro möglich. Internationale Plattformen wie AMT bieten 

ebenfalls wenige Cent pro Auftrag. 

Auf Marktplatz-Plattformen wie upwork gibt es unterschiedliche Mo-

delle, zum einen die Crowd Worker/innen, die für eine bestimmte Tätig-

keit einen freien Stundenlohn verlangen können, zum anderen festge-

legte Preise für Aufträge. Upwork verlangt eine Gebühr abhängig von 

den Einnahmen, die man durch Upwork generiert; für die ersten 500 US-

Dollar 20 Prozent, bis 10.000 US-Dollar 10 Prozent und ab 10.000 US-

Dollar 5 Prozent.111 

Die Arbeitsweise auf Plattformen bestimmt auch die Entgeltstruktu-

ren. Lobt die Plattform Aufträge wie bei einem Wettbewerb aus, in dem 

nur die Besten bezahlt werden, dann gehen alle anderen leer aus und 

das, obwohl sie eine volle Arbeitsleistung erbracht haben.112 

Beim zeitorientierten Ansatz gilt, dass jene, die zuerst den Auftrag 

abarbeiten, auch die Bezahlung erhalten. 

Die soziale Sicherung im Sinne einer sozialversicherungsrechtlichen 

Absicherung ist nicht vorhanden, wenn die On-Demand und Crowd 

                                                 
107  Statt vieler: https://www.vice.com/de/article/wnwewq/ein-deliveroo-fahrer-erzahlt-

warum-er-sich-ausgebeutet-fuhlt und http://www.faz.net/aktuell/ gesell-

schaft/menschen/ein-selbstversuch-als-deliveroo-fahrer-15202274.html, abgerufen 

am 16.07.2018.  

108  Abrufbar unter https://www.kununu.com/de/foodora, abgerufen am 29.01.2019. 

109  § 4 der AGB abrufbar unter https://workplace.clickworker.com/de/ agree-

ments/10123, abgerufen am 16.07.2018.  

110  Abrufbar unter https://www.crowdguru.de/guru-faq/, abgerufen am 16.07.2018.  

111  Abrufbar unter https://www.upwork.com/i/how-it-works/freelancer/, abgerufen am 

16.07.2018. 

112  Däubler in: Benner, Crowdwork – zurück in die Zukunft, S. 243 – 274 (253). 

https://www.vice.com/de/article/wnwewq/ein-deliveroo-fahrer-erzahlt-warum-er-sich-ausgebeutet-fuhlt
https://www.vice.com/de/article/wnwewq/ein-deliveroo-fahrer-erzahlt-warum-er-sich-ausgebeutet-fuhlt
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/ein-selbstversuch-als-deliveroo-fahrer-15202274.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/ein-selbstversuch-als-deliveroo-fahrer-15202274.html
https://www.kununu.com/de/foodora
https://workplace.clickworker.com/de/agreements/10123
https://workplace.clickworker.com/de/agreements/10123
https://www.crowdguru.de/guru-faq/
https://www.upwork.com/i/how-it-works/freelancer/
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Worker/innen als Selbstständige arbeiten. Das ist bei den meisten Platt-

formen der Fall. 

Die O2O-Plattform Helpling schließt eine Berufshaftpflichtversiche-

rung für die Putzkräfte ab, die Schadenfälle in privaten Haushalten ab-

decken soll. Diese deckt allerdings erst Schäden ab 350 EURO ab.113 

 
c) Algorithmisches Management 

Eine der Beschwerden von Plattformarbeiter/innen lautet, dass es keine 

Ansprechpartner bei den Plattformen gebe. Die Gründe dafür sind, dass 

viele Plattformen mit vergleichsweise wenig Mitarbeiter/innen internatio-

nal agieren und sie die Seite der zahlenden Kundschaft stärker bedie-

nen als die Seite der Plattformarbeiter/innen. Sie ziehen beispielsweise 

im Fall von Microwork ihre Profitabilität aus der Koordination unter-

schiedlicher Informationen in Form von Daten. Diese Daten sind aber 

sehr unstrukturiert und müssen zunächst sortiert werden. Diese Sortie-

rung bzw. den Aufbau der richtigen Daten-Ontologie übernehmen Algo-

rithmen.114 Damit schnell klar wird, ob eine Aufgabe gut oder schlecht 

bearbeitet wurde, muss eine Bewertung (Rating) maschinenlesbar sein. 

Ratings in Form von Sternchen, Daumen hoch/runter füttern somit die 

Algorithmen, die dadurch ein Qualitätsurteil für die jeweilige Arbeit bil-

den. Ein zu niedriges Rating kann unterschiedliche Konsequenzen nach 

sich ziehen: vom Ausschluss von bestimmten Aufgaben bis hin zum 

gänzlichen Ausschluss von der Plattform selbst. Überträgt man dies auf 

die Welt der Arbeitsverhältnisse wird deutlich, dass Algorithmen Bewer-

tungen durch Vorgesetzte ersetzen und damit ein „algorithmisches Ma-

nagement“ aufbauen, das aus bestimmten Ratings automatische Kon-

sequenzen zieht, ohne die Gründe zu prüfen.115 Deshalb gibt es bereits 

die Redewendung „fired by algorithm“.116 Das gewinnt nicht nur in der 

Welt der Arbeitsplattformen an Bedeutung. Erst kürzlich wurde berichtet, 

dass auch Plattformen wie der Amazon Marketplace für gewerbliche 

Verkäufer/innen immer relevanter werden und sie dort auch dem „algo-

rithmischen Management“ ausgesetzt sind. In dem konkreten Fall ging 

es um einen Verkäufer, der wegen einer fehlerhaften Bewertung von der 

Plattform ausgeschlossen wurde. Erst nach langen und teuren Streitig-

keiten wurde klar, dass die Bewertung schlicht falsch war.117 

                                                 
113  Abrufbar unter www.helpling.de, abgerufen am 03.08.2018. 

114  Zur Wichtigkeit von Datenontologien siehe: Mayer-Schönberger/Ramge, Das Digi-

tal, S. 78 ff.  

115  Schmidt, Arbeitsmärkte in der Plattformökonomie, FES Oktober 2016, S. 11.  

116  Hill, Die Start-up Illusion, S. 14.  

117  Abrufbar unter https://t3n.de/news/marktplaetze-mieterschtzgesetz-Online-handel-

e-commerce-1084704/, abgerufen am 03.08.2018. 

http://www.helpling.de/
https://t3n.de/news/marktplaetze-mieterschtzgesetz-online-handel-e-commerce-1084704/
https://t3n.de/news/marktplaetze-mieterschtzgesetz-online-handel-e-commerce-1084704/
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Ähnlich erging es anderen Verkäufer/innen der Plattform, die wegen 

eines technischen Fehlers wochenlang nicht auf ihre Erlöse zugreifen 

konnten.118 Die Betroffenen fordern eine Art „Mieterschutz für Online-

marktplätze“.119 Das gewinnt ebenso für Arbeiter/innen von Plattformen 

an Bedeutung. Berichte, wie Fahrer/innen von UBER oder upwork 

grundlos gesperrt wurden, haben keinen Seltenheitswert mehr.120 Das 

Rating wird insgesamt zum Arbeitszeugnis und entscheidet darüber, wer 

welche Jobs bekommt.121 

Die Überwachung endet in vielen Fällen nicht beim Rating. Einige 

Plattformen erlauben die Aufzeichnung der Mausaktivitäten der Plattfor-

marbeiter/innen sowie Screenshots ihres Desktops. Das Ganze firmiert 

unter „Check your freelancers Work Diary“, der Auftraggeber/innen er-

möglicht diese Dinge abzufragen.122 Diese Maßnahmen fallen unter das 

sogenannte Tracking, worunter eine fortlaufende Aufzeichnung und Da-

tenmustererkennung des Nutzerverhaltens zu verstehen ist.123 

Es sind noch weitere Kontrollmaßnahmen bekannt: Clickworker gibt 

an, spezielle Qualitätsmanagementmaßnahmen, wie die statistische 

Prozesskontrolle, Audits und Peer-Reviews durchzuführen.124 

Ein Instrument, das zunächst nicht den Anschein eines Kontrollin-

strumentes macht, ist die sog. Gamification. Das bezeichnet zunächst 

die Anwendung spieltypischer Elemente in einem spielfremden Kon-

text.125 Plattformen bieten ihren Plattformarbeiter/innen die Möglichkeit 

ihre Ratings zu verbessern, indem sie virtuelle Punkte, Fleißsterne oder 

anderer Belohnungen sammeln.126 Diese werten ihre Reputation auf und 

lenken die Aufmerksamkeit der Plattformarbeiter/innen noch mehr auf 

die Plattform, was deren Absichten entspricht, denn verfügbare Plattfor-

marbeiter/innen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Matchings. 

Schmidt betont, dass hier ein hochsensibler Datenschatz angesammelt 

                                                 
118  Abrufbar unter https://t3n.de/news/amazon-marketplace-haendler-873906/2/ abge-

rufen am 03.08.2018. 

119  Abrufbar unter https://t3n.de/news/marktplaetze-mieterschtzgesetz-Online-handel-

e-commerce-1084704/, abgerufen am 20.07.2018.  

120  Kuriose Geschichte eines Rausschmisses von der Plattform upwork, abrufbar unter 

https://hackernoon.com/why-you-should-never-use-upwork-ever-5c62848bdf46, 

abgerufen am 20.07.2018.  

121  Schmidt, Arbeitsmärkte in der Plattformökonomie, FES 2016, S. 12.  

122  Für upwork abrufbar unter https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/ 

211062278-Check-your-Freelancer-s-Work-Diary, abgerufen am 20.07.2018.  

123  Schmidt, Arbeitsmärkte in der Plattformökonomie, FES 2016, S. 12. 

124  Für clickworker abrufbar unter https://www.clickworker.de/kunden-faq/, abgerufen 

am 20.07.2018.  

125  Farmer/Glass, Building Web Reputation Systems, O’Reilly Media Inc 2010. 

126  Schmidt, Arbeitsmärkte in der Plattformökonomie, FES 2016, S. 12.  

https://t3n.de/news/amazon-marketplace-haendler-873906/2/
https://t3n.de/news/marktplaetze-mieterschtzgesetz-online-handel-e-commerce-1084704/
https://t3n.de/news/marktplaetze-mieterschtzgesetz-online-handel-e-commerce-1084704/
https://hackernoon.com/why-you-should-never-use-upwork-ever-5c62848bdf46
https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062278-Check-your-Freelancer-s-Work-Diary
https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062278-Check-your-Freelancer-s-Work-Diary
https://www.clickworker.de/kunden-faq/
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wird, weil das komplette Arbeitsverhalten von Plattformarbeiter/innen 

abgebildet werden kann.127 

In der schon erwähnten Studie von Leimeister et al. wurden Crowd 

Worker/innen nach dem Empfinden der Kontrollmechanismen befragt 

und viele gaben an, dass sie Screenshots entweder gar nicht erst erlau-

ben, oder dass sie gar nicht um die Reichweite der Kontrollen wüssten, 

weil sie die AGB nicht gelesen hätten.128 

 
d) Machtasymmetrie 

Die Bedingungen, unter denen Menschen auf Plattformen arbeiten, wer-

den als asymmetrisch wahrgenommen. Diese Asymmetrie äußert sich 

auf mehreren Ebenen: Als Informationsasymmetrie und Verhandlungs-

asymmetrie, die letztlich in einer Machtasymmetrie mündet. 

Zunächst zur Informationsasymmetrie: In dem Dreiecksverhältnis Auf-

traggebende, Auftragnehmende und Plattform laufen nur bei den Platt-

formen alle Informationen zusammen. Das spielt weniger eine Rolle bei 

O2O-Plattformen. Dort wissen die Arbeitskräfte wenigstens, wo und bei 

wem sie ihren Dienst erbringen. Im Fall von Crowd Work ist dies oftmals 

nicht klar. Betrachtet man nüchtern die Funktionsweise von Plattformen 

aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, dann kann man sagen, dass 

Asymmetrien im Geschäftsmodell angelegt sind. Intermediäre wollen mit 

der Vermittlung Geld verdienen, ihre Kundschaft sind die Auftraggeben-

den, d. h. sie sind auch die Seite, die besser bedient wird.129 Diese In-

formationsasymmetrien sind gewollt, weil sie ihre Präferenzen auf dem 

Markt nicht offenlegen wollen.130 

Das sind auch die Gründe, warum Plattformen teilweise eine direkte 

Verbindung zwischen Auftraggebende und Crowd Worker/in nicht er-

möglichen: Sobald sie miteinander kommunizieren verfügen beide Sei-

ten über Wissen, das die Plattform nicht steuern kann.131 Die Gefahr, 

dass die Position der Vermittler dabei geschwächt wird, ist zu groß, so 

dass sie eine Kommunikation von vorneherein nicht ermöglichen oder 

gar verbieten. So sieht die Designplattform 99designs eine Exklusivität 

ihrer Dienste vor, d. h. Auftraggebende und Designer/in dürfen im Falle 

eines Matchings für 24 Monate keine weitere Zusammenarbeit anstre-

ben – außer über die Plattform. Davon kann man sich nur mit einer Opt-

Out-Gebühr freikaufen; entweder man zahlt 2.500 US-Dollar oder 

                                                 
127  Schmidt, Arbeitsmärkte in der Plattformökonomie, FES 2016, S. 12.  

128  Leimeister/Durward/Zogaj, HBS Study Nr. 323, 2016, S. 69 ff. 

129  Clement/Schreiber, Internetökonomie, S. 264 ff. 

130  Mayer-Schönberger/Ramge, Das Digital, S. 86.  

131  Mayer-Schönberger/Ramge, Das Digital, S. 51, 86.  
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15 Prozent des vereinbarten Preises.132 Auch O2O-Plattformen sichern 

sich ihr Geschäftsmodell ab: Bei Helpling wird bei Buchung einer Reini-

gungskraft ein Nutzungsvertrag mit Helpling abgeschlossen; zwar heißt 

es nicht ausdrücklich, dass private Absprachen nicht erlaubt sind, aber 

wer nicht eine bestimmte Anzahl an Reinigungsdienstleistungen inner-

halb von drei Monaten in Anspruch nimmt, muss einen Aufwendungser-

satz in Höhe von 50 Euro bezahlen.133 

Die Verhandlungsasymmetrie äußert sich darin, dass sowohl auf 

O2O als auch auf Crowd Work Plattformen die Nutzungsbedingungen 

einseitig gestellt werden. Es findet keinerlei Verhandlung über die Ar-

beitsbedingungen, Entgelt oder sonstige Vertragsinhalte statt. Es ent-

spricht den normalen Gepflogenheiten des Rechtsverkehrs, dass Unter-

nehmen ihre AGB für anwendbar erklären. Wären die Plattformarbei-

ter/innen tatsächlich das, wofür sie die Plattformen halten, nämlich 

Selbstständige, könnten sie ebenfalls AGB mit Inhalten zu ihren Guns-

ten stellen. Befinden sich Klauseln dann im Widerspruch, sind sie nicht 

wirksam in den Vertrag einbezogen mit der Folge, dass die gesetzliche 

Regelung greift. So weit kommt es jedoch nicht, denn die Plattformarbei-

ter/innen stellen keine AGB; sie stimmen ohne weitere Verhandlung zu 

oder werden eben nicht zugelassen. Man muss sich keine Illusionen 

machen, auch bei Abschluss eines Arbeitsvertrages legt der Arbeitgeber 

einen vorgefertigten Arbeitsvertrag vor, allerdings haben Arbeitneh-

mer/innen je nach Marktlage für ihre nachgefragte Arbeitskraft eine bes-

sere oder schlechtere Verhandlungsposition. Im Falle einer schlechteren 

Position wird das Ungleichgewicht durch Arbeitsrecht auszugleichen 

versucht. Das entfällt in der Plattformökonomie gänzlich. 

Dies zusammengenommen mündet in einer umfassenden Macht-

asymmetrie zu Lasten der Plattformarbeiter/innen. Plattformen bestim-

men darin u. a. die Nutzungs- und Verwertungsrechte der Arbeiten, die 

Nachbesserungsfristen, die Auszahlungsbedingungen, wie die Arbeit als 

solche zu erbringen ist und vieles mehr. Alles in allem zeichnet sich hier 

das Bild, das die einzige genuine Entscheidung der Plattformarbei-

ter/innen darin besteht, ob sie überhaupt arbeiten. Dies ist jedoch bei 

Plattformarbeiter/innen nicht anders als bei allen anderen Menschen und 

kann nicht ernsthaft als Freiheit besungen werden. Selbst wenn sich 

Vertragsklauseln als sittenwidrig erweisen. Bei wem ist das Recht zu su-

chen? Digitale Arbeit endet nicht an den nationalen Grenzen, deshalb ist 

die Frage nach der internationalen Durchsetzbarkeit gefragt. Däubler 

                                                 
132  So Nr. 4 der Nutzungsbedingungen von 99designs abrufbar unter https://99 de-

signs.de/legal/terms-of-use, abgerufen am 03.08.2018.  

133  § 7 Nr. 3 der AGB von Helpling abrufbar unter https://www. hel-

pling.de/nutzungsbedingungen, abgerufen am 03.08.2018.  

https://99designs.de/legal/terms-of-use
https://99designs.de/legal/terms-of-use
https://www.helpling.de/nutzungsbedingungen
https://www.helpling.de/nutzungsbedingungen
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stellt hierbei realistischer Weise fest, dass Individuen nicht viel ausrich-

ten können.134 Wie soll man sich gegen das Heer internationaler Anwälte 

durchsetzen, wie will man in Kalifornien klagen? In all diesen Fragen 

geht es letztlich um Macht, gegen die Einzelne wenig ausrichten kön-

nen. 

 
e) Reputations- und Feedbacksysteme 

Die Reputations- und Feedbacksysteme spielen nicht nur für die oben 

erläuterte Kontrolle und Koordination eine gewichtige Rolle: Mithilfe des 

Netzwerkeffektes schaffen sie ein abgeschlossenes Ökosystem aus 

dem Plattformarbeiter/innen u. U. nur schwer heraus kommen. Je mehr 

Crowd Worker und On-Demand-Worker pro Auftraggebende sich an-

melden, desto attraktiver ist die Plattform für Kund/innen, weil so die 

Wahrscheinlichkeit eines Matchings steigt. Je mehr Menschen also eine 

Plattform nutzen, desto größer ist das Wachstum auf Angebots- und 

Nachfrageseite. Positive Folgen des Netzwerkeffekts sind, dass alle Be-

teiligten ihre Bedarfe befriedigen können. Plattformarbeiter/innen finden 

Arbeit, Auftraggebende erhalten die Dienstleistung, Plattformen sind da-

zwischengeschaltet und koordinieren das Geschehen auf beiden Seiten. 

Negative Folgen des Netzwerkeffektes sind Lock-in Effekte, die infolge 

zu hoher Wechselkosten entstehen können.135 Das bedeutet, dass sich 

Plattformen für ein bestimmtes Segment durchsetzen können und so 

Plattformarbeiter/innen an sich binden. 

Zu beobachten ist beispielsweise, dass sich Crowd Worker mittels 

Feedbackmechanismen der Crowdsourcer/innen eine gute Reputation 

erarbeiten mit der Folge, dass sie eine gute Bewertung haben, die weite-

re Aufträge wahrscheinlicher macht. Dies kann zu einem Lock-in-Effekt 

dergestalt führen, dass beispielsweise Geschäftsbedingungen zulasten 

der Crowd Worker/innen verändert werden, weil sie diese Änderung hin-

nehmen, um ihre gute Reputation zu behalten. Die Wechselkosten wä-

ren in diesem Fall, sich eine neue Reputation auf einer anderen Platt-

form zu erarbeiten. Dies kann im Einzelfall aber kaum tragbar sein, da 

das Arbeitsprofil einer Plattformarbeiter/in sehr pflegeintensiv sein kann 

und er oder sie sich die gesamte Reputation auf einer neuen Plattform 

erarbeiten müsste. Damit bewerten viele Crowd Worker/innen diese 

Wechselkosten als zu hoch und verbleiben auf Plattformen, die ihre Ar-

beitsbedingungen verschlechtern können. Wenn Nutzer/innen Mühe, 

Geld oder wichtige Daten in einen bestimmten Dienst investieren, schaf-

fen die Netzwerkeffekte ein Monopol für diese Art von Daten. Gerade 

                                                 
134  An verschiedenen Stellen, jüngst: Däubler, Digitalisierung und Arbeitsrecht, § 18 

Crowdwork, Bund Verlag 2018. 

135  Leimeister, Einführung in die Wirtschaftsinformatik, S. 347.  
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weil sie so viel investieren, verhelfen sie der Plattform zum Erfolg. Das 

macht aus ihnen jedoch einen „sticky user“.136 

 

 

2.1.3 Plattformen und Ronald Coases’ „The nature of 
the firm“137 
 

Das Unternehmen galt viele Jahrzehnte als der maßgebliche Ort für die 

Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Diese Überlegungen ge-

hen maßgeblich auf Ronald Coase zurück. Er erforschte, wie ökonomi-

sche Aktivitäten koordiniert werden können. In seinem richtungsweisen-

den Aufsatz „The Nature of the Firm“, stellt er die zwei Koordinations-

formen „Markt“ und „Unternehmen“ nebeneinander.138 Er beobachtete, 

dass der Markt Produktionsentscheidungen durch den Preismechanis-

mus mittels Angebot und Nachfrage koordiniert. Das Unternehmen wie-

derum trifft Produktionsentscheidungen kraft seiner Hierarchie. Etwas 

überspitzt ausgedrückt: Der Firmenpatriarch sagt, was, wann und von 

wem produziert wird. Angesichts dieser Dichotomie Markt und Unter-

nehmen bleibt die Frage: Wenn Angebot und Nachfrage die Faktoren 

sind, um ökonomische Bedarfe zu erkennen und zu befriedigen, warum 

gibt es dann überhaupt Unternehmungen? Der Hauptgrund dafür, dass 

sich eine Unternehmung lohnt, ist die Tatsache, dass der Gebrauch des 

Preismechanismus mit Kosten verbunden ist, den Transaktionskosten: 

1. Auf dem Markt entstehen Such- und Informationskosten. Die Markt-

teilnehmer/innen kennen nicht alle Preise. 

2. Verträge kosten Geld; ein/e Produzent/in wird mit den Herstellenden 

oder Eignern einer Ware nicht jeden Tag Verträge über den Verkauf 

oder die Erbringung einer Leistung abschließen. 

3. Für die Durchführung einer Produktion werden die Produktionsfakto-

ren langfristig gebraucht. 

 

Damit kommt Coase zu dem Schluss, dass Märkte die kostspieligere 

Koordinationsform sein können und daher ein Unternehmen geboten 

ist.139 

Plattformen sind auf diese Funktionsweise jedoch kaum angewiesen. 

Folgender Ausspruch ist fast schon zur Definition der Plattformökonomie 

geworden: 

                                                 
136  Jaron Lanier, Wem gehört die Zukunft, S. 240.  

137  Im Wesentlichen übernommen: Schneider-Dörr, Disruptiert doch bitte den Kapita-

lismus, SWP 6/2017, S. 58–61. 

138  Coase, „The Nature of the Firm“, Economica Vol. 4, Iss. 16/1937, S. 386.  

139  Coase führt das Ganze dann noch weiter, soweit genügt Coases Ansatz bis hier-

her. 
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„Uber, the world’s largest taxi company, owns no vehicles. Facebook, the 
world’s most popular media owner, creates no content. […] And Airbnb, the 
world’s largest accommodation provider, owns no real estate. Something inte-
resting is happening.“

140
 

 

Dies zeigt, dass Coases Überlegungen, warum ein Unternehmen die 

sinnvollere Koordinationsform sein kann, obsolet werden: 

1. Such- und Informationskosten sinken. Das Internet, das Zeit und 

Raum offenbar als lästige physikalische Einheiten sieht, erlaubt eine 

schnelle Allokation wann, wer, welche Dienstleistung für Nachfragen-

de erbringen kann. 

2. Verträge kosten immer weniger. Wenn immer jemand auf der Welt 

verfügbar ist, der/die einen Job erledigen kann, dann kostet der Ab-

schluss eines Vertrages den Bruchteil der Zeit, den wir benötigen um 

ein Häkchen zu setzen oder einen Klick zu tätigen. 

3. Langfristige Produktionsfaktoren werden dort benötigt, wo nicht pau-

senlos Menschen ausgetauscht werden können. Mit der Plattfor-

mökonomie und unter den ersten beiden Voraussetzungen wird eine 

On-demand-workforce erschaffen, die es Plattformen ermöglicht kurz-

fristige Entscheidungen treffen zu können, ohne an Produktivität ein-

zubüßen. 

 

Plattformen hebeln das Unternehmen als Ort der Wertschöpfung aus. 

Sie können auf Produktionsfaktoren zurückgreifen ohne so viel Kapital 

binden zu müssen, wie es in einem vergleichbaren Unternehmen not-

wendig wäre. Ein Taxiunternehmen muss eine Flotte und Arbeitskräfte 

vorhalten; Hotels brauchen Gebäude, Arbeitskraft, Einrichtung; Medien-

unternehmen Gebäude, Arbeitskraft, Know-how. Das alles entfällt bei 

Plattformen. Die Arbeitskräfte bzw. Anbieter bringen die Aktiva selbst mit 

und zwar nicht als Arbeitnehmer/in, sondern als Selbstständige und da-

mit ohne die sozialen Rechte, die Arbeitnehmer/innen zuteilwerden. Aus 

Investorensicht perfekt: Gewinne werden privatisiert, Risiken werden so-

zialisiert.141 

Wenn also Plattformen Arbeit anders organisieren und Dinge wie Ar-

beitszeit, Arbeitsort und Weisung nicht nötig sind um Kontrolle auszu-

üben, dann mag das Einzelne befreien, aber es bedeutet auch, dass vie-

le Menschen vom Schutz des Arbeitsrechts „befreit“ sind und das ist 

nicht im Sinne aller. Bei Sundararajan gibt es den guten Satz: 

 

                                                 
140  Abrufbar unter https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-

the-battle-is-all-for-the-customer-interface/, abgerufen am 11.10.2017. 

141  Jaron Lanier, Wem gehört die Zukunft, S. 355.  

https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/
https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/


SCHNEIDER-DÖRR: ERWERBSARBEIT IN DER PLATTFORMÖKONOMIE | 42 

„There is also something empowering about a monthly paycheck.“
142

 

 

Es hat also etwas durchaus Bestärkendes ein monatliches Einkommen 

zu haben. 

 

 

2.1.4 Umgehung von Gesetzen und Regulierung – die 
Innovationslüge 
 

Prassl führt in seinem Buch „Humans as a service“ aus, wie die Platt-

formökonomie verschiedene Narrative bedient; eines davon ist, wie radi-

kal neu das ökonomische Modell der Plattform sei. Ziel dieses Narrativs 

ist es, sich der Regulierung zu entziehen.143 Er meint, in diesem Zu-

sammenhang stehe Innovation als Abkürzung für den Bruch des Geset-

zes.144 Er führt weiter aus, dass dieses Innovationsnarrativ auch bedient 

werde, um Vergleichbarkeiten zu anderen Formen von atypischer Arbeit 

wie Outsourcing, Leiharbeit, Null-Stunden-Verträgen und ähnlichem 

mehr abzuwehren.145 Das aber dürfe nicht hingenommen werden, statt-

dessen weise die Arbeit in der Plattformökonomie viele Vergleiche mit 

alten Arbeitsformen wie dem Verlagssystem auf, das Wegbereiter für die 

Heimarbeit war.146 Die neuen Arbeitsformen sind somit keineswegs neu, 

nur die Arbeitsorganisation mittels IKT ist neu.147 Andere wie De Stefano 

bestätigen, dass es viele Schnittmengen von Arbeit in der Plattformöko-

nomie zu anderen atypischen Beschäftigungsverhältnissen gebe.148 Da-

zu gehöre vor allem, dass Risiken auf die arbeitenden Menschen abge-

wälzt werden.149 Prassl schlägt zwei Herangehensweisen für die Platt-

formökonomie vor: 

1. Es ist zu prüfen, ob die „gig worker“ Arbeitnehmer/innen oder Selbst-

ständige sind. 

2. Es ist ferner zu prüfen, wer ihr/e Arbeitgeber/in ist.150 

 

 

                                                 
142  Sundararajan, The Sharing Economy, S. 11.  

143  Prassl, Humans as a service, S. 98.  

144  Prassl, Humans as a service, S. 125. 

145  Prassl, Humans as a service, S. 112.  

146  Finkin, Beclouded Work, ICPLL 2016; Prassl, Humans as a service, S. 101 mit 

Verweis auf Finkin.  

147  Prassl, Humans as a service, S. 102 f. 

148  Prassl, Humans as a service, S. 113.  

149  Prassl, Humans as a service, S. 121.  

150  Hier ist auf die Forschung von Prassl und Risak zu verweisen, die sich dafür aus-

sprechen, Plattformen als Arbeitgeber zu sehen, CLLPJ 2016. Aus Platzgründen 

kann dem an dieser Stelle nicht nachgegangen werden.  



SCHNEIDER-DÖRR: ERWERBSARBEIT IN DER PLATTFORMÖKONOMIE | 43 

2.2 Zwischenergebnis 
 

Schutzbedarfe ergeben sich folglich an drei Stellen: 

1. Arbeit ist als solche zu benennen. 

2. AGB und Ungleichgewichte sind in Balance zu bringen. 

3. Die Plattformökonomie bringt nicht in jedem Fall etwas radikal Neues 

hervor, so dass vorhandene Kategorien auf ihre Anwendbarkeit zu 

prüfen sind. 

 

Das führt uns zum rechtlichen Teil, in dem der Arbeitnehmerbegriff dar-

gestellt wird. 
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ARBEITSRECHT 
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3. Wer ist Arbeitnehmer/in? 
 

Die Nomenklatur des Arbeitsrechts weist Verantwortlichkeiten und Rol-

len zu, aus denen sich Rechtsfolgen ergeben. Der Begriff des Arbeit-

nehmers bildet den Anwendungsbereich des Arbeitsrechts und ist des-

sen Eintrittskarte.151 Wird festgestellt, eine arbeitende Person sei Arbeit-

nehmer/in, gilt für sie das gesamte Arbeitsrecht. Ist das nicht so, gilt sie 

als Selbstständige mit der Folge, dass das Wirtschaftsrecht und das 

BGB Anwendung finden.152 Für die Prüfung, ob ein Rechtsverhältnis 

nach Arbeits- oder Wirtschaftsrecht bewertet wird, muss folglich zuvor 

geprüft werden, ob die betreffende Person Arbeitnehmer/in oder Selbst-

ständige ist. 

Aus diesem Grund ist im Folgenden darzustellen, welche Positionen 

zum Arbeitnehmerbegriff vertreten werden und welche Auswirkungen 

dies auf Plattformen hat. 

 

 

3.1 Definition nach § 611 a BGB 
 

Seit dem 01. April 2017 enthält der § 611a BGB eine Legaldefinition der 

Arbeitnehmer/in. Danach sei Arbeitnehmer/in, wer 

 
„durch den Arbeitsvertrag im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsge-
bundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet 
[werde]. 

 
Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betref-
fen. Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit ge-
stalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. 

 
Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der 
jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist 
eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis 
handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.“ 

 

Nun ist das BGB mittlerweile 118 Jahre alt. Als es am 01.01.1900 in 

Kraft trat, war die industrielle Revolution in vollem Gange. Es ist der 

BGB-Kommission nachzusehen, dass sie noch keine Definition der Ar-

beitnehmer/in in das Gesetz aufnehmen konnten. Das Arbeitsrecht war 

                                                 
151  Däubler in: Henssler (Hrsg.), Moderne Arbeitswelten FS für Rolf Wank (2014), 

S. 89. 

152  Statt aller: Deinert, Kleine, Selbstständige zwischen Arbeits- und Wirtschaftsrecht 

2015; Hromadka, NZA 1997, S. 569–572 (569).  
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eine noch entstehende Disziplin.153 Über den Arbeitnehmerbegriff wird 

im Wesentlichen seit den 1920er Jahren diskutiert, seit den 1960er Jah-

ren gibt es Forderungen, den Begriff irgendwie in eine Legaldefinition zu 

packen. Das gelang viele Jahrzehnte nicht154 und die jetzige Legaldefini-

tion ist im Wesentlichen eine Übernahme der Leitsätze des BAG.155 Eine 

Kritik am Gesetz ist folglich eine Kritik an der Rechtsprechung des BAG 

(siehe unter 4.3).156 

 

 

3.2 Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des BAG ist Arbeitnehmer/in, 

 
„wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages im Dienste eines anderen zur 
Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhän-
gigkeit verpflichtet ist.“

157
 

 

Insbesondere das letzte Element, die persönliche Abhängigkeit, sei das 

Hauptmerkmal der Unselbstständigkeit und daher das Element, was ei-

ne/n Arbeitnehmer/in von einem/r Selbstständigen unterscheide.158 Wer 

hingegen Selbstständige/r sei, definiere § 84 Absatz 1 S. 2 HGB. Da-

nach sei selbstständig, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestal-

ten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Direkt betreffe die Norm zwar 

die Handelsvertreter/in und deren Abgrenzung zur Außendienstange-

stellten, jedoch enthalte die Norm auch allgemeine gesetzliche Wertun-

gen, die auf die Selbstständige zutreffen und sie von der Arbeitneh-

mer/in unterscheiden.159 Die Formulierung „im Wesentlichen frei“ 

                                                 
153  Überblick bei: Hromadka, Arbeitnehmerbegriff und Arbeitsrecht, NZA 1997, S. 569-

580 (572 f.); Rebhahn, Der Arbeitnehmerbegriff in vergleichender Perspektive, RdA 

2009, S. 154–175 (156). 

154  Zusammenfassung der Versuche nachzulesen in der gängigen Kommentarliteratur, 

statt vieler: Däubler et al. Handkommentar Arbeitsrecht, Nomos 2017. 

155  Regierungsbegründung BT-Drs- 18/9232, S. 31 „unter wörtlicher Wiedergabe der 

Leitsätze“.  

156  Eine ausführliche Kritik an dieser Legaldefinition: Wank in 

Düwell/Haase/Wolmerath (Hrsg.), Digitalisierung der Arbeitswelt in Deutschland 

und Japan, Festschrift zum 20. Geburtstag der Deutsch-Japanischen Gesellschaft 

für Arbeitsrecht e. V., S. 61 ff. 

157  St. Rspr.: BAG, Urteil vom 12.12.2001, 5 AZR 253/00, NZA 2002, S. 787–789, Rn. 

27. 

158  St. Rspr.: BAG, Urteil vom 09.03.2005, 5 AZR 493/04, AP Nr. 167 zu § 611 BGB 

Lehrer, Dozenten, Rn. 12 

159  St. Rspr.: BAG Urteil vom 16.02.1994, 5 AZR 402/93; BAGE 76, S. 21–31; NZA 

1995, S. 21–24, Rn. 23; BAG, Urteil vom 09.03.2005 AZR 493/04, AP Nr. 167 zu 

§ 611 über Lehrer und Dozenten, Rn. 12.  
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schränke auch die Selbstständige etwas ein, so dass diese auch einer 

gewissen Weisung unterliegen könne, aber sich letztlich aus der Natur 

der ihr gestellten Aufgaben eine Selbstständigkeit ergebe.160 

Das Merkmal der persönlichen Abhängigkeit erfährt eine Konkretisie-

rung durch verschiedene Indizien, die für die Arbeitnehmereigenschaft 

sprechen können, wobei es auf die Gesamtwürdigung aller Umstände 

ankomme, sowie auf die Eigenart der jeweiligen Tätigkeit.161 Es handele 

sich dabei um eine typologische Begriffsbestimmung, die der BAG aus 

Gründen der Praktikabilität und der Rechtssicherheit vornehme. In der 

typologischen Begriffsbestimmung wird eine Vielzahl von idealtypischen 

Merkmalen bzw. Indizien herangezogen, die im konkreten Einzelfall alle 

vorhanden sein können, aber nicht müssen.162 Es heißt, die Rechtsfigur 

der Arbeitnehmenden brauche den „Typos“; nicht den „Begriff“ des Ar-

beitnehmenden. Denn während der Begriff durch bestimmte Eigenschaf-

ten, die stets vorhanden sein müssen, definiert werden kann, kennt der 

Typos nur eine Vielzahl von typischen Merkmalen, die im Einzelfall in 

sehr verschiedener Intensität vorliegen können, aber nicht müssen.163 

Das Merkmal der persönlichen Abhängigkeit äußere sich zunächst in 

einem Untermerkmal der Weisungsgebundenheit, die sich aus dem Di-

rektionsrecht des Arbeitgebenden aus § 106 Gewerbeordnung (GewO) 

ergebe. Danach könne der Arbeitgebende 

 
„Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestim-
men, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestim-
mungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder 
gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. 

 
Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im 
Betrieb. 

 
Bei der Ausübung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf Behinderungen 
des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen.“ 

 

Die sich aus dem Weisungsrecht ergebenden Untermerkmale sind da-

nach Inhalt, Ort und Zeit der Tätigkeit. Nach ständiger Rechtsprechung 

des BAG gehören zum Weisungsrecht noch weitere Merkmale wie die 

Durchführung der Tätigkeit164 sowie die Eingliederung in die fremde Ar-

                                                 
160  BAG, Urteil vom 21.01.1966, 3 AZR 183/65, DB 1966, S. 546 (546). 

161  St. Rspr. BAG, Urteil vom 20.10.1993, 7 AZR 657/92, zitiert nach juris Rn. 15. 

162  BAG, Urteil vom 23.04.1980, 5 AZR 426/79, AP Nr. 34 zu § 611 BGB Abhängigkeit, 

Rn. 23.  

163  Hilger, Zum „Arbeitnehmer-Begriff“, RdA 1989, S. 1–7 (2).  

164  BAG, Urteil vom 23.04.1980, 5 AZR 426/79, AP Nr. 34 zu § 611 BGB, Abhängig-

keit, Rn. 22.  
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beitsorganisation.165 Selbst durch die Ausformulierung dieser Merkmale 

behält sich das BAG vor, dass es keine abstrakten, für alle Arten von 

Arbeitnehmer/innen schlechthin geltenden Kriterien gebe.166 Es betont, 

dass manche Tätigkeiten sowohl im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 

als auch im Rahmen eines freien Dienstverhältnisses erbracht werden 

können.167 Ob eine Tätigkeit von Arbeitnehmer/innen oder Selbstständi-

gen verrichtet werde, sei grundsätzlich wertneutral.168 

Die genannten Kriterien sind jene, die regelmäßig und wiederholend 

Eingang in die Leitsätze des BAG gefunden haben. Daneben gibt es 

noch weitere Kriterien, die je nach Einzelfall ebenfalls für die Bestim-

mung des Arbeitnehmenden herangezogen wurden. So beispielsweise 

sei eine Weisungsgebundenheit auch in der Abhängigkeit von Apparat 

und Team des Dienstberechtigten zu sehen169, wobei diese „technische“ 

Abhängigkeit nicht automatisch für eine Arbeitnehmereigenschaft spre-

chen muss, sondern lediglich in der Gesamtschau der Umstände dafür 

sprechen kann.170 Vereinzelt verlangt das BAG die Fremdnützigkeit der 

Tätigkeit (Arbeitnehmende) gegenüber der Eigennützigkeit einer Tätig-

keit (Selbstständige).171 Fremdnützig und damit als Arbeitnehmende ar-

beite jemand, wenn die Arbeitsleistung ihre Bedeutung erst durch die 

Unternehmer/in bekomme.172 Ein/e Selbstständige/r arbeite hingegen 

nach selbst gesetzten Zielen und Gesichtspunkten der eigenen Verant-

wortung und mit eigenem Risiko am Markt.173 

Das BAG erachtet darüber hinaus eine soziale Schutzbedürftigkeit174 

sowie eine wirtschaftliche Abhängigkeit175 für die Arbeitnehmereigen-

schaft als irrelevant, auch wenn sich letztere regelmäßig mit dem Vorlie-

gen der persönlichen Abhängigkeit ergebe. Das BAG führte auch das 

Fehlen des Unternehmerrisikos als Kriterium für die persönliche Abhän-

                                                 
165  BAG, Urteil vom 13.01.1983, 5 AZR 149/82, BAGE 41, S. 247–265. 

166  St. Rspr.:BAG Urteil vom 19.01.2000, 5 AZR 644/98, BAGE 93, S. 218–229, NZA 

2000 S. 1102–1106, Rn. 22. 

167  BAG, Urteil vom 15.11.2005, 9 AZR 626/04.  

168  BAG, Beschluss vom 30.10.1991, 7 ABR 19/91, NZA 1992, S. 407–410. 

169  BAG, Urteil vom 15.03.1978, 5 AZR 819/76, BAGE 30, S. 163–176.  

170  BAG, Urteil vom 07.05.1980, 5 AZR 293/78, AP Nr. 35 zu § 611 BGB Abhängigkeit, 

Rn. 29, 30.  

171  BAG, Urteil vom 15.03.1978, 5 AZR 819/76, BAGE 30, S. 163–176. 

172  BAG, Urteil vom 02.06.1976, 5 AZR 131/75, AP Nr. 20 zu § 611 BGB Abhängigkeit, 

Rn. 25.  

173  BAG, Urteil vom 02.06.1976, 5 AZR 131/75, AP Nr. 20 zu § 611 BGB Abhängigkeit, 

Rn. 25.  

174  BAG, Urteil vom 13.01.1983, 5 AZR 149/82, BAGE 41, S. 247–265, NJW 1984, S 

1985–1990, Rn. 28, 29.  

175  BAG, Urteil vom 27.06.2001, 5 AZR 561/99, NZA 2002, S. 742–743, Rn. 17; Kritik 

daran: Paasch, WSI-Mitteilungen 1991, S: 216 (217). 
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gigkeit an.176 Das BAG erkannte auch in einem Fall an, dass die unter-

nehmerische Freiheit vom bloßen Überbürden finanzieller Risiken abzu-

grenzen sei.177 

Die Vielzahl der unterschiedlichen Kriterien, ihr mögliches, aber nicht 

zwingendes Vorhandensein oder Abhandensein lässt Rechtsanwen-

der/innen verwirrt zurück. Wenigstens räumt das BAG selbst ein, dass 

kein Merkmal für die persönliche Abhängigkeit unverzichtbar sei.178 Das 

Problem des Arbeitnehmerbegriffes offenbart sich in einem Teufelskreis: 

viele Merkmale können gleichzeitig für und gegen die Arbeitnehmerei-

genschaft sprechen. Trotz gewisser Unbestimmtheiten hält das BAG 

sowie ein Großteil der Literatur am Merkmal der persönlichen Abhängig-

keit fest.179 

 

 

3.3 Kritik an der Rechtsprechung des BAG 
und andere Ansätze 

 

Die Kritik an der Rechtsprechung des BAG und der ihm angeschlosse-

nen Literatur hält seit Jahrzehnten an. Gegenstand der Kritik sind der 

Begriff selbst, die Gewichtung der herangezogenen Merkmale, deren 

Unbestimmtheit, ihre tatsächliche Operabilität und das methodische 

Vorgehen.180 Neben dieser Kritik, die aber dennoch am Arbeitnehmer-

begriff als solchem festhält,181 gibt es noch andere Ansätze, die sich da-

ran versuchen den Arbeitnehmerbegriff neu zu bestimmen. Zu nennen 

sind hier die wirtschaftlichen Alternativmodelle sowie die Modelle eines 

abgestuften Arbeitsrechts.182 Diese beiden Ansätze sind hier besonders 

herauszustellen, da sie im Zusammenhang mit der Erwerbsarbeit in der 

Plattformökonomie an Bedeutung gewinnen können. 
 
 

                                                 
176  BAG, Urteil vom 13.08.1980, 4 AZR 592/78, BAGE 34, S. 111–123, AP Nr. 37 zu 

§ 611 BGB, Rn. 52, 61. 

177  BAG, Urteil vom 09.05.1996, 2 AZR 438/95, BAGE 83, S. 127–149, NZA 1996, S: 

1145–1151, Rn. 31. 

178  Ausdrücklich BAG, Urteil vom 23.04.1980, 5 AZR 426/79, AP Nr. 34 zu § 611 BGB 

Abhängigkeit, Rn. 23.  

179  Dazu Schmitt-Rolfes, Arbeitnehmer – leitender Angestellter – Geschäftsführer, AuA 

2010, S. 631 (631).  

180  Erren, Das Vorstandsmitglied einer AG als Arbeitnehmer?, Tectum Verlag 2015, 

S. 106 mwN. 

181  Schliemann/Schliemann, Das Arbeitsrecht im BGB, § 611, Rn 216.  

182  Zusammenfassend: Erren, S. 106 mwN. 



SCHNEIDER-DÖRR: ERWERBSARBEIT IN DER PLATTFORMÖKONOMIE | 50 

3.3.1 Die wirtschaftlichen Alternativmodelle 

 

Die vorgeschlagenen Alternativmodelle sind zahlreich.183 Den meisten 

Autor/innen ist gemeinsam, dass sie anhand des Normzwecks des Ar-

beitsrechts den Arbeitnehmerbegriff teleologisch zu bestimmen versu-

chen.184 Die Ausgangsfrage war und ist dabei, ob der Schutzgrund ar-

beitsrechtlicher Normen nicht eher in wirtschaftlichen Aspekten zu su-

chen ist, als in der Weisungsgebundenheit mithin der persönlichen Ab-

hängigkeit von Arbeitnehmer/innen.185 An dieser Stelle werden die wich-

tigsten Erkenntnisse zusammengetragen ohne dabei Anspruch darauf 

zu erheben, dass jeder kleinste Aspekt – mag er im Einzelnen auch 

wichtig sein – vollständig dargestellt werden kann. 

 

a) Frühe Ansätze 

Einer der ersten Vertreter, die ein alternatives Modell vorschlugen, war 

im Jahre 1966 Wiedemann.186 Er meinte, dass der Schutzgrund vieler 

arbeitsrechtlicher Normen nicht in der Weisungsunterworfenheit zu se-

hen sei, sondern in dem Verlust freier wirtschaftlicher Dispositionsmög-

lichkeiten und in der Abhängigkeit der Arbeit als Existenzgrundlage.187 

Er schaute sich dabei an, in welcher historischen Entwicklungsphase 

des Arbeitsrechts, welche Regelungen getroffen wurden und ob die An-

wendungskriterien auf den Zweck der Norm abgestimmt waren.188 So 

war beispielsweise die Weisungsgebundenheit bezüglich der Arbeitsor-

ganisation ein angemessenes Kriterium für den Arbeitsschutz. Arbeit-

nehmer/innen hatten keinen Einfluss auf die Arbeitsorganisation, so 

dass es gerechtfertigt war, dass Vorschriften des Arbeitsschutzes ent-

standen. Allerdings stellte Wiedemann fest, dass die weiterentwickelten 

Regelungen des Arbeitsrechts nicht mehr mit dem (Haupt-) Abgren-

zungskriterium der Weisungsunterworfenheit zu erklären waren.189 Er 

regte damit als einer der ersten Rechtswissenschaftler an, den Anwen-

dungsbereich des Arbeitsrechts im Lichte seiner Rechtsfolgen zu über-

prüfen.190 In den 1970er Jahren erfuhr Wiedemann Unterstützung durch 

                                                 
183  Eine exzellente zusammen- und umfassende Darstellung erfolgte erstmals 2014 

durch Erren, auf deren Werk ausdrücklich zu verweisen ist und auf das sich viele 

der folgenden Ausführungen beziehen: Erren, Das Vorstandsmitglied einer AG als 

Arbeitnehmer?, Tectum Verlag 2015, S. 107 ff. 

184  So Erren, S. 107 mwN. 

185  Rebhahn, Arbeitnehmerähnliche Personen, Rechtsvergleich und Regelungsper-

spektive, RdA 2009, S. 236–253 (241). 

186  Wiedemann, Das Arbeitsverhältnis als Austausch- und Gemeinschaftsverhältnis, 

1966, S. 13 ff. 

187  Rebhahn, RdA 2009, S. 236–253 (241). 

188  Wiedemann, S. 13 ff. 

189  Wiedemann, S. 12.  

190  Rebhahn, RdA 2009, S. 236–253 (241).  
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Lieb. Er kritisierte, dass das Merkmal der persönlichen Abhängigkeit 

nichtssagend sei und erheblicher Konkretisierung bedürfe.191 Er monier-

te insbesondere, dass die persönliche Abhängigkeit in Grenzfällen, wo 

eben keine Einigkeit herrscht, wer Arbeitnehmer sei, kaum geeignet sei. 

Man sei sich völlig einig, dass ein/e Industriearbeiter/in weisungsabhän-

gig und daher Arbeitnehmende sei; allerdings könnten auch Selbststän-

dige Weisungen erhalten.192 Genauso könnten spezialisierte Arbeitneh-

mer/innen anerkanntermaßen praktisch ohne Weisungen arbeiten.193 

Wenn ein Merkmal so austauschbar und nicht zwingend ist, kann es 

kaum als Hauptkriterium für die Frage dienen, ob jemand Arbeitneh-

mende/r sei oder nicht.194 Aus diesem Grund hält er es für entscheidend, 

dass Arbeitnehmer/innen ihre Arbeitskraft als auf Dauer unselbstständi-

ge Beschäftigte der Unternehmer/in gegen ein festes Entgelt anbieten, 

das ohne Rücksicht auf den unternehmerischen Erfolg oder dessen Ri-

siko beim Austausch gegen die Arbeitsleistung entsteht.195 Arbeitneh-

mer/innen verlören damit die Dispositionsmöglichkeit über ihre Arbeits-

kraft, könnten also nicht selbst als Unternehmer/innen am Arbeitsmarkt 

auftreten und erhielten als Ausgleich die Daseinsvorsorge durch den Ar-

beitgebenden. Diese Auffassung zieht sich bei Lieb durch sein gesamtes 

Berufsleben und so stellt er 2006 in seinem Lehrbuch zum Arbeitsrecht 

fest, dass die Fremdnützigkeit der Arbeitskraft das für die Abgrenzung 

zum Selbstständigen maßgebliche Kriterium sei.196 Die persönliche Ab-

hängigkeit habe nichts mit der Schutzbedürftigkeit zu tun, die die Grund-

lage des Arbeitsrechts sei. Es könne auch ein/e Unternehmer/in zeitlich, 

örtlich, fachlich weisungsgebunden sowie von der Art der ausgeübten 

Tätigkeit wie ein/e Arbeitnehmer/in arbeiten, aber dennoch würde sie 

Unternehmer/in bleiben, wenn der Einsatz ihrer Arbeitskraft eigennützig 

wäre.197 

In den 1970er Jahren bildeten sich unterschiedliche weitere Ansätze 

heraus, die an dieser Stelle nur kurz erwähnt werden. So stellten man-

che auf die soziale Schutzbedürftigkeit des Arbeitnehmenden ab, weil 

das Kriterium der persönlichen Abhängigkeit dies zu wenig erfasse.198 

Tatbestand jeder arbeitsrechtlichen Norm sei das soziale Schutzbedürf-

                                                 
191  Lieb, Beschäftigung auf Produktionsdauer – selbständige oder unselbständige Tä-

tigkeit?, RdA 1977, S. 210 (212).  

192  Lieb, RdA 1977, S. 210 (213).  

193  Lieb, RdA 1977, S. 210 (213). 

194  Lieb, RdA 1977, S. 210 (213).  

195  Lieb, Die Schutzbedürftigkeit arbeitnehmerähnlicher Personen, RdA 1974, S. 257 

(259).  

196  Lieb/Jacobs, Lehrbuch zum Arbeitsrecht, 2006, Rn. 10. Weitergeführt von Jacobs.  

197  Lieb, RdA 1974, S. 257 (259, 260); Lieb, RdA 1977, S. 210 (215). 

198  Beuthien/Wehler, Stellung und Schutz der freien Mitarbeiter im Arbeitsrecht, RdA 

1978, S. 2–10(3).  
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nis, so dass dies auch das Abgrenzungskriterium sein müsse. Andere 

versuchten eine Negativdefinition des/der Arbeitnehmenden, die statt 

auf die persönliche Abhängigkeit, auf das unternehmerische Tätigsein 

abstellte.199 Dabei ergaben sich drei Kategorien: 

Arbeitnehmer/in, Unternehmer/in und Selbstständige.200 Arbeitneh-

mer/in sei danach im Wesentlichen, wer nicht Unternehmer/in sei, wes-

sen Arbeit von den Anforderungen der betrieblichen Organisation der 

Vertragspartner/in geprägt werde und der sie zur Arbeit verpflichtet sei. 

Unternehmer/in sei, wer nachhaltig ein nicht unerhebliches Kapitalrisiko 

trage oder sein vertragliches Entgelt nicht aufgrund von in eigener Per-

son geleisteter Arbeit erhalte. Schließlich seien Selbstständige weder 

Arbeitnehmer/innen noch Unternehmer/innen; seien sie gegenüber ihrer 

Auftraggeber/in sozial schutzbedürftig, rechtfertige dies eine entspre-

chende Anwendung der arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften. 

Weitere Ansichten stellen auf die Grundverhältnisse zwischen Arbeit 

und Kapital ab. Der Arbeitnehmende sei von dem fremden Unterneh-

mertum abhängig, weil die Produktionsmittel im Besitz des Unterneh-

mers seien.201 Konzen leitet die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmer/in 

und Selbstständigen historisch her: Sozialgeschichtlich sei die wirt-

schaftliche Abhängigkeit das dominierende Merkmal des Arbeitnehmer-

begriffes. Das Merkmal sei jedoch durch das Reichsarbeitsgericht zu-

rückgedrängt worden, weil das Arbeitsverhältnis dem Gemeinschaftsge-

danken und Organisationsverhältnis näher stand als dem bloßen wirt-

schaftlichen Austauschverhältnis. Auch ihm zufolge könne die Wei-

sungsabhängigkeit als organisatorisches Merkmal nicht die meisten ar-

beitsrechtlichen Schutzregeln erklären.202 In letzter Konsequenz stellt 

auch er auf den Verlust der freien wirtschaftlichen Disposition als Ab-

grenzungsmerkmal von Arbeitnehmenden und Selbstständigen ab. 

 
b) Wank 

All die vorangegangenen Ansichten standen Pate für ein Modell, das 

Rolf Wank 1988 in seiner Habilitationsschrift als das sogenannte duale 

Modell der Erwerbstätigkeit vorstellte, das anhand der freiwilligen Über-

nahme des Unternehmensrisikos den Arbeitnehmenden vom Selbst-

ständigen abgrenzte.203 Wanks Ausführungen erhalten hier eine ausführ-

liche Darstellung, weil sie seit Jahrzehnten als „das“ Alternativmodell 

                                                 
199  Fohrbeck/Wiesand/Woltereck, Arbeitnehmer oder Unternehmer, S. 19.  

200  Fohrbeck/Wiesand/Woltereck, S. 170.  

201  Gast, S. 73., ähnlich auch Traeger, S. V., der die fehlende Unternehmensorganisa-

tion wegen fehlenden Kapitals als Abgrenzungskriterium zwischen Arbeitnehmern 

und Selbstständigen sieht.  

202  Konzen, ZfA 1982, S. 259 (289, 290). 

203  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 117 ff.  
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des Arbeitnehmerbegriffes diskutiert werden. Gleichwohl hat sich das 

BAG der Kritik Wanks entzogen. Däubler meint, dies sei auch dem ge-

schuldet, dass Thesen, die den Schutzbereich des Arbeitsrechts aus-

dehnten, nicht besonders wohlgelitten seien und keine guten Chancen 

auf eine „Themenkarriere“ hätten. Bisweilen werden arbeitnehmer-

freundliche Thesen einfach nicht zur Kenntnis genommen – das sei wohl 

die einfachste Form der Ablehnung.204 

Nun aber von vorn: Wanks Untersuchung beginnt zunächst damit, 

dass er den Begriff des Arbeitnehmenden wie er zu seiner Gegenwart 

(im Wesentlich auch heute) verstanden wurde, darlegt. Der herrschende 

Arbeitnehmerbegriff leide seiner Ansicht nach bereits daran, dass man 

einen Begriff nicht „an sich“ untersuche, sondern v. a. bezüglich seiner 

Gegenbegriffe.205 Der Gegenbegriff zum Arbeitnehmenden sei in diesem 

Zusammenhang die Selbstständige. Auch dieser werde jedoch nicht 

wirklich definiert. Der dafür herangezogene § 84 Absatz 1 S. 2 HGB be-

ziehe sich wörtlich auf die Handelsvertreter/in und werde bereits im 

Handelsrecht als eher unverbindlicher Hinweis angesehen.206 

Bei der Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des BAG mo-

niert Wank, die Rechtsprechung sei bei der Wahl der persönlichen Ab-

hängigkeit als tragendes Merkmal eine Begründung schuldig geblie-

ben.207 Er führt weiter aus, dass das Reichsarbeitsgericht bis in die 

1930er Jahre die wirtschaftliche Abhängigkeit als Abgrenzungskriterium 

zwischen Arbeitnehmer/innen und Selbständigen herangezogen habe. 

Erst mit der Entscheidung vom 15.02.1930 wurde das Merkmal der wirt-

schaftlichen durch die persönliche Abhängigkeit ausgetauscht. Gleich-

wohl änderte sich in der Sache nichts, die Oberbegriffe wurden ausge-

tauscht, die Unterbegriffe beibehalten.208 Den Grund für die Änderung 

sah er darin, dass die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte seit 1926 auch 

für arbeitnehmerähnliche Personen ausgedehnt wurde. Die Novelle des 

Arbeitsgerichtsgesetzes sprach dann von Personen, 

 
„die wegen wirtschaftlicher Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzu-
sehen sind“, § 5 Absatz 2 Satz 2 ArbGG.

209
 

 

Wank vermutet, dass das Merkmal der wirtschaftlichen Abhängigkeit 

deshalb von diesem Zeitpunkt an für die arbeitnehmerähnliche Person 

reserviert und somit für den Begriff des Arbeitnehmenden verbraucht 

                                                 
204  Däubler in: Moderne Arbeitswelt, FS für Rolf Wank 2014, S. 89 ff.  

205  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 6 f.  

206  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 7.  

207  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 12.  

208  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 12 f.  

209  Zitiert nach Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 13.  
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war.210 Es sei geradezu unlogisch, in Abgrenzung des Arbeitnehmerbe-

griffs zur arbeitnehmerähnlichen Person, nicht auf die wirtschaftliche 

Abhängigkeit abzustellen, denn die arbeitnehmerähnliche Person sei 

deshalb arbeitnehmerähnlich, weil sie wirtschaftlich abhängig ist.211 In 

einem weiteren Denkschritt muss man sich daher fragen, wie eine Per-

son arbeitnehmerähnlich sein kann, wenn das für sie herangezogene 

Merkmal beim Arbeitnehmerbegriff keine Rolle spielt. In der Folgezeit 

entwickelte der Arbeitnehmerbegriff mit seinem Hauptaugenmerk auf der 

persönlichen Abhängigkeit ein Eigenleben, das mit unterschiedlichen 

Einzelmerkmalen ausgestattet wurde, die ihrerseits in keiner bestimmten 

Gewichtung zueinander standen und in wechselnder Kombination ver-

wendet wurden, so dass nie klar war, welches nun das unabkömmliche 

Merkmal des Arbeitnehmerbegriffes sei.212 Die Merkmale, die eine Ar-

beitnehmerin unzweifelhaft – wie beispielsweise eine Industriearbeite-

rin – aufweist, als die unabkömmlichen Merkmale des Arbeitnehmerbe-

griffes anzusehen, engt so den Spielraum ein. Der Arbeitnehmerbegriff 

müsste jedoch vor allem die Grenzfälle erfassen, d. h. an den Rändern 

des Arbeitsrechts funktionieren. Das Merkmal der persönlichen Abhän-

gigkeit führt so immer dann zu einer Schieflage, wenn Personen, die den 

Schutz bräuchten, nicht einbezogen werden und jene, die darauf ver-

zichten könnten, ihn bekommen.213 Das sind dann jene Personen, die im 

Wesentlichen ohne eigene Mitarbeitende, nur für einen oder wenige Auf-

traggebende arbeiten und bei der Ausführung ihrer Arbeit wenige An-

weisungen erhalten.214 Nach dem herrschenden Arbeitnehmerbegriff 

seien sie nicht persönlich abhängig, also keine Arbeitnehmer/innen. 

Scheinselbstständigkeit sei deshalb auch ein Umstand, der durch den 

herrschenden Arbeitnehmerbegriff nicht bekämpft werde.215 Wank zufol-

ge nehme der geltende Arbeitnehmerbegriff die strukturelle Überlegen-

heit des Arbeitgebenden zu wenig zur Kenntnis, das wiederum sei einer 

der eigentlichen Hauptgründe des Arbeitsrechts.216 

Wank kritisiert neben all diesen sachlich-inhaltlichen Aspekten des 

herrschenden Arbeitnehmerbegriffes, die fehlende Methodik bei der De-

                                                 
210  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 13.  

211  Wank in: FS Küttner (2006), S. 5 (14).  

212  Wank in: Handbuch Neue Beschäftigungsformen, S. 1 (41); Wank, AuR 2001, 

S. 291 (293). 

213  Aktuell: Wank in: FS Digitalisierung der Arbeitswelt in Deutschland und Japan 

(2018), S. 66. 

214  Wank in: Handbuch Neue Beschäftigungsformen, S. 1 (13, 43).  

215  Wank, RdA 1999, S. 297 (299). 

216  Wank in: Handbuch Neue Beschäftigungsformen, S. 1 (48, 49); Wank 1999, S. 225 

(228) 
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finition des herrschenden Arbeitnehmerbegriffes.217 Definitionen seien 

grundsätzlich teleologisch zu bilden. Das heißt, zwischen den Merkma-

len des Begriffes auf der Tatbestandsseite und den Rechtsfolgen, also 

der Anwendbarkeit von Gesetzen, muss ein Sinnzusammenhang beste-

hen.218 Bei teleologischer Herangehensweise würde die Prüfungsfrage 

immer lauten: Gibt es diese arbeitsrechtliche Regelung, weil Arbeitneh-

mer/innen weisungsgebunden bzw. persönlich abhängig sind? Wenn ja, 

dann ist die Weisungsgebundenheit das richtige Abgrenzungskriterium; 

wenn nein, dann sind Betroffene nicht Arbeitnehmer/innen oder das Ab-

grenzungskriterium ist falsch oder muss neu interpretiert werden. Die 

einzelnen Merkmale müssen charakteristisch, signifikant sein und in ih-

rer Gesamtheit dazu führen, dass im Hinblick auf die angestrebten 

Rechtsfolgen genau die richtigen Sachverhalte erfasst werden.219 Das 

heißt ein herangezogenes Merkmal muss so viel Wirklichkeitsbezug ha-

ben, dass es den zu lösenden Sachverhalt auch erfasst. Wenn also die 

persönliche Abhängigkeit dieses Merkmal ist, dann muss dieses Merk-

mal die streitigen Fälle richtig erfassen und korrekt Arbeitnehmer/innen 

von Selbstständigen unterscheiden. Ob das der Fall ist, untersucht 

Wank in seiner Habilitation.220 

Er kommt darin zu dem Schluss, dass das Merkmal der persönlichen 

Abhängigkeit nur auf die Fälle des Berufsschutzes passe, nicht aber auf 

jene des Existenzschutzes. Der Existenzschutz finde seine Rechtferti-

gung in der wirtschaftlichen Abhängigkeit und sozialen Schutzbedürftig-

keit des Arbeitnehmenden, was nach h.M. gerade nicht zum Prüfungs-

kanon des Arbeitnehmerbegriffes gehöre. Damit könne die persönliche 

Abhängigkeit samt ihrer Untermerkmale wie Weisungsbindung und Ein-

gliederung nur eine begrenzte Signifikanz aufweisen, denn sie trifft dann 

nicht alle Fälle, die sie treffen soll. 

All das bringt Wank dazu nach einem Tatbestandsmerkmal zu su-

chen, das auf beide Rechtsfolgen passt, Berufs- und Existenzschutz.221 

Er sieht dieses Tatbestandsmerkmal darin, dass die Übernahme eines 

freiwilligen Unternehmensrisikos die intendierten Rechtsfolgen des Ar-

beitsrechts treffe und korrekt Arbeitnehmer/innen von Selbstständigen 

unterscheiden könne.222 Danach sei selbstständig, wer freiwillig ein Un-

                                                 
217  Aktuell: Wank in: FS Digitalisierung der Arbeitswelt in Deutschland und Japan 

(2018), S. 65. 

218  Aktuell: Wank in: FS Digitalisierung der Arbeitswelt in Deutschland und Japan 

(2018), S. 66. 

219  Aktuell: Wank in: FS Digitalisierung der Arbeitswelt in Deutschland und Japan 

(2018), S. 66. 

220  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, 4. Kapitel: Bereiche des Arbeitnehmer-

schutzes anhand der Rechtsfolgen des geltenden Rechts, S. 56 ff. 

221  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 117 f.  

222  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 122.  
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ternehmensrisiko übernehme und Arbeitnehmende, wer entweder kein 

oder unfreiwillig ein Unternehmensrisiko übernehme.223 Selbstständige 

müssten in ihrem Unternehmertum echte unternehmerische Chancen 

haben, die sich in einem unternehmerischen Gestaltungsspielraum frei 

von Weisungsbindung verwirklichen können. Die Frage ist dabei, ob die 

Selbstständigen ihr Unternehmen, sei es auch nur auf sie beschränkt, 

frei organisieren können und frei auf dem Markt auftreten können.224 Aus 

einer Person, die bei objektiver Betrachtung Arbeitnehmer/in sei, könne 

man nicht dadurch eine/n Selbstständige/n machen, dass man ihr (ver-

tragsuntypische) unternehmerische Risiken auferlege, ohne dass ihr 

auch unternehmerische Chancen eingeräumt würden. Eine Kumulation 

schlechter Risiken könne nicht zum Entzug zwingenden arbeitsrechtli-

chen Schutzes führen. Aus diesen Gründen sei das Hauptmerkmal die 

Übernahme des freiwilligen Unternehmensrisikos. 

 
c) Krause 

Krauses Ansatz, den er in seiner Habilitationsschrift 2002 vertritt, wirkt 

wie eine Versöhnung zwischen der Rechtsprechung des BAG und dem 

Ansatz Wanks. Krause schlägt nämlich vor, an der persönlichen Abhän-

gigkeit in ihrer Form als Weisungsabhängigkeit grundsätzlich festzuhal-

ten. Gleichzeitig sollten weitere materielle Kriterien in die Prüfung, ob 

jemand Arbeitnehmer/in sei, aufgenommen werden.225 Die vorgeschla-

genen Kriterien erinnern wiederum an Wank: Es sei auf das Fehlen der 

unternehmerischen Freiheit und alternativ auf das Fehlen von unter-

nehmerischen Chancen und Risiken abzustellen. Krause zufolge könne 

jemand, der nicht weisungsabhängig sei, aber gleichzeitig in eine fremde 

Organisation eingebunden und deshalb keinen unternehmerischen 

Spielraum und keine Chancen und Risiken am Markt habe, als Arbeit-

nehmer/in gesehen werden.226 

Neben Krause greift auch Kreuder im Handkommentar Arbeitsrecht 

Wanks Ansatz auf und stellt für die Definition der Arbeitnehmenden 

maßgeblich auf das Bestehen von unternehmerischen Dispositionsmög-

lichkeiten ab.227 

 

 

                                                 
223  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 122.  

224  Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 132, 168.  

225  Krause, Mitarbeit im Unternehmen, S. 251–254, 328.  

226  Krause, S. 328.  

227  Däubler/Hjort/Hummel/Wolmerath/Kreuder, HK-ArbR, § 611 BGB, Rn 97 ff.  
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3.3.2 Die Modelle eines abgestuften Arbeitsrechts 

 

Neben den wirtschaftlichen Alternativmodellen sind insbesondere die 

Modelle vorzustellen, die ein abgestuftes Arbeitsrecht befürworten. Die-

se Bezeichnung ist frei gewählt, da sie m. E. am besten zusammen-

bringt, worum es im Einzelnen geht: Nämlich um eine Abstufung des „Al-

les-oder-nichts-Prinzips“ des Arbeitsrechts, das im Falle der Arbeitneh-

mereigenschaft das gesamte Arbeitsrecht für anwendbar erklärt, wäh-

rend anderen – mögen sie noch so schutzbedürftig sein – dieser Eintritt 

verwehrt bleibt.228 Einige Vertreter sprechen von Kreisen, andere vom 

abgestuften Arbeitsrecht, wieder andere von Ringen. Bei allen Unter-

schieden im Einzelnen, geht es immer darum, Kernrechte einzufordern, 

die jedem arbeitenden Menschen zustehen und die nichts mit seinem 

Status als Arbeitnehmende oder Selbstständiger zu tun haben sollten. 

An dieser Stelle werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengetra-

gen ohne dabei Anspruch darauf zu erheben, dass jeder kleinste As-

pekt – mag er im Einzelnen auch wichtig sein – vollständig dargestellt 

wurde. 

 
a) Frühe Ansätze 

Ähnlich wie bei den wirtschaftlichen Alternativmodellen betraten die ers-

ten Vertreter/innen dieses Ideenkreises bereits Mitte der 1960er Jahre 

mit ihren Vorstellungen von einem anderen Arbeitnehmerbegriff die (ju-

ristische) öffentliche Bühne. Als erster Vertreter des Modells der kon-

zentrischen Kreise gilt Mayer-Maly.229 Er bezweifelt bereits ganz grund-

sätzlich, ob es zwei verschiedene Systeme – den Dienstvertrag einer-

seits und den Arbeitsvertrag andererseits – gäbe, denn beiden Vertrags-

typen läge dieselbe Norm, nämlich § 611 BGB zugrunde. Er plädiert da-

her für einen einheitlichen Grundtatbestand unter dessen Anwendung 

Arbeits- und Dienstvertrag grundsätzlich gleich behandelt werden wür-

den. Nur einzelne Normen, die die persönliche und wirtschaftliche Ab-

hängigkeit des Arbeitnehmers besonders herausstellen, seien nicht auf 

die freie Dienstnehmer/in anzuwenden.230 Dies eingedenk weist Götz 

Hueck darauf hin, dass Mayer-Maly damit gänzlich auf eine Abgrenzung 

zwischen Arbeitnehmer/innen und Selbstständigen verzichte.231 

 

                                                 
228  Richardi und Hromadka sprechen nicht von Kreisen/Ringen oder ähnlichem, beide 

sprechen allerdings von einer Abstufung des Arbeitsrechts (s. u.).  

229  Mayer-Maly, Dienstvertrag und Arbeitsvertrag, ZAS 1966, S. 2–6.  

230  Mayer-Maly, ZAS 1966, S. 2–6 (6).  

231  Hueck, Einige Gedanken zum Begriff des Arbeitnehmers, RdA 1969, S. 216 – 220 

(217).  
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b) Richardi 

Prominent ist auch die Auffassung von Richardi, der in einem Aufsatz 

von 1974 forderte, das Arbeitsrecht auf alle anzuwenden, die für einen 

anderen Dienstleistungen erbringen, soweit die in der jeweiligen Norm 

vorausgesetzte Schutzbedürftigkeit bestehe oder es darum gehe, den 

Gedanken der Selbstbestimmung in einer arbeitsteiligen Organisation zu 

verwirklichen.232 Diese Auffassung ist in ihrer praktischen Handhabung 

schwierig, besticht aber durch den dahinter stehenden sozialen Schutz-

gedanken des Arbeitsrechts: Fragt man zunächst nach dem Schutz-

zweck einer Regelung und entscheide dann, ob jemand durch diese 

Norm geschützt werden müsse, führt dies zu einem offenen, genaueren 

Arbeitnehmerbegriff. Seiner Ansicht nach könne soziale Gerechtigkeit 

nur hergestellt werden, indem arbeitsrechtliche Normen grundsätzlich 

auf jede/n angewandt würden, die/der Arbeit im Dienste einer/s anderen 

leiste.233 

 

c) Hromadka 

Besondere Erwähnung verdient auch die Ansicht von Hromadka, der 

sich für ein abgestuftes Arbeitsrecht ausspricht.234 Er betont, dass das 

Arbeitsrecht bereits nach verschiedenen Gruppen differenziere wie lei-

tende Angestellte, Schwerbehinderte, Jugendliche, Frauen im Mutter-

schutz; demzufolge sei für die Entscheidung, ob Arbeitsrecht Anwen-

dung finde, eine Überprüfung des jeweiligen Normzwecks vorzunehmen. 

Sozialversicherungsrecht sei dabei ebenfalls in die Überlegung einzube-

ziehen, denn dieses solle dort aushelfen, wo arbeitsrechtlicher Schutz 

fehle.235 Das erinnert zunächst an die wirtschaftlichen Modelle, insbe-

sondere an das von Wank. Dessen Ansatz, ebenso wie der Richardis 

werden von Hromadka jedoch entschieden zurückgewiesen.236 In con-

creto bedeutet dies, dass eine Norm darauf überprüft werden muss, ob 

sie spezifische Probleme des Arbeitsverhältnisses lösen möchte oder ob 

sie Probleme lösen möchte, die im Arbeitsverhältnis wie in jedem ande-

ren Vertragsverhältnis vorkommen können. In letzterem Fall könnte sie 

dann unabhängig von der Arbeitnehmereigenschaft entsprechend an-

gewandt werden.237 Hromadkas Ansicht nach müsse ein Arbeitsvertrag 

in sich ausgeglichen sein, deshalb könne es kein gleiches Arbeitsrecht 

                                                 
232  Richardi, Arbeitsrecht und Zivilrecht, ZfA 1974, S. 3 – 27 (22).  

233  Richardi, ZfA 1974, S. 3 (23 f.). 

234  Hromadka, Arbeitnehmerbegriff und Arbeitsrecht, NZA 1997, S. 569–580 (570, 

577).  

235  Hromadka, NZA 1997, S. 569–580 (578).  

236  Hromadka, NZA 1997, S. 569–580 (571 f., 578). 

237  Hromadka, NZA 1997, S. 569–580 (578, 579). 
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für alle geben, sondern stattdessen stufenlose Übergänge mit einer gro-

ßen Durchlässigkeit in die auch Selbstständige einzubeziehen seien.238 

 
d) Personal Work Nexus 

Für den englischen Rechtsraum waren Hepple und Collins die ersten 

Vertreter, die das Modell der konzentrischen Kreise auf die an dieser 

Stelle verwiesen wird, entwickelten.239 Diese Forschung wurde von 

Freedland weitergeführt und gemeinsam mit seinem italienischen Kolle-

gen Kountouris 2011 veröffentlicht.240 Freedland und Kountouris gehen 

ganz neue Wege. Sie trennen sich völlig von dem Vertragsmodell des 

Arbeitsvertrages und von einer Weisungsabhängigkeit einer Arbeitneh-

menden gegenüber einer Arbeitgebenden. Statt eines Arbeitsvertrages 

soll es nach deren Vorstellung einen persönlichen Beschäftigungsver-

trag geben (personal work contract). Dieser sei eher als Gattung für vie-

le verschiedene Verträge zu sehen, die Arbeit betreffen. Innerhalb dieser 

Gattung finde sich das Individuum in einem Nexus persönlicher Beschäf-

tigung (personal work nexus), dies beschreibe die Beziehungen in der 

Arbeitswelt. Freedland und Kountouris entwickelten dieses Analysemo-

dell, weil sie meinen, dass der bilaterale Ansatz von Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber der Arbeitswirklichkeit nicht entspreche. Stattdessen stünde 

ein arbeitender Mensch in einer Vielzahl von Beziehungen: Arbeitgeber, 

Kollegen, Sozialversicherung, etc. Diese Beziehungen werden wiederum 

in determinative roles oder co-working roles eingeteilt. Im Endeffekt geht 

es bei diesem Ansatz um eine weitere Variante der Eingliederungstheo-

rie: Rechtsfolgen entstehen nicht durch einen Vertrag, sondern durch ei-

ne tatsächliche Beziehung.241 In letzter Konsequenz könnte nach An-

sicht von Freedland und Kountouris ihr Ansatz dazu führen, dass auch 

andere als Arbeitnehmer/in in den Schutz des Arbeitsrechts einbezogen 

werden. Das Ideal wäre, dass Arbeitsrecht und das Recht der Selbst-

ständigen in Zukunft zusammenliefe.242 

 
e) Das Kreismodell nach dem Supiot-Bericht „Transformation of 

labour and labour law in Europe“243 

Im Jahr 1996 erarbeitete eine Gruppe von Sachverständigen im Auftrag 

der Europäischen Kommission, wie die Zukunft der Arbeit und des Ar-

                                                 
238  Hromadka, Arbeitnehmerbegriff und Arbeitsrecht, NZA 1997, S. 569–580 (570, 

577).  

239  Hepple, ILJ 1986, S. 69 (74 f.); Collins, OJLS 1990, S. 353 (355). 

240  Freedland/Kountouris, The Legal Construction of Personal Work Relations, 2011.  

241  Gute Zusammenfassung des Ansatzes von Freedland/Kountouris bei: Forst, Ar-

beitnehmer – Beschäftigte – Mitarbeiter, RdA 2014, S. 157–165 (160); Erren, 

S. 194 – 197.  

242  Freedland, ILJ 2006, S. 1 (23, 24).  

243  Supiot-Bericht, aaO. 
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beitsrechts für die EU aussehen könnte. Das Ergebnis war der o.g. Be-

richt, der verkürzt den Namen des Vorsitzenden der Sachverständigen-

Kommission bekam, Supiot-Bericht. Das Ergebnis des Berichtes war, 

dass der Anwendungsbereich des Arbeitsrechts auszudehnen und auf 

andere Beschäftigungsverhältnisse anzuwenden sei. Man solle die An-

wendung des Arbeitsrechts nicht mehr allein von der Weisungsunterwor-

fenheit abhängig machen.244 Die Kommission sah soziale Rechte in vier 

konzentrischen Kreisen verwirklicht: 

 Der erste Kreis245 umfasst die „universellen“ sozialen Rechte, die je-

dem Menschen unabhängig von jeglicher Arbeit zustehen. Der Um-

fang dieses „universellen“ Schutzes variiert von einem europäischen 

Land zum anderen. Bei der Krankenversicherung ist er mehr oder 

weniger Realität; was das Recht auf Berufsausbildung betrifft, geht er 

noch nicht über eine Grundsatzerklärung hinaus. 

 Im zweiten Kreis finden sich die Rechte, die auf einer anderen Arbeit 

als Erwerbsarbeit gründen (Betreuung einer abhängigen Person, ei-

gene Fortbildung, ehrenamtliche Tätigkeit usw.). Diese Arbeit wird 

vom Sozialrecht keineswegs verkannt. Zahlreiche Gesetzestexte 

knüpfen soziale Rechte oder Leistungen an die Ausübung einer sozi-

al nützlichen Tätigkeit (d. h. einer Nichterwerbsarbeit; Beispiele sind 

zusätzliche Rentenansprüche aufgrund der Kindererziehungszeiten 

oder der Unfallversicherungsschutz bei bestimmten ehrenamtlichen 

Tätigkeiten). 

 Der dritte Kreis ist derjenige des allgemeinen Rechts der Erwerbstä-

tigkeit, für das einige Fundamente im Gemeinschaftsrecht bereits ge-

legt wurden, etwa im Bereich des Gesundheits- oder des Arbeits-

schutzes. 

 Der vierte Kreis schließlich entspricht dem Sonderrecht der abhängi-

gen Arbeit (d. h. des Arbeitsverhältnisses); er sollte nur Vorschriften 

enthalten, die unmittelbar mit der persönlichen Abhängigkeit zusam-

menhängen, und eine Abstufung der Rechte je nach Grad der Ab-

hängigkeit vorsehen. 

 

Mit Hilfe dieser konzentrischen Kreise solle ein breites Arbeitsrecht ge-

schaffen werden, das dem Grunde nach zunächst alle arbeitenden Men-

schen einbeziehe und Anpassungen dort erlaube, wo durch Schutzvor-

schriften bestimmte Arten von Arbeitsbeziehungen, besonders geregelt 

werden.246 

 

                                                 
244  Supiot-Bericht, S. 26 der deutschen Fassung. 

245  Supiot-Bericht, S. 26 der deutschen Fassung.  

246  Supiot-Bericht, S. 26 deutsche Fassung. 
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f) Das 4-Ringe-Modell nach Mückenberger 

Ähnlich wie bereits der Supiot-Bericht kommt auch Mückenberger zu ei-

ner abgestuften Anwendung des Arbeitsrechts mit Hilfe eines 4-Ringe-

Modells.247 Mückenberger stellt fest, dass die „gewohnte“ Bipolarität zwi-

schen Arbeitnehmer/in und Arbeitgeber/in für die Plattformökonomie 

immer weniger greift.248 Damit der arbeitsrechtliche Schutz seine Wir-

kung entfalte, setze er jedoch genau diese bipolare Beziehung unter der 

Herrschaft des Leitkriteriums des Weisungsunterworfenheit voraus. Auf 

diese Weise werde eine Einteilung der arbeitenden Menschen gezogen 

zwischen jenen, die „dazugehören“ und jenen, die „nicht dazugehören“, 

was in unserer (Arbeits-) Gesellschaft schwer hinzunehmen sei.249 Mü-

ckenberger schlägt daher ein 4-Ringe-Modell vor, das ähnlich wie die 

Kreise aus dem Supiot-Bericht, ein unterschiedliches Schutzniveau für 

unterschiedliche Formen von Arbeit bietet. Es ist wie folgt aufgebaut: 

In der Mitte (Ring 1) finden sich Arbeitnehmer/innen, die dann von als 

arbeitnehmerähnlich anerkannten Personen (Ring 2) umgeben werden. 

Ring 3 erfasst Personen, die einen Bezug zum Arbeitsleben haben und 

dabei Schutz genießen, ohne dass es auf ihre Eigenschaft als Arbeit-

nehmer/in oder arbeitnehmerähnliche Person ankäme. Der äußere Ring 

(Ring 4) schließlich umreißt Menschen unabhängig von ihrem Arbeits-

bezug – „Bürger“. 

 

 

                                                 
247  Mückenberger, S. 16.  

248  Mückenberger, S. 16.  

249  Mückenberger, S. 25.  
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Abbildung 3: Darstellung des 4-Ringe-Modells des sozialen Schutzes 

von Arbeit nach Mückenberger 

 

 
Quelle: Mückenberger, S. 16 

 

Er regt weiterhin an, dass die inneren Ringe gestärkt werden sollen. Das 

bedeute jedoch nicht, dass die Diskussion um einen der digitalen Ar-

beitswelt besser entsprechenden Arbeitsnehmerbegriff außer Acht zu 

lassen sei – im Gegenteil. 250 

Gleichzeitig sollten rechtspolitische Veränderungen ins Auge gefasst 

werden, die dem Schutz der bereits eingetretenen oder sich abzeich-

nenden Vielfalt von Arbeits- und Lebensverhältnissen in der nach dem 

4-Ringe-Modell gestuften Form entsprechen, weil sie sich dem tradierten 

arbeitsrechtlichen Zugriff ganz oder teilweise entziehen.251 

Mückenberger stellt bei seinem 4-Ringe-Modell auch fest, dass es 

den momentanen Zustand bereits abbilde, denn nach derzeitigem 

Rechtszustand genössen die Personen in den vier Ringen unterschiedli-

che Rechte.252 Allerdings sollte das Modell so gesehen werden, dass die 

vier Ringe in einem dynamischen Zusammenhang zu verstehen seien 

                                                 
250  Mückenberger, S. 26.  

251  Mückenberger, S. 27.  

252  Mückenberger, S. 27. 
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und dabei die Personenkreise der übrigen Ringe in die Schutzstrategien 

einzubeziehen seien. 253 

 

 

3.3.3 Kritik an den alternativen Modellen 

 

Die Kritik an den oben dargestellten alternativen Modellen ist zahl- und 

wortreich, sowohl in zustimmender als auch ablehnender Hinsicht. An 

dieser Stelle wird auf einige negative Punkte verwiesen. 

Den wirtschaftlichen Modellen wird vorgehalten, dass sie teilweise zu 

allgemein seien.254 Eine Kritik, die beispielsweise die Kapitalverhältnisse 

aufgreife, sei kaum operationalisierbar, so dass sie auch keine Rechts-

sicherheit biete.255 Maschmann meint, dass man die Arbeitnehmer/in 

nicht als „verhinderten Unternehmer“ definieren könne. Er führt weiter 

aus, ein Arbeitnehmer sei kein „in seiner unternehmerischen Entschei-

dungsfreiheit beeinträchtigter Selbständiger“, wer so definiere, verschie-

be nur das Abgrenzungsproblem auf den Selbstständigen.256 Eine Aus-

weitung des Arbeitnehmerbegriffes werde auch als unverhältnismäßig 

gegenüber den Selbstständigen erachtet, weil es nicht Aufgabe des Ar-

beitsrechts sei, sozialfürsorgerische Vertragskontrolle zu betreiben.257 

Auch an der freiwilligen Übernahme des Unternehmensrisikos reiben 

sich die Gemüter, da dies wieder die Abgrenzung erschwere, denn wie 

kann festgestellt werden, ob ein Unternehmensrisiko freiwillig übernom-

men wurde. Dabei bestehe ebenfalls Unsicherheit und Unbestimmt-

heit.258 Die wirtschaftlichen Modelle lassen Zweifel daran, ob sie eine ar-

beitnehmerähnliche Person noch akzeptieren.259 Hanau meint, wenn es 

um eine grundsätzliche Neuausrichtung des Arbeitnehmerbegriffes ge-

he, müsse diese die Gesetzgeber/in vornehmen, richterrechtlich könne 

man nicht die persönliche Abhängigkeit als Abgrenzungskriterium um-

deuten.260 Insgesamt bestehe keine Notwendigkeit den Rückgriff auf die 

persönliche Abhängigkeit komplett aufzugeben.261 

                                                 
253  Mückenberger, S. 28.  

254  Bei Erren findet sich eine ausführliche Zusammenfassung der Kritiken, S. 147–179.  

255  Frantzioch, S. 72.  

256  Ausführliche Kritik: Maschmann, Arbeitsverträge und Verträge mit Selbstständigen, 

Sonderbeil. zu NZA Heft 24/2001, S. 21–32 (23). 

257  Rieble, Die relative Verselbstständigung von Arbeitnehmern, ZfA 1998, S. 327–358 

(358). 

258  Krause, S. 251. 

259  Rosenfelder, Der arbeitsrechtliche Status des freien Mitarbeiters, Duncker 

& Humblot 1982, S. 92 f. 

260  Hanau, Die Anforderungen an die Selbstständigkeit des Versicherungsvertreters 

nach den §§ 84, 932 HGB, Vorträge zur Versicherungswissenschaft, S. 9. 

261  Buhl, Zur Problematik des Arbeitnehmerbegriff, Göttingen 1978, S. 135. 
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Positiven Rückhalt erhielten die wirtschaftlichen Modelle neben ver-

schiedenen Autor/innen262 auch von Landesarbeitsgerichten. 

Die negative Kritik am abgestuften Arbeitsrecht ist im Wesentlichen, 

dass dadurch die Einheitlichkeit des Arbeitnehmerbegriffes aufgegeben 

werde, womit Rechtsunsicherheit herbeigeführt werde, was wiederum 

keinen Fortschritt gegenüber dem Kriterium der persönlichen Abhängig-

keit bringe.263 Demgegenüber erfährt das Kreismodell nach dem Supiot-

Bericht von vielen Seiten Zustimmung.264 

 

 

3.3.4 Beschäftigtenbegriff und Kritik 

 

In vielen neueren Gesetzen wird nicht die Arbeitnehmer/in als Anknüp-

fungspunkt gewählt, sondern es ist von Beschäftigten die Rede. Zu nen-

nen ist hier, das im Zuge der Datenschutzgrundverordnung geänderte 

Bundesdatenschutzgesetz, das in § 26 BDSG von Beschäftigungsver-

hältnissen und Beschäftigten spricht, das Allgemeine Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG), das in § 6 Absatz 1 den Anwendungsbereich für 

Beschäftigte eröffnet, das Pflegezeitgesetz (PflegeZG) nennt in § 7 Be-

schäftigte, ebenso § 2 Absatz 2 des Familienpflegegesetzes und ganz 

aktuell das Entgelttransparenzgesetz, das in § 2 Absatz 1 den Anwen-

dungsbereich für Beschäftigte eröffnet. 

Der Begriff der Beschäftigten ist in der arbeitsrechtlichen Literatur 

teils großer Kritik ausgesetzt. Insbesondere Richardi übt eine deutliche 

Kritik.265 Er meint hinter 

 
„der im Plural formulierten Begriffsbestimmung verbirgt sich die List, die dem 
Arbeitsrecht gezogenen Grenzen zu überwinden.“

266
 

 

Preis schließt sich ihm an und meint, Anknüpfungspunkt für die An-

wendbarkeit arbeitsrechtlicher Normen sei der Begriff der Arbeitneh-

menden und nicht der „schillernde Begriff des Beschäftigten“.267 Eine 

Gegenkritik zu Richardi spricht Forst aus und versucht die „Ehre des 

Gesetzgebers zu retten“, indem er erklärt, warum er den Begriff der Be-

                                                 
262  Auswahl: Schliemann in FS Wank, Maties in FS Wank; Neuvians, S. 210; Frantzi-

och, S. 79, 80; Reuter in: FS Dieterich, S. 473 (479).  

263  Frantzioch speziell zu Richardi, S. 86.  

264  Auswahl: Wank, AuR 2007, S: 244 (247); Grandi, IJCL 2008, S. 495 (519), Perulli-

Report, S. 124; Reinecke, ZIP 1998, S. 581 (587); Rebhahn, RdA 2009 S. 236 

(239, 240, 249); Reuter in FS für Dieterich, S. 473 (479, 480); Waas, RdA 2007, 

S. 76 (79).  

265  Richardi, Arbeitnehmer als Beschäftigte, NZA 2010, S. 1101–1103.  

266  Richardi, Arbeitnehmer als Beschäftigte, NZA 2010, S. 1101–1103 (1102). 

267  Preis in: Erfurter Kommentar, § 611, Rn. 34.  
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schäftigten wählt.268 Er trägt im Wesentlichen drei Ursachen zusammen: 

1. primäres Unionsrecht, 2. sekundäres Unionsrecht, 3. eigener Antrieb 

des Gesetzgebers.269 

Zum primären Unionsrecht270 führt er aus, dass dieses einen eigenen 

Arbeitnehmerbegriff habe, der sich eben nicht mit dem nationalen Ar-

beitnehmerbegriff decke. Viele deutsche Gesetze seien aber in Überein-

stimmung mit dem primärrechtlichen Arbeitnehmerbegriff auszulegen, 

sodass sie einen weiten Begriff – eben den des Beschäftigten – anlegen 

müssen. 

Das sekundäre Unionsrecht kennt selbst innerhalb der verschiedenen 

Richtlinien, verschiedene Arbeitnehmerbegriffe. Manche Richtlinien be-

stimmen selbst einen Arbeitnehmerbegriff, manche verweisen wiederum 

auf das mitgliedstaatliche Recht. Ein Beispiel ist die Antidiskriminie-

rungsrichtlinie, sie gilt ausdrücklich auch für selbstständige Erwerbstä-

tigkeit. Der Gesetzgeber würde damit richtlinienwidrig handeln, wenn er 

in das AGG nur Arbeitnehmer einbezogen hätte. 

Schließlich verwendet der Gesetzgeber auch aus eigenem Antrieb 

den Begriff der Beschäftigten, weil er einen bestimmten Schutz nicht nur 

Arbeitnehmer/innen zukommen lassen möchte.271 

Die Verfasserin hat den Eindruck, dass die Kritik von Richardi und die 

darauf folgende Replik von Forst in der Sache nicht so weit voneinander 

entfernt sind. 

Man könnte aus dem Beitrag von Richardi meinen, dieser wolle kei-

nen Schutz für die im Gesetz genannten Beschäftigten. Das ist mitnich-

ten der Fall. Die Kritik geht eigentlich in die Richtung, dass nicht anhand 

von Begriffen festgelegt werden soll, wem welcher Schutz zuteil wird. Er 

führt dazu die Gedanken von Erwin Jacobi aus, demzufolge es keine 

Gesellschaftsgruppe gäbe, von der man sagen könne, dass ihre Zuge-

hörigkeit die Voraussetzung für die Anwendung arbeitsrechtlicher Nor-

men wäre.272 Insofern ist die Kritik am Beschäftigtenbegriff vor allem ei-

ne Kritik daran, dass der Gesetzgeber es versäumt, den richtigen Schutz 

jenen zuzubilligen, die ihn benötigen, sondern stattdessen einen neuen 

Begriff in den „Orbit“ wirft, dessen Anwendungsbereich er dann enume-

rativ bestimmten Personen zukommen lässt. Diese Kritik ist sehr berech-

tigt und deckt sich eben auch mit seiner o.g. Auffassung des Arbeitneh-

merbegriffes, wonach soziale Gerechtigkeit nur hergestellt werden kön-

                                                 
268  Forst, Arbeitnehmer-Beschäftigte-Mitarbeiter, RdA 2014, S. 157–165.  

269  Forst, Arbeitnehmer-Beschäftigte-Mitarbeiter, RdA 2014, S. 157–165 (164).  

270  Auf den Arbeitnehmerbegriff nach Unionsrecht wird unten eingegangen.  

271  Die Zusammenfassung dieser drei Punkte findet sich bei Forst, Arbeitnehmer-

Beschäftigte-Mitarbeiter, RdA 2014, S. 157–165 (164).  

272  Richardi, Arbeitnehmer als Beschäftigte, NZA 2010, S. 1101–1103 (1103) mit Ver-

weis auf Jacobi, Grundlehren des Arbeitsrechts, 1927, S. 42.  
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ne, indem arbeitsrechtliche Normen grundsätzlich auf jeden/jede ange-

wandt würden, der/die Arbeit im Dienste eines anderen leiste.273 Richar-

di geht es in allen seinen Ausführungen darum, auf das konkrete 

Rechtsverhältnis abzustellen.274 Forst wiederum sagt selbst, dass der 

Begriff des Arbeitnehmers keine Naturkonstante sei, sondern von Men-

schen für Menschen gemacht und er daher auch von Menschen im dafür 

vorgesehenen Verfahren geändert, bzw. ersetzt werden kann.275 Auch 

diese Schlussfolgerung verdient Zustimmung. In der Sache deckt sie 

sich indes mit Richardi, der Schutz mittels eines offenen Arbeitnehmer-

begriffes erreichen will.276 

 

 

3.4 Ausweg über die arbeitnehmerähnliche 
Person? 
 

Wie bereits zuvor an verschiedenen Stellen angeklungen ist, kennt das 

deutsche Arbeitsrecht seit jeher eine Zwischenkategorie zwischen Ar-

beitnehmer/innen und Selbstständigen, nämlich die arbeitnehmerähnli-

che Person.277 In verschiedenen Gesetzen wird die arbeitnehmerähnli-

che Person als Selbstständige mit einer wirtschaftlichen Abhängigkeit 

von wenigen Auftraggebenden definiert, bzw. charakterisiert. Die rechts-

dogmatischen Abhandlungen zur Einordnung der arbeitnehmerähnlichen 

Person sind zahlreich, so wird an dieser Stelle auf einige von ihnen ver-

wiesen.278 Nicht nur der Arbeitnehmerbegriff ist in der Debatte, einige 

sprechen sich für die Stärkung der Rechte der arbeitnehmerähnlichen 

Person aus.279 

Die arbeitnehmerähnliche Person ist dem Grunde nach selbststän-

dig – auch wenn die gesetzlichen Beschreibungen dies nicht klar aus-

drücken, aber in der Sache sind sich (ausnahmsweise und soweit er-

                                                 
273  Richardi, ZfA 1974, S. 3 (23 f.). 

274  Richardi in Münchner Handbuch des Arbeitsrecht, § 16, Rn. 39.  

275  Forst, Arbeitnehmer-Beschäftigte-Mitarbeiter, RdA 2014, S. 157–165 (164).  

276  Einer Darstellung des Beschäftigtenbegriffes im Sozialversicherungsrecht kann aus 

Platzgründen an der Stelle nicht nachgegangen werden. 

277  Historische Herleitung bei: Hromadka, Arbeitnehmerähnliche Personen, NZA 1997, 

S. 1249–1256 (1249 f.). 

278  Auswahl: Schubert, Der Schutz der arbeitnehmerähnlichen Person, C.H. Beck, 

2004; Pottschmidt, Arbeitnehmerähnliche Personen in Europa, Nomos, 2006; Reb-

hahn, Arbeitnehmerähnliche Personen – Rechtsvergleich und Regelungsperspekti-

ve, RdA 2009, S. 236 – 253; Neuvians, Die arbeitnehmerähnliche Person, Duncker 

& Humblot, 2002.  

279  Auswahl: Hromadka, Arbeitnehmerähnliche Personen, NZA 1997, S. 1249–1256; 

Däubler in Festschrift Wank 2014, S. 89 ff., Deinert, Soloselbstständige zwischen 

Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht, S. 85 f. 
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sichtlich) alle einig.280 Sie wird unternehmerisch tätig, organisiert ihre Ar-

beit selbst und vermarktet das Arbeitsergebnis. Die Arbeitnehmerähn-

lichkeit kommt zustande, weil sie zwar nicht persönlich, aber wirtschaft-

lich abhängig ist.281 Diese wirtschaftliche Abhängigkeit greifen verschie-

dene Gesetze auf: § 2 S. 2 Bundesurlaubsgesetz gibt der arbeitneh-

merähnlichen Person Anspruch auf einen gesetzlichen Erholungsurlaub 

von 4 Wochen jährlich, das Arbeitsschutzgesetz erklärt in § 2 Absatz 2 

Nr. 3 seine grundsätzliche Anwendbarkeit auch auf arbeitnehmerähnli-

che Personen, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützt 

in § 6 Absatz 1 Nr. 3 auch die arbeitnehmerähnliche Person vor Diskri-

minierung der pönalisierten Merkmale, das Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) nennt in § 26 den Beschäftigten und fasst darunter auch die ar-

beitnehmerähnliche Person, nach § 17 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes 

über die betriebliche Altersvorsorge können arbeitnehmerähnliche Per-

sonen in die betriebliche Altersvorsorge einbezogen werden, § 5 Ab-

satz 1 Satz 2 ArbGG erklärt die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für ar-

beitnehmerähnliche Personen, § 12 a Absatz 2 Tarifvertragsgesetz er-

laubt es arbeitnehmerähnlichen Personen, einen Tarifvertrag abschlie-

ßen zu können, wenn sie wirtschaftlich abhängig und vergleichbar einer 

Arbeitnehmer/in sozial schutzbedürftig sind. Weiter konkretisiert das Ge-

setz, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit und soziale Schutzbedürftig-

keit vorliege, wenn arbeitnehmerähnliche Personen 

a) überwiegend für eine Person tätig sind oder 

b) ihnen von einer Person im Durchschnitt mehr als die Hälfte des Ent-

gelts zusteht, das ihnen für ihre Erwerbstätigkeit insgesamt zusteht; 

ist dies nicht voraussehbar, so sind für die Berechnung, soweit im Ta-

rifvertrag nichts anderes vereinbart ist, jeweils die letzten sechs Mo-

nate, bei kürzerer Dauer der Tätigkeit dieser Zeitraum, maßgebend. 

 

Das ist nur eine Auswahl der Gesetze, die für die arbeitnehmerähnliche 

Person, Anwendung finden. Däubler weist darauf hin, dass die lange 

Liste nicht darüber hinwegtäuschen dürfe, dass bei zentralen Teilen des 

Arbeitsrechts weiterhin gravierende Unterschiede bestehen.282 Es finden 

sich eine Reihe Vorschriften auf der Verlustliste, insbesondere gibt es 

keinen Bestandsschutz im Sinne eines Kündigungsschutzes für arbeit-

nehmerähnliche Personen.283 Gerade das ist aber ein wichtiger Punkt, 

denn der Umstand, der jemanden zu einer arbeitnehmerähnlichen Per-

                                                 
280  Dies monierend: Hromadka, Arbeitnehmerähnliche Personen, NZA 1997, S. 1249–

1256 (1253). 

281  An anderer Stelle wurde darauf gedeutet, dass dies nicht ganz logisch sei.  

282  Däubler in: Festschrift für Wank, 2014, S. 89.  

283  Däubler in: Festschrift für Wank, 2014, S. 89 f. mit Verweis auf den umfassenden 

Stand bei KR-Rost, Arbeitnehmerähnliche Person, Rn. 34 ff.  
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son macht, ist die wirtschaftliche Abhängigkeit von einem/wenigen Auf-

traggebern. Der rechtliche Terminus wirtschaftliche Abhängigkeit findet 

in der realen Welt u. a. seinen Ausdruck in fehlender Planungssicher-

heit. Ihr Mangel würde ohne weiteres rechtfertigen, dass eine längere 

Kündigungsfrist als zwei Wochen besteht, wie es § 621 BGB für ein 

Dauerschuldverhältnis vorsieht. Der Kündigungsschutz ist nur ein Rege-

lungskontext, der für arbeitnehmerähnliche Personen relevant wird. Ak-

tuell stellt Deinert in Bezug auf Soloselbstständige einen Vergleich zwi-

schen Arbeits- und Wirtschaftsrecht dar und spricht sich für die Notwen-

digkeit eines Sonderrechts für Kleinunternehmer als arbeitnehmerähnli-

che Personen aus.284 Nach Deinert bleibt der Schutz kleiner Selbststän-

diger hinter dem Schutz von Arbeitnehmer/innen zurück, der auch nicht 

durch ein soziales Zivilrecht ausgeglichen werden kann.285 

Däubler macht eine große Bestandsaufnahme, wer unter den Schutz 

der arbeitnehmerähnlichen Person fällt und konstatiert, dass viele Klein-

unternehmer/innen nicht einmal unter diesen Schutz fallen, weil sie die 

Voraussetzungen der arbeitnehmerähnlichen Person gar nicht erst erfül-

len.286 Zwar gibt es eine Reihe von „privilegierten“ arbeitnehmerähnli-

chen Personen, die als Heimarbeiter/innen im Heimarbeitsgesetz, „freie 

Mitarbeiter“ oder als selbstständige Handelsvertreter/innen besonderen 

und wirklich ähnlich einem Arbeitnehmer Schutz erfahren, aber auch zu 

dieser Gruppe muss man erst einmal gehören. Aus diesem Grund ist der 

Korrekturbedarf für sozialen Schutz bei der arbeitnehmerähnlichen Per-

son zu suchen, deren Rechte ausgeweitet werden müssen.287 

 

 

3.5 On-Demand und Crowd Work – 
Arbeitnehmer/innen der Plattform? 

 

In der juristischen Literatur ist die Frage, ob Crowd Worker/in oder On-

Demand Worker/in als Arbeitnehmer/innen zu qualifizieren seien, bereits 

sehr umfassend diskutiert worden.288 Streng genommen ist zu unter-

                                                 
284  Deinert, Soloselbstständige zwischen Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht, Nomos 

2015. 

285  Deinert, Soloselbstständige zwischen Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht, S. 85 f.  

286  Däubler in: Festschrift Wank 2014, S. (14); so auch Deinert, Soloselbstständige 

zwischen Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht, S. 86.  

287  Wie das zu geschehen hat erläutert Deinert, Soloselbstständige zwischen Arbeits-

recht und Wirtschaftsrecht, S. 90 ff. 

288  Waas, Crowd Work in Germany, S. 146 ff.; im Grunde die gesamte Ausgabe 

CLLPJ 2016 insbes. Prassl/Risak, S. 619 ff.; Cherry, S. 577; Aloisi, S. 653; Däub-

ler, SR 2016; Däubler/Klebe, NZA 2015, S. 1032–1041; Lingemann/Otte, NZA 

2015, S. 1042–1047; Klebe, AuR 2016, S. 277–281; Krause, Gutachten B zum 71. 

DJT, Digitalisierung der Arbeitswelt, S. B 103 ff.; Kocher/Hensel, NZA 2016, 
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scheiden, ob ein Arbeitsverhältnis zur Plattform oder zur jeweiligen Auf-

traggeber/in besteht, allerdings steht diese Unterscheidung im deutsch-

sprachigen Rechtsraum erst am Anfang.289 Die folgende Darstellung be-

schränkt sich auf die Ergebnisse der jeweiligen juristischen Prüfung, die 

in den Fußnoten weiterverfolgt werden können. 

 

 

3.5.1 On-Demand Worker/innen 

 

Für Menschen, die als On-Demand-Worker/innen ihre Arbeit im Rahmen 

von Online-to-Offline Plattformen erbringen, kommen Lingemann/Otte zu 

dem Schluss, dass sie nicht als Arbeitnehmer/in zu qualifizieren seien.290 

Es sei weder eine Eingliederung in den Betrieb festzustellen noch wer-

den ausreichend Betriebsmittel der Plattform genutzt. Insbesondere 

werde die App nicht als Betriebsmittel gesehen, sondern als eine 

 
„Dienstleistung des Vermittlers, für die der Fahrer bezahlt, was somit sogar eher 
für eine unternehmerische Tätigkeit spricht.“

291
 

 

Insgesamt verweisen sie jedoch auf das Risiko der Scheinselbstständig-

keit; ebenso weisen sie darauf hin, dass im Falle eines Arbeitsverhält-

nisses zwischen Vermittelnden und Dienstleistenden, eine unerlaubte 

Arbeitnehmerüberlassung im Verhältnis Vermittelnde und Auftraggeben-

de vorliegen könnte.292 

Däubler exerziert die Einordnung als Arbeitnehmer/in für Online-to-

Offline Plattformen am Beispiel der Fahrdienstleistung von UBER 

durch.293 Seiner Ansicht nach könnte zwischen Fahrer/innen und UBER 

ein Arbeitsverhältnis vorliegen. Gerade was die Ablehnung von Schich-

ten und Fahrplänen angeht, vergleicht er dies mit den Schichtplänen im 

Medienbereich, bei denen „die Annahme die absolute Regel und die Ab-

                                                               
S. 984–997; Deinert, Soloselbstständige zwischen Arbeitsrecht und Wirtschafts-

recht, Nomos 2015; Risak, ZAS 2015, S. 1–15; Klebe/Neugebauer, AuR 2014, 

S. 1–4, Däubler in: Crowdwork – Zurück in die Zukunft, S. 243–274; 

Leist/Hießl/Schlachter, Plattformökonomie – eine Literaturauswertung Forschungs-

bericht 499 für das BMAS, November 2017. jüngst Däubler, Digitalisierung und Ar-

beitsrecht, § 18 Crowdwork, Bund Verlag Mai 2018.  

289  Zu diesem Ergebnis kommen auch: Leist/Hießl/Schlachter, Forschungsbericht 499 

für das BMAS, S. 32. 

290  Prüfung erfolgt für Fahrdienst, Reinigungsdienste sowie akad. Dienstleistungen; die 

Autoren waren zum Zeitpunkt des Artikels Rechtsanwälte bei Gleiss Lutz; Linge-

mann/Otte, NZA 2015, S. 1042–1047 (1044, 1045).  

291  Lingemann/Otte, NZA 2015, S. 1042–1047 (1044).  

292  Lingemann/Otte, NZA 2015, S. 1042–1047 (1042, 1044). 

293  Däubler, SR 2016, S. 34 f., abrufbar unter http://www.arbeitsrechtimdialog.de/wp-

content/uploads/2015/07/D%C3%A4ubler-1604Digitalisierung-und-Arbeitsrecht.pdf, 

abgerufen am 23.07.2018  

http://www.arbeitsrechtimdialog.de/wp-content/uploads/2015/07/D%C3%A4ubler-1604Digitalisierung-und-Arbeitsrecht.pdf
http://www.arbeitsrechtimdialog.de/wp-content/uploads/2015/07/D%C3%A4ubler-1604Digitalisierung-und-Arbeitsrecht.pdf
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lehnung die absolute Ausnahme“ seien, insoweit komme dem Ableh-

nungsrecht nach der Rechtsprechung keine entscheidende Bedeutung 

zu.294 Insgesamt mache UBER sehr weitreichende Vorgaben, wie die 

Arbeit zu erbringen sei, so dass trotz gewisser Besonderheiten gegen-

über einem „Standardarbeitsverhältnis“, ein Arbeitsverhältnis angenom-

men werden könne. Däubler sieht insbesondere in der Bewertung der 

Fahrer/innen und damit in den Reputations- und Feedbackfaktoren, die 

über weitere Einsätze und Verdienstmöglichkeiten entscheiden, dieselbe 

Wirkung wie in einer Weisung im Arbeitsverhältnis. Gleichzeitig betont 

Däubler, dass eine rechtliche Einschätzung für andere Geschäftsmodel-

le der economy on demand anders ausfallen kann. 

Deutsche Arbeitsgerichte haben bisher noch keine Entscheidung 

über den Status von On-Demand Worker/innen treffen müssen. 

 

 

3.5.2 Crowd Work 

 

Die Klassifizierung der externen Crowd Worker/innen wird seit einigen 

Jahren rege diskutiert. Viele Autor/innen kommen zu dem Schluss, dass 

Crowd Worker/innen nicht unter den Arbeitnehmerbegriff wie er von 

Rechtsprechung und großen Teilen der Literatur vertreten wird, subsu-

miert werden können. So wird beispielsweise im Weißbuch Arbeiten 4.0 

des BMAS mitgeteilt, dass im 

 
„Regelfall kein Arbeitsverhältnis vorliegen wird, da eine persönliche Abhängig-
keit fehle, die konstitutives Merkmal jeder abhängigen Beschäftigung sei: Die 
Arbeitsleistung werde weisungsfrei erbracht und der Crowdworker könne frei 
darüber entscheiden, ob er den Auftrag annimmt oder nicht.“ 

295
 

 

Thüsing meint, dass Crowd Worker/innen keine Arbeitnehmer/innen sei-

en und der herrschende Arbeitnehmerbegriff auch keinen Anpassungs-

bedarf habe.296 Kocher und Hensel analysieren den Diskurs um die An-

wendbarkeit des Arbeitnehmerbegriffes auf Crowd Worker/innen und 

verweisen darauf, dass die Arbeitnehmereigenschaft überwiegend ver-

neint wird.297 Sie kritisieren daran vor allem, dass es als ein Problem des 

Einzelfalles angesehen werde und dass sozialer Schutz von Soloselbst-

ständigen dadurch zu einer rechtspolitischen Frage über den Arbeit-

nehmerbegriff werde.298 Ähnlich wie zeitlich später Mückenberger mo-

                                                 
294  Folgender Abschnitt ist nachzulesen bei: Däubler, SR 2016, S. 35.  

295  Weißbuch Arbeiten 4.0 des BMAS, S. 171.  

296  Thüsing, Digitalisierung der Arbeitswelt, SR 3/2016, S. 87–108 (102).  

297  Kocher/Hensel, NZA 2016, S. 984–997 (987).  

298  Kocher/Hensel, NZA 2016, S. 984–997 (987). 
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nieren sie, dass der Typus Begriff der Arbeitnehmer/in an seine Grenzen 

komme. Sie führen dazu aus, dass die Arbeitsorganisation bei Crowd 

Work sowohl ein Arbeitsverhältnis als auch ein selbstständiges Beschäf-

tigungsverhältnis erlaube und dass an dieser Stelle der Typus Begriff 

seine Effektivität verliere.299 Richtig stellen sie fest: 

 
„Der Arbeitnehmerbegriff erfüllt hier offensichtlich nicht mehr die Funktion der 
Orientierung, sondern bietet eher Hinweise für die Vertragsgestaltung.“ 

 

In letzter Konsequenz gehen ihre Überlegungen aber über den Arbeit-

nehmerbegriff hinaus und sie fragen 

 
„Braucht man einen Grundstock an Vorschriften, welche die Beschäftigungsbe-
dingungen aller Beschäftigten, unabhängig von der Form ihres Vertrags, re-
geln?“ 

 

Damit sprechen sie wiederum die Überlegungen des Supiot-Berichts 

an.300 

Im Gutachten B zum 71. Deutschen Juristentag 2016 meint Krause, 

dass es für die Annahme einer Arbeitnehmereigenschaft von Crowd 

Worker/innen an der nach tradierter Ansicht erforderlichen persönlichen 

Abhängigkeit fehlen werde.301 Gleichwohl sei die Annahme eines Ar-

beitsverhältnisses nicht von vorneherein auszuschließen. Er verweist 

dabei insbesondere auf die häusliche Telearbeit, die ja auch im Arbeits-

verhältnis erbracht werde. Die Tätigkeit einer Crowd Worker/in könne ein 

hohes Maß an arbeitsleistungsbezogenen Einfluss- und Kontrollmecha-

nismen mit sich bringen (Screenshots, Maus-Aktivitäten, Protokollierung 

von Arbeitsabläufen). Der Arbeitsplatz einer Crowd Worker/in stelle sich 

dann wie eine „virtuelle Werkshalle“ durch die eine persönliche Abhän-

gigkeit begründet werde. 302 Ebenso könne es keinen Unterschied für die 

Klassifizierung machen, ob Algorithmen oder Menschen Weisungen er-

teilen. Schließlich sei der herkömmliche Arbeitnehmerbegriff auch dehn-

bar genug, um eine „informationelle Abhängigkeit“ zu erfassen.303 

Däubler und Klebe weisen darauf hin, dass Crowd Worker/innen u. U. 

durchaus als Arbeitnehmer/innen klassifiziert werden könnten.304 Zwar 

steht Crowd Worker/innen in der Regel frei, wo und zu welchem Zeit-

punkt sie arbeiten wollen, auch erhalten sie typischerweise keine Wei-

                                                 
299  Kocher/Hensel, NZA 2016, S. 984–997 (988). 

300  Kocher/Hensel, NZA 2016, S. 984–997 (989) mwN.  

301  Krause, Gutachten B zum 71. DJT, S. 104.  

302  Krause, Gutachten B zum 71. DJT, S. 104. 

303  Krause, Gutachten B zum 71. DJT, S. 104 mwN.  

304  jüngst: Däubler, Digitalisierung und Arbeitsrecht, § 18 Crowdwork; Klebe, AuR 

2016, S. 277–281 (278); Däubler, SR 2016; Däubler/Klebe, NZA 2015, S. 1032–

1041.  
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sungen, sondern arbeiten Aufträge ab; insofern erscheine eine Qualifi-

zierung als Selbstständige zunächst plausibel. Däubler führt jedoch an, 

dass das BAG beispielsweise im „Zeitungszusteller“-Urteil305 entschie-

den habe, dass sie Arbeitnehmer/innen seien. Sie erhielten auch keine 

Weisungen, lediglich einen bestimmten Ort, wo die Zeitungen abzuholen 

seien und sie anschließend zu verteilen.306 Bei einfachen Tätigkeiten 

könnten – so das BAG – die Weisungen im Arbeitsvertrag gewisserma-

ßen vorweggenommen werden. 

Hanau analysiert ähnlich, wie Kocher/Hensel den bestehenden Dis-

kurs um die Klassifizierung von Crowd Worker/innen als Arbeitneh-

mer/innen und konstatiert, dass sich diese Ansicht im Wesentlichen bis-

her nicht durchgesetzt habe.307 Daran anschließend fragt er, ob dies zur 

Folge habe, dass der Arbeitnehmerbegriff ausgeweitet werden müsse. 

Er denkt dabei an ein Arbeitsrecht, das nach dem Grad der Schutzbe-

dürftigkeit der Betroffenen jeweils einzelne Schutzinstrumente heranzie-

he – so wie es bereits bei Arbeitnehmerähnlichen der Fall sei – aber un-

ter Nutzung eines erweiterten oder gar gesamten Schutzspektrums, also 

bei besonderer Schutzbedürftigkeit auch Teile des Entgelt- und Kündi-

gungsschutzes. Auf diese Weise würde das Arbeitsrecht modulari-

siert.308 Man könne zum einen den Arbeitnehmerbegriff erweitern oder 

ihn zu Gunsten eines allgemeineren Beschäftigtenbegriffes verabschie-

den.309 Hanau führt weiter aus, dass ein solches Konzept komplex wäre 

und mit größeren Unsicherheiten verbunden sei, es aber überlegenswert 

sei, wenn das gegenwärtige Arbeitsrecht seine Prägekraft verlieren soll-

te.310 

Auch Waas dekliniert die Möglichkeit Crowd Worker/innen unter den 

tradierten Arbeitnehmerbegriff zu fassen, genauestens durch und wie 

bereits Däubler/Klebe kommt er zu dem Schluss, dass es denkbar, im 

Einzelfall jedoch auch auf große Schwierigkeiten stoßen könne.311 

Risak spricht sich für die Arbeitnehmereigenschaft von Crowd Work-

er/innen im Verhältnis zu den Plattformen aus.312 Gerade die Tatsache, 

dass Aufträge im Bereich Microwork disloziert auf dem Interface der 

                                                 
305  BAG v. 16. 7. 1997 – 5 AZR 312/96 – NZA 1998, 368, 369. 

306  Däubler, Digitalisierung und Arbeitsrecht, § 18 Crowdwork, Rn. 20.  

307  Hanau, Schöne digitale Arbeitswelt?, NJW 36/2016, S. 2613–2617 (2615).  

308  Hanau, Schöne digitale Arbeitswelt?, NJW 36/2016, S. 2613–2617 (2616). 

309  Hanau, Schöne digitale Arbeitswelt?, NJW 36/2016, S. 2613–2617 (2616) mit Ver-

weis auf Krause, Gutachten, B107 und Klebe, AuR 2016, S. 277 (280) sowie 

Deinert, Soloselbstständige zwischen Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht, 2015, Rn. 

151.  

310  Hanau, Schöne digitale Arbeitswelt?, NJW 36/2016, S. 2613–2617 (2616). 

311  Waas/Liebman/Lyubarsky/Kezuka, Crowdwork, A Comparative Law Perspective, 

HSI Schriftenreihe Band 22, 2017, S. 146 ff (151, 157).  

312  Risak, Crowdwork, ZAS 2015, S. 11–19 (16).  
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Plattform stattfinden, lege die Vergleichbarkeit zur virtuellen Werkshalle 

nahe. Ebenso seien die Bewertungsmechanismen so disziplinierend, 

dass sie wie eine Fremdbestimmung im Arbeitsverhältnis gesehen wer-

den könnten.313 Risak sagt auch, dass die kurze Leistungserbringung bei 

Microtasks nicht per se gegen ein Arbeitsverhältnis spräche, da die 

Dauer ohnehin ein unzureichendes Abgrenzungskriterium sei und dar-

über hinaus auch „Kettendienstverträge“ zu einem durchgängigen Ar-

beitsverhältnis führen können.314 

Im Wesentlichen wird die Diskussion, ob Crowd Worker/innen als Ar-

beitnehmer/innen lege lata zu klassifizieren seien, so geführt, dass viele 

Autor/innen es als denkbar erachten, aber es bisher an arbeitsgerichtli-

chen Entscheidungen mit dieser Fragestellung mangelt. 

Neben der Möglichkeit, Crowd Worker/innen als Arbeitnehmer/innen 

zu sehen, wird auch geprüft, inwieweit sie als arbeitnehmerähnliche 

Personen oder Heimarbeiter/innen gesehen werden können. 

Däubler und Klebe kommen zu dem Ergebnis, dass die Einbeziehung 

von Crowd Worker/innen unter die anwendbaren Regelungen der ar-

beitnehmerähnlichen Person von den konkreten Umständen abhinge.315 

Sie gehen die Voraussetzungen für die arbeitnehmerähnliche Person 

durch: Hat das von einer Plattform oder einem Unternehmen bezogene 

Einkommen einer Crowd Worker/in existenzsichernde Bedeutung? Be-

zieht ein/e Crowd Worker/in von einer Vertragspartner/in mehr als die 

Hälfte aller Einnahmen? In der Sache kommen sie zu dem Schluss, 

dass die Geschäftsmodelle der Plattformen durchaus eine wirtschaftli-

che Abhängigkeit entstehen lassen können.316 Zu ähnlichen Ergebnis-

sen kommen sie bei der Anwendung des Heimarbeitsgesetzes, die mög-

lich ist, aber man könne nicht davon ausgehen, dass dies im Regelfall 

so ausfallen dürfte.317 

 

 

3.6 Eigenes Fazit zum Arbeitnehmerbegriff 
 

Wie oben dargestellt, bietet der Arbeitnehmerbegriff eine vielfältige Pro-

jektionsfläche für Ideen, negative wie positive Kritik, Entwicklungsmög-

lichkeiten und ähnliches mehr. So ist die Vehemenz und Überzeugung 

von „falsch“ oder „richtig“ so groß, dass es nicht wirklich vorangeht; es 

gibt eine passende englische Redewendung für die Situation des Arbeit-

                                                 
313  Risak, Crowdwork, ZAS 2015, S. 11–19 (16). 

314  Risak, Crowdwork, ZAS 2015, S. 11–19 (17). 

315  Däubler/Klebe, NZA 2015, S. 1032–1041 (1036). 

316  Däubler/Klebe, NZA 2015, S. 1032–1041 (1036). 

317  Däubler/Klebe, NZA 2015, S. 1032–1041 (1036); Risak, ZAS, S. 11–19 (18).  



SCHNEIDER-DÖRR: ERWERBSARBEIT IN DER PLATTFORMÖKONOMIE | 74 

nehmerbegriffes: „It’s not easy to change a wheel on a moving car.“ Es 

ist also nicht leicht, den Reifen eines fahrenden Autos zu wechseln. 

Noch fährt das Auto ja, möchte man hinterherschicken, so dass die Not 

nicht groß zu sein scheint. Dennoch ist die Frage, welche Handhabe 

Vorzug genießt. 

Zunächst muss man neben aller berechtigten Kritik eine Lanze für die 

Rechtsprechung des BAG brechen. Sie ist besser als ihr Ruf. Bisweilen 

schwieg das Gesetz, das Gericht musste aber entscheiden, so dass 

Recht richterlich gebildet und fortgebildet werden musste.318 Das wird 

auch mit der Regelung des § 611 a BGB nicht enden, denn dieser ent-

hält die Leitsätze des BAG, lässt aber an den Rändern Fragen offen. 

Bemerkenswert an der gesamten wortreichen Debatte ist die Aus-

schließlichkeit mit der sie geführt wird. Möglicherweise lautet die Antwort 

gar nicht „Entweder-Wank-oder-BAG“, sondern „sowohl-Wank-als-auch-

BAG“, so wie es Krause bereits vorschlug.319 Darüber hinaus ist es da-

mit auch nicht erledigt, denn Wanks Ansatz bringt „nur“ ins Spiel, wie 

jemand, der nur vordergründig als Selbstständige auftritt und keine 

Chancen, aber viele Risiken, am Markt hat, als Arbeitnehmer/in gesehen 

werden kann. Das würde in der Plattformökonomie tatsächlich viele Ge-

brechen heilen, denn die Fahrer/innen von Deliveroo sowie die Putzkräf-

te von Helpling wären nach dieser Definition Arbeitnehmer/innen. Dieser 

Ansatz würde das Sprichwort umdrehen und dem Faktischen normative 

Kraft verleihen, denn bei Licht betrachtet sind das alles Arbeitneh-

mer/innen der Plattform. Die echten kleinen Selbstständigen würden 

damit immer noch keine Arbeitnehmer/innen. Aber auch für sie muss 

sozialer Schutz hergestellt werden. Hier kommen die Ansätze über das 

abgestufte Arbeitsrecht und die Erweiterung der Vorschriften über die 

arbeitnehmerähnliche Person ins Spiel. 

Darüber hinaus ist eines zu bedenken: Die Plattformen wissen genau, 

wer von ihnen abhängig ist. Was Plattformen nämlich sehr gut können, 

ist, Daten sammeln. In anderem Zusammenhang schlagen Mayer-

Schönberger und Ramge eine Data-Sharing-Pflicht vor.320 Danach soll-

ten große Monopole der Plattformökonomie ihren Datenschatz mit Wett-

bewerbern teilen müssen, damit diese eine realistische Chance auf dem 

Markt haben. Diese Überlegung könnte auch für die Feststellung, ob 

beispielsweise ein Crowd Worker als Arbeitnehmer/in oder als arbeit-

nehmerähnliche Person gesehen werden kann, relevant werden. Stu-

dien zufolge werden nämlich mehr als 80 Prozent der Arbeiten auf Platt-

                                                 
318  Griebeling, Der Arbeitnehmerbegriff und das Problem der Scheinselbständigkeit, 

RdA 1998, S. 208–216 (209).  

319  Krause, a.a.O. 

320  Mayer-Schönberger/Ramge, Das Digital, Ullstein Verlag 2017. 
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formen von 10 bis 20 Prozent der Nutzer/innen erledigt.321 Wenn die 

Plattformen eine Darlegungspflicht haben, wer wieviel dort arbeitet, dann 

lässt sich die persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit ohne weiteres 

feststellen. Dagegen lässt sich einwenden, dass Plattformen die Arbei-

ter/innen dann reglementieren werden. Aber das ist nicht ihr Interesse. 

Sie wollen ihren Kund/innen gute Arbeit abliefern, damit verdienen sie 

Geld. Geübte Crowd Worker/innen erbringen bessere Arbeit – anders ist 

auch nicht zu erklären, dass viele Plattformen von sich aus schon den 

Arbeitnehmerstatus anerkennen.322 

Der Vorteil eines ganzheitlichen Vorgehens wäre, dass sich die De-

batte wieder auf die Betroffenen bezieht, damit würde sie dort hinkom-

men, wo sie hingehört, in die Mitte der Gesellschaft. Für die Betroffenen 

macht es keinen Unterschied, ob sie als Arbeitnehmer/innen Sozial-

schutz bekämen oder als arbeitnehmerähnliche Personen oder als klei-

ne Selbstständige, die diesen Sozialschutz als Basisrecht benötigen.323 

 

 

3.7 Der Arbeitnehmerbegriff im 
internationalen Kontext 
 

Im Hinblick auf die Klassifizierung von Erwerbtätigen der Plattformöko-

nomie ist interessant, wie Rechtsordnungen anderer Länder Arbeitneh-

mer/innen definieren. Gerade Crowd Work ist ohne Schwierigkeiten über 

Landesgrenzen hinweg möglich, mit der Folge, dass die Bestimmung 

des anwendbaren Rechts an erster Stelle der juristischen Prüfung 

steht.324 

Im Folgenden werden die Arbeitnehmerbegriffe der EU, Großbritan-

niens, der USA sowie Italiens vorgestellt. Es ist festzuhalten, dass die 

einzelnen Aspekte noch tiefgreifender sind, als sie hier dargestellt wer-

den können. 

 

 

                                                 
321  Musthag/Ganesan (2013). Labor dynamics in a mobile micro-task market. Proceed-

ings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM; 

zitiert auch von FB 498. 

322  Prassl, Humans as a Service, S. 131 mit Verweis auf Prof. Cherry. 

323  Ähnlich Däubler in: Festschrift Wank 2014, S. 89 ff.  

324  So bei Däubler an verschiedenen Stellen, jüngst: Digitalisierung und Arbeitsrecht, 

§ 18 Crowdwork, bei Risak, Crowdwork, ZAS 2015, S. 11–19. 
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3.7.1 Der Arbeitnehmerbegriff in der EU 

 

Zunächst ist festzuhalten, dass es keinen einheitlichen Arbeitnehmerbe-

griff nach Unionsrecht gibt.325 Das Unionsrecht greift auf unterschiedli-

che Rechtsquellen zurück, das Primärrecht sowie das Sekundärrecht.326 

Wenig überraschend beinhalten diese Rechtsquellen keine Definition, 

wer danach Arbeitnehmende/r sei.327 So nennt das primäre Unionsrecht 

in Art. 45 AEUV zwar die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die Art. 145–150 

AEUV Regelungen zur Beschäftigung und in den Art. 151–161 AEUV 

die Sozialpolitik, welche in Art. 157 AEUV die Entgeltgleichheit hervor-

hebt. Allen diesen Normen ist gemein, dass sie die Arbeitnehmenden 

voraussetzen ohne sie zu definieren. Daher unterliegt der Arbeitneh-

merbegriff im Unionsrecht – ähnlich der jahrzehntelangen Praxis des 

BAG – der Konkretisierung durch den Europäischen Gerichtshof 

(EuGH).328 So konstatiert der EuGH in ständiger Rechtsprechung, 

 
„die Bedeutung des Arbeitnehmerbegriffes im Unionsrecht [ist] nicht einheitlich 
[…], sondern vom jeweiligen Anwendungsbereich abhängig.“

329
 

 

Dies hat zur Folge, dass der Arbeitnehmerbegriff einer bestimmten EU-

Richtlinie nicht dem einer anderen Richtlinie entsprechen muss. In der 

Bestimmung des Arbeitnehmerbegriffes nach Unionsrecht besteht je-

doch Einigkeit, dass er unionsrechtlich und nicht nach dem Recht der 

Mitgliedstaaten zu bestimmen sei.330 

Nach dem EuGH sei das Wesentliche Merkmal eines Arbeitsverhält-

nisses, dass 

 
„jemand während einer bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Wei-
sung Leistungen erbringt, für die er als Gegenleistung eine Vergütung erhält.“

331
 

 

Danach basiere jedes Arbeitsverhältnis auf den drei Elementen: Wei-

sungsgebundenheit in Form von Subordination, Zahlung von Entgelt für 

geleistete Dienste und Verfolgung einer „tatsächliche[n] und echte[n] Tä-

tigkeit“.332 Der EuGH prüft dabei auch das mit einer Tätigkeit zusam-

menhängende ökonomische Risiko; wer dieses trage, führe unabhängig 

und in eigener Verantwortung einen Auftrag aus und sei folglich nicht 

                                                 
325  Wank, EuZA 2008, S. 172 ff. 

326  Brox/Rüthers/Henssler, Rn. 111.  

327  Statt vieler: Thüsing, Europ. Arbeitsrecht, § 2 Rn. 12.  

328  Ausführlich dazu: Borelli, Der Arbeitnehmerbegriff im europäischen Recht, S. 472–

476 (472).  

329  Statt vieler: EuGH 14.10.2010, Rs C-3345/09 van Delft. 

330  EuGH 20.09.2007, Rs C-116/06, Kiiski, Rn. 25.  

331  Statt vieler: EuGH 03.07.1986, Rs. C-66/85, Lawrie-Blum, Rn. 17.  

332  EuGH 14.10.2010, Rs C-3345/09 van Delft, Rn. 89. 
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Arbeitnehmer/in.333 Der EuGH betont aber auch, dass die tatsächliche 

Prüfung, ob jemand Arbeitnehmer/in im unionsrechtlichen Sinne sei, den 

nationalen Arbeitsgerichten obliege.334 Die Richter/innen geben zu, dass 

 
„in der heutigen Wirtschaft nicht immer leicht zu bestimmen [sei], ob bestimmte 
selbständige Leistungserbringer […] Unternehmensstatus haben oder Arbeit-
nehmer/in im unionsrechtlichen Sinn sind.“

335
 

 

Wie weit der EuGH mit seinem Arbeitnehmerbegriff geht, zeigt er in zwei 

wesentlichen Entscheidungen der letzten Jahre: Zum einen in der 

Rechtssache Danosa, zum anderen in der Anwendung der Leiharbeits-

richtlinie EGRL 104/2008 auf Rote-Kreuz-Schwestern. 336 In der Rechts-

sache Danosa entschied der EuGH, dass die Klägerin als Fremd-

Geschäftsführerin einer litauischen GmbH Arbeitnehmerin im unions-

rechtlichen Sinne sein kann, wenn sie selbst Weisungen empfängt oder 

Kontrollen durch die Satzung der GmbH oder andere Organe der GmbH 

unterliegt. Dies hat zur Folge, dass Fremd-Geschäftsführer/innen hin-

sichtlich ihrer Schutzwürdigkeit eher dem Arbeitsrecht als dem Recht der 

Selbstständigen zugeordnet werden. Bei den Rot-Kreuz-Schwestern 

wurde entschieden, dass eine Überlassung von Arbeitnehmenden i.S.d. 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG auch dann vorliege, wenn ein Verein im Rahmen 

seiner wirtschaftlichen Tätigkeit ein Mitglied durch Gestellungsvertrag an 

ein Unternehmen überlässt, damit es bei diesem eine weisungsabhängi-

ge Tätigkeit gegen Entgelt verrichtet, und es aufgrund seiner Arbeitsleis-

tung ähnlich einer Arbeitnehmer/in sozial geschützt ist (Art. 1 Abs. 1 und 

2, 3 Abs. 1a, c und 2 Rl 2008/104/EG). Der Streit entbrannte daran, 

dass Rot-Kreuz-Schwestern nicht als Arbeitnehmer/innen galten, da sie 

Mitglieder ihrer Vereine, der DRK-Schwesternschaften waren. Der BAG 

revidierte diese jahrelange Rechtsprechung mit der Folge, dass DRK 

Schwestern nunmehr als Arbeitnehmer/innen zu sehen sind.337 

Wie der EuGH zu Erwerbstätigen in der Plattformökonomie steht, ist 

derzeit noch nicht anhängig. 

 

 

                                                 
333  EuGH 25.07.1991, Rs. C-202/90, Rn. 13 f.  

334  EuGH v. 11.11.2010 – Rs. C-232/09, NZA 2011, 143, Rn. 56 – Danosa. 

335  EuGH v. 4.12.2014 – Rs. C-413/13, NZA 2015, 55, Rn. 32 – FNV Kunsten Informa-

tie en Media.  

336  EuGH 11.11.2010, Rs.C-232/09, Danosa, Rn. 46; EuGH 17.11.2016 – C-216/15. 

337  BAG, Urteil vom 21.02.2017 – 1 ABR 62/12; abrufbar unter https://www.bund-

verlag.de/aktuelles~justiz-und-politik-setzen-reagieren-auf-rotkreuzschwestern-

urteil~, abgerufen am 29.01.2019. 

https://www.bund-verlag.de/aktuelles~justiz-und-politik-setzen-reagieren-auf-rotkreuzschwestern-urteil~
https://www.bund-verlag.de/aktuelles~justiz-und-politik-setzen-reagieren-auf-rotkreuzschwestern-urteil~
https://www.bund-verlag.de/aktuelles~justiz-und-politik-setzen-reagieren-auf-rotkreuzschwestern-urteil~
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3.7.2 Der Arbeitnehmerbegriff im englischen Recht 

 

Das englische Recht kennt Arbeitnehmer/innen als „employee“ oder 

„worker“ und Selbstständige als „self-employed“ oder als „independent 

contractors“.338 Auch das Konstrukt der arbeitnehmerähnlichen Person 

ist bekannt und genießt den Schutz als „dependant entrepreneur“.339 

Das englische Recht definiert in § 230 Absatz 1–3 des Employment 

Rights Acts (1996) den Arbeitnehmerbegriff.340 Im Wesentlichen sei da-

nach Arbeitnehmer/in, also employee oder worker, wer persönlich inner-

halb eines Arbeitsverhältnisses Arbeit für einen anderen leistet („indivi-

dual who has entered into or works under (or, where the employment 

has ceased, worked under) a contract of employment.“). 

Ähnlich wie im deutschen Recht ist damit die Frage, wer Arbeitneh-

mer/in sei, nicht gelöst und benutzt zur Feststellung einen Indizienkata-

log, der – ähnlich dem der deutschen Rechtsprechung – die persönliche 

Abhängigkeit und die Eingliederung abfragt.341 Die persönliche Abhän-

gigkeit werde mit einem „control test“ erfasst, der im Grunde beinhaltet, 

ob sich der Beschäftigte der Kontrolle und den Weisungen des Ver-

tragspartners (Arbeitgebers) unterwirft.342 Daneben gibt es die Frage 

nach der „Integration“ in die Organisation des Auftraggebers343, das dem 

deutschen Indiz der Eingliederung in die fremde Arbeitsorganisation ent-

spricht. Neben diesen Hauptmerkmalen greift die englische Rechtspre-

chung mit dem „economic reality test“, die gelebte wirtschaftliche Situa-

tion des Vertragsverhältnisses auf.344 Sie sieht dabei nicht auf die For-

mulierung im Vertrag, sondern, wie der Vertrag tatsächlich durchgeführt 

wird. Darin besteht Einigkeit mit der deutschen Rechtsprechung; wenn 

jemand Arbeitnehmer/in ist, kann dies nicht vertraglich abbedungen 

werden.345 In der Gesamtschau unterzieht die englische Rechtspre-

chung die Frage, wer Arbeitnehmer/in sei, einem „multiple test“ oder 

„multiple factor test“.346 Im Wesentlichen beinhaltet dieser die gleichen 

Indizien wie die deutsche Rechtsprechung, nämlich die Weisungsbin-

                                                 
338  Deakin/Morris, Labour Law, 4. Auflage 2005, S. 137.  

339  Collins/Ewing/McColgan, Labour Law, S. 179 ff.  

340  Auf die wörtliche Darstellung wird hier verzichtet; das Dokument ist abrufbar unter 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/230, abgerufen am 

26.07.2018.  

341  Wank in: FS Küttner (2006), Der Arbeitnehmerbegriff des BAG im Vergleich, S. 5–

20 (16).  

342  Deakin/Morris, Labour Law, S. 149.  

343  Deakin/Morris, Labour Law, S. 151.  

344  Deakin/Morris, Labour Law, S. 152.  

345  BAG 22.3.1995 Az: 5 AZR 21/94, NZA 1995, S. 823; BAG 12.9.1996 Az: 5 AZR 

104/95; NZA 1997 S. 600. 

346  Abrufbar unter https://www.gov.uk/employment-status/employee, abgerufen am 

29.01.2019. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/230
https://www.gov.uk/employment-status/employee
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dung hinsichtlich Dauer, Arbeitsort, Betriebsmittel, Arbeitszeit und ähnli-

ches mehr. Daneben wird auch die wirtschaftliche Abhängigkeit berück-

sichtigt und es wird konkret geprüft, bei wem die Chancen für Gewinn 

und Verlust einer Unternehmung liegen. 347 

Für Erwerbstätige in der Plattformökonomie gewinnt dies an Bedeu-

tung, denn dort sind bereits zahlreiche Klagen über die Feststellung, wie 

die Beschäftigten von Plattformen wie UBER und Deliveroo zu klassifi-

zieren seien, entschieden: 

Für Fahrer/innen von UBER entschied das London Central Employ-

ment Tribunal Ende des Jahres 2017, dass der betroffene Kläger Arbeit-

nehmer von UBER sei.348 In den Entscheidungsgründen der Vorinstanz, 

hieß es, dass sich UBER so sehr dagegen sträube Arbeitgeber/in zu 

sein, dass folglich nur angenommen werden kann, UBER sei Arbeitge-

ber/in.349 Diesem Fall folgten weitere: Im Mai 2018 entschied das Ar-

beitsgericht von Leeds, dass Kuriere, die vordergründig als Selbststän-

dige für das Logistikunternehmen Hermes arbeiteten, tatsächlich Arbeit-

nehmer/innen waren.350 In dem Fall von Deliveroo klagten 50 Fah-

rer/innen, dass ihnen Arbeitnehmerrechte zustünden. Sie bekamen im 

Rahmen eines Vergleiches, der im sechsstelligen Bereich liegen soll, die 

Ausbezahlung des rückständigen Mindestlohnes sowie bezahlten Ur-

laub, allerdings ohne Anerkennung, dass sie Arbeitnehmer/innen sei-

en.351 Weitere Klagen gegen die Klassifizierung als Selbstständige wur-

den vor britischen Gerichten eingereicht: Klagen gegen Pimlico Plumber, 

eine Art Plattform für Handwerker/innen, die ebenfalls vordergründig mit 

Selbstständigen arbeiteten, mussten in der Berufung hinnehmen, dass 

die Handwerker/innen ihre Arbeitnehmer/innen sind.352 Ähnlich erging es 

                                                 
347  Eine berühmte Entscheidung des englischen Rechts: Market Investigations Ltd v 

Minister for Social Security [1969] 2 QB 173, abrufbar unter https://en. wikipe-

dia.org/wiki/Market_Investigations_Ltd_v_Minister_for_Social_Security, abgerufen 

am 29.01.2019. 

348  Abrufbar unter https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/10/uber-loses-

appeal-employment-rights-workers, abgerufen am 26.07.2018.  

349  Aslam & Farrar v Uber (2202550/2015, ET) Zitierung von Queen Gertrude berühm-

ter Aussage „The lady doth protest too much, methinks“, abrufbar unter: 

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-

reasons-20161028.pdf, abgerufen am 26.07.2018.  

350  Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt, abrufbar unter https://www.the guardi-

an.com/business/2018/jun/25/hermes-couriers-are-workers-not-self-employed-

tribunal-rules; abgerufen am 27.07.2018.  

351  Abrufbar unter https://www.theguardian.com/business/2018/jun/28/deliveroo-cour-

iers-win-six-figure-payout-in-employment-rights-case, abgerufen am 27.07.2018.  

352  Abrufbar unter https://www.theguardian.com/business/2017/feb/10/pimlico-loses-

appeal-against-plumbers-worker-status-in-gig-economy-case, abgerufen am 

27.07.2018.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Market_Investigations_Ltd_v_Minister_for_Social_Security
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_Investigations_Ltd_v_Minister_for_Social_Security
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/10/uber-loses-appeal-employment-rights-workers
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/10/uber-loses-appeal-employment-rights-workers
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-reasons-20161028.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-reasons-20161028.pdf
https://www.theguardian.com/business/2018/jun/25/hermes-couriers-are-workers-not-self-employed-tribunal-rules
https://www.theguardian.com/business/2018/jun/25/hermes-couriers-are-workers-not-self-employed-tribunal-rules
https://www.theguardian.com/business/2018/jun/25/hermes-couriers-are-workers-not-self-employed-tribunal-rules
https://www.theguardian.com/business/2018/jun/28/deliveroo-couriers-win-six-figure-payout-in-employment-rights-case
https://www.theguardian.com/business/2018/jun/28/deliveroo-couriers-win-six-figure-payout-in-employment-rights-case
https://www.theguardian.com/business/2017/feb/10/pimlico-loses-appeal-against-plumbers-worker-status-in-gig-economy-case
https://www.theguardian.com/business/2017/feb/10/pimlico-loses-appeal-against-plumbers-worker-status-in-gig-economy-case
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den Unternehmen citysprint, Ecourier und Adison Lee, die Kurierdienste 

anbieten.353 

 

 

3.7.3 Der Arbeitnehmerbegriff in den USA 

 

Eine Definition, wer nach US-amerikanischem Recht Arbeitnehmer/in 

sei, findet sich im Fair Labour Standards Act (FLSA).354 Danach sei Ar-

beitnehmer, wer persönlich von einer Arbeitgeber/in angestellt ist („any 

individual which is employed by an employer“). 

Ähnlich wie in der deutschen Literatur wird diese Definition durch die 

US-amerikanische Literatur als wenig hilfreich empfunden.355 Daher be-

darf sie ebenfalls der Auslegung durch die US-amerikanischen Gerichte. 

Und ähnlich wie in der englischen Rechtsprechung wird dafür der „eco-

nomic reality test“ herangezogen.356 Das US-amerikanische Arbeitsmi-

nisterium formulierte Indizien, die bei der Feststellung, ob jemand tat-

sächlich selbstständig sei, helfen sollen. Dabei werden folgende Merk-

male geprüft: 1. das Ausmaß inwiefern die erbrachte Dienstleistung in-

tegraler Bestandteil des Unternehmens der Auftraggebenden ist, 2. die 

Dauer der Rechtsbeziehung, 3. wieviel die Dienstnehmende selbst an 

Produktions- und Betriebsmitteln einbringt, 4. die Art und Weise, wie 

Weisungen durch die Dienstgeber/in ausgestaltet sind, also mithin die 

Weisungsbindung, 5. die unternehmerischen Möglichkeiten der Dienst-

nehmenden für Gewinn und Verlust, 6. Wettbewerbsmöglichkeiten der 

Dienstnehmenden, 7. der Grad freier Unternehmensorganisation. In dem 

Merkblatt (Factsheet) Nr. 13, das das US-amerikanische Arbeitsministe-

rium hierzu veröffentlicht, heißt es, dass diese Indizien insbesondere in 

Hinblick auf die Feststellung von Scheinselbstständigkeit Relevanz ent-

falten. („(1) One of the most common problems is in the construction in-

dustry where contractors hire so-called independent contractors, who in 

reality should be considered employees because they do not meet the 

tests for independence, as stated above“).357 

                                                 
353  Abrufbar unter https://www.theguardian.com/uk-news/2017/aug/02/addison-lee-

suffers-latest-defeat-in-legal-row-over-gig-economy-rights; https://www.the guardi-

an.com/business/2017/jan/06/courier-wins-holiday-pay-in-latest-key-tribunal-ruling-

for-gig-economy; https://www.theguardian.com/business/2017/may/12/gig-econo-

my-ecourier-admits-denying-courier-employment-benefits, abgerufen am 

27.07.2018.  

354  29 U.S.C. § 203(e)(1), (g) (2006), abrufbar unter https://www.dol. 

gov/whd/workers.htm, abgerufen am 27.07.2018.  

355  Felstiner, Working the Crowd, BJELL Vol. 32, No. 1 (2011), S. 143–203 (169). 

356  Felstiner, S. 171. 

357  Factsheet Nr. 13 zur Anwendung des FLSA, abrufbar unter 

https://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs13.pdf, abgerufen am 27.07.2018.  

https://www.theguardian.com/uk-news/2017/aug/02/addison-lee-suffers-latest-defeat-in-legal-row-over-gig-economy-rights
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/aug/02/addison-lee-suffers-latest-defeat-in-legal-row-over-gig-economy-rights
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/06/courier-wins-holiday-pay-in-latest-key-tribunal-ruling-for-gig-economy
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/06/courier-wins-holiday-pay-in-latest-key-tribunal-ruling-for-gig-economy
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/06/courier-wins-holiday-pay-in-latest-key-tribunal-ruling-for-gig-economy
https://www.theguardian.com/business/2017/may/12/gig-economy-ecourier-admits-denying-courier-employment-benefits
https://www.theguardian.com/business/2017/may/12/gig-economy-ecourier-admits-denying-courier-employment-benefits
https://www.dol.gov/whd/workers.htm
https://www.dol.gov/whd/workers.htm
https://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs13.pdf
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Bestimmungen zum kollektiven Arbeitsrecht sind im National Relati-

ons Act (NLRA) festgesetzt, die ebenfalls zu prüfen sind. 

Ähnlich wie bereits in der britischen Rechtsprechung wird dies für die 

US-amerikanische Plattformökonomie immer relevanter. Felstiner exer-

zierte bereits 2011 die Arbeitnehmereigenschaft von Crowd Work-

er/innen der Plattform Amazon Mechanical Turk anhand der o.g. Krite-

rien durch.358 Im Ergebnis kam er zu dem Schluss, dass es keineswegs 

von der Hand zu weisen sei, dass Crowd Worker/innen unter den FLSA 

oder NLRA fielen und demzufolge als employees mithin Arbeitneh-

mer/innen zu sehen seien.359 Ähnlich sieht es Cherry, die zur führenden 

Expertin auf diesem Gebiet geworden ist. Sie führt aus, wie Arbei-

ter/innen auf Plattformen in den USA immer häufiger Statusklagen erhe-

ben und damit die Feststellung begehren, dass sie Arbeitnehmer/innen 

seien.360 Cherry erläutert, wie die ersten in Kalifornien vorgebrachten 

Klagen die Richter/innen rechtlich an ihre Grenzen brachten, denn eini-

ge Punkte sprachen für eine Arbeitnehmereigenschaft, andere dagegen. 

Schließlich sagte ein Richter: 

 
„…die (entscheidende) Kammer […] wird ein Quadrat in die Hand gedrückt be-
kommen und soll sich zwischen zwei runden Löchern entscheiden.“

361
 

 

Kurzum: Nichts passte so richtig. Schließlich wurde dieser Streit außer-

gerichtlich gegen Zahlung von 12 Millionen US-Dollar beigelegt. Ähnlich 

deutete es sich im Verfahren O’Connor vs. Uber an; dieses sollte 2016 

ebenfalls im Wege eines Vergleiches gegen Zahlung von 100 Millionen 

US-Dollar abgeschlossen werden. Allerdings kam es dazu nicht. Die 

Richter/innen lehnten eine außergerichtliche Einigung ab, da die Zah-

lung als ungenügend empfunden wurde. Die Folge dessen war, dass 

das Gericht den Fall entscheiden musste. Ende September 2018 ist die-

se Entscheidung ergangen und birgt wenig Gutes, denn die befasste 

Kammer entschied, dass die Klage unzulässig war. Die Klage wurde als 

sog. class action, als Sammelklage, geführt und gemäß der (anschei-

nend gültigen) Schiedsgerichtsklausel von Ubers Geschäftsbedingungen 

                                                 
358  Felstiner, Turkers‘ status as employees or independent contractors under the 

FLSA, S. 172 f.  

359  Felstiner, S. 187.  

360  Cherry, Beyond Misclassification: The Digital Transformation of Work, CLLPJ 2016, 

S. 2. 

361  Cotter v. Lyft, No. 13-cv-04065-VC, *19 (N.D. Cal. Mar. 11, 2015) „The jury […] will 

be handed a square peg and asked to choose between two round holes. The test 

the California courts have developed over the 20th Century for classifying workers 

isn’t very helpful in addressing this 21st Century problem.“ zitiert nach Cherry, 

CLLPJ 2016, S. 6.  
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sind solche class actions unzulässig.362 Die Folge dessen ist, dass die 

Fahrer/innen wie bisher als Selbstständige gelten. Die Anwaltschaft der 

Kläger/innen meinte, dass sie Individualklagen einreichen werden. Indes 

wurden auch andere Statusentscheidungen getroffen. Jüngst erging ei-

ne (quasi-) sozialrechtliche Entscheidung des Unemployment Insurance 

Appeal Board des Staates New York (Aufsichtsbehörde der Arbeitslo-

senversicherung), die Uber verpflichtete Sozialabgaben für drei ihrer 

Fahrer/innen zu zahlen, da sie wie Arbeitnehmer/innen zu behandeln 

seien.363 In einem anderen Fall betreffend den Status von Paketzustel-

ler/innen urteilte das höchste kalifornische Gericht im Mai 2018, dass die 

Kläger/innen als Arbeitnehmer/innen zu sehen seien. Diese Entschei-

dung wird von Jurist/innen als wegweisend für die On-Demand Economy 

gesehen, insbesondere, weil das Gericht eine neue Prüfung in Form des 

„ABC-Tests“ vornahm. Danach sollten sich Selbstständige von Arbeit-

nehmer/innen darin unterscheiden, dass 

(A)  die Dienstleistenden kontroll- und weisungsfrei in Bezug auf die 

Ausführung des Dienstes sind, sowohl bezüglich des abgeschlos-

senen Dienstleistungsvertrages als auch in seiner tatsächlichen 

Ausführung; 

(B)  die Dienstleistenden erbringen den Dienst üblicherweise außerhalb 

des Betriebes der Auftraggebenden und 

(C)  die Dienstleistenden sind selbstständige Geschäftsleute, die dieser 

Tätigkeit üblicherweise selbstständig nachgehen oder innerhalb ei-

nes Unternehmens, das dem Grunde nach der gleichen Tätigkeit 

nachgeht, wie das auftraggebende Unternehmen.364 

 

Insgesamt ist in den USA in Bezug auf die Gig Economy eine Menge in 

Bewegung. Viele Vorschläge die soziale Lage zu verbessern gehen in 

die Richtung eine dritte Kategorie einzuführen, den dependant contrac-

tor, der in seiner Ausgestaltung an die arbeitnehmerähnliche Person in 

unserem Rechtskreis erinnert.365 

 

 

                                                 
362  Abrufbar unter https://www.theverge.com/2018/9/25/17901284/uber-drivers-

independent-contractors-vs-employees-legal-fight, abgerufen am 30.09.2018. 

363  Abrufbar unter http://fortune.com/2018/07/21/uber-drivers-employees-new-york-

unemployment/, abgerufen am 30.09.2018.  

364  Abrufbar unter https://www.theverge.com/2018/5/1/17308178/uber-lyft-drivers-

california-court-classification-dynamex, abgerufen am 30.09.2018.  

365  Harris/Krueger, A Proposal for Modernizing Labor Laws for the Twenty-First Centu-

ry Work: The „Independent Worker“, December 2015, abrufbar unter 

http://www.hamiltonproject.org/papers/modernizing_labor_laws_for_twenty_first_ce

ntury_work_independent_worker, abgerufen am 29.01.2019. 

https://www.theverge.com/2018/9/25/17901284/uber-drivers-independent-contractors-vs-employees-legal-fight
https://www.theverge.com/2018/9/25/17901284/uber-drivers-independent-contractors-vs-employees-legal-fight
http://fortune.com/2018/07/21/uber-drivers-employees-new-york-unemployment/
http://fortune.com/2018/07/21/uber-drivers-employees-new-york-unemployment/
https://www.theverge.com/2018/5/1/17308178/uber-lyft-drivers-california-court-classification-dynamex
https://www.theverge.com/2018/5/1/17308178/uber-lyft-drivers-california-court-classification-dynamex
http://www.hamiltonproject.org/papers/modernizing_labor_laws_for_twenty_first_century_work_independent_worker
http://www.hamiltonproject.org/papers/modernizing_labor_laws_for_twenty_first_century_work_independent_worker
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3.7.4 Der Arbeitnehmerbegriff in Italien 

 

Das italienische Bürgerliche Gesetzbuch, der Codice Civile, nennt in 

Art. 2094 die Arbeitnehmer/in.366 Danach ist Arbeitnehmer/in, wer sich 

verpflichtet, gegen Entlohnung im Unternehmen durch eigene geistige 

oder manuelle Arbeitsleistung in Abhängigkeit von der Unternehmer/in 

und unter deren Leitung mitzuarbeiten („È prestatore di lavoro subordi-

nato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, pre-

stando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la 

direzione dell’imprenditore.“). 

Die italienische Rechtsprechung sieht in der Zusammenarbeit und der 

Abhängigkeit die Hauptmerkmale für das Vorliegen eines Arbeitsverhält-

nisses.367 

Der Codice Civile definiert indirekt Solo-Selbstständige im Art. 2222, 

wobei die amtliche Überschrift „Einfacher Werkvertrag“ lautet368, es ist 

jedoch einhellige Meinung, dass diese Vorschrift die Selbstständigen 

abbilde, da die Hauptüberschrift des Abschnittes im Codice Civile „Del 

lavoro autonomo“ – Selbstständige Arbeit – laute.369 Danach ist eine 

Person selbstständig, wenn sie sich gegen Entgelt verpflichtet, mit 

überwiegend eigener Arbeit und ohne zum Besteller in ein Verhältnis der 

Unterordnung zu treten, ein Werk zu erstellen oder einen Dienst zu leis-

ten („Art. 2222. Contratto d’opera. Quando una persona si obbliga a 

compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro 

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti 

del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rap-

porto abbia una disciplina particolare nel libro IV.“) 

Indizien für die Abgrenzung von Arbeitnehmer/innen und Selbststän-

digen seien 1. die Eingliederung in das Unternehmen der Arbeitsgeben-

den, 2. die dauerhafte Tätigkeit, 3. das Einhalten einer von der Arbeitge-

benden bestimmten Arbeitszeit, 4. die Bestimmung des Arbeitsortes 

durch die Arbeitgebende, 5. der Besitz bestimmter Fähigkeiten und Ei-

genständigkeit, 6. die periodische Vergütung, 7. die Tätigkeit im Wesent-

lichen für eine Arbeitgebende erbracht werde, 8. die Möglichkeit Hilfs-

kräfte zu beschäftige, 9. das unternehmerische Risiko nicht bei der Ar-

                                                 
366  Abrufbar unter http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/ 

recht/downloads/PDF_ZGB_Stand_Mai_2015_deu(1).pdf, abgerufen am 

29.01.2019. 

367  Radoccia in: Henssler/Braun, Arbeitsrecht in Europa, Italien, Rn. 30.  

368  Abrufbar unter http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/ 

downloads/PDF_ZGB_Stand_Mai_2015_deu(1).pdf , abgerufen am 29.01.2019. 

369  Radoccia in: Henssler/Braun, Arbeitsrecht in Europa, Italien, Rn. 29.  

http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/downloads/PDF_ZGB_Stand_Mai_2015_deu(1).pdf
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/downloads/PDF_ZGB_Stand_Mai_2015_deu(1).pdf
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/downloads/PDF_ZGB_Stand_Mai_2015_deu(1).pdf
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/downloads/PDF_ZGB_Stand_Mai_2015_deu(1).pdf
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beitnehmenden liege und 10. die Arbeitsmittel der Arbeitnehmenden be-

nutzt werden.370 

Wie die Rechtsprechung anderer Länder, verlangen auch italienische 

Gerichte nicht, dass alle Indizien vorhanden seien, vielmehr komme es 

auch hier auf die Gesamtschau nach den Umständen des Einzelfalles 

an.371 

Neben der Gruppe der Arbeitnehmer/innen und den Selbstständigen 

gibt es in Italien Beschäftigte, die wirtschaftlich abhängig sind, ohne un-

tergeordnet zu sein. Das ist die Gruppe der lavoratori parasubordinati. 

Diese Beschäftigten sind dauerhaft und koordiniert, hauptsächlich per-

sönlich für eine/n Dienstgeber/in oder im Rahmen eines Projekts tätig, 

ohne untergeordnet zu sein.372 Ähnlich wie das deutsche Arbeitsge-

richtsgesetz (ArbGG) in § 5 Absatz 1 die arbeitnehmerähnliche Person 

als klagebefugt vor Arbeitsgerichten sieht, so findet sich in der italieni-

schen Zivilprozessordnung in Art. 409 Nr. 3 eine ähnliche Regelung für 

die lavori parasubordinati („[…] altri rapporti di collaborazione che si 

concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, preva-

lentemente personale, anche se non a carattere subordinato.“). 

Die anhaltend hohe Jugendarbeitslosigkeit in Italien macht die Arbeit 

auf Plattformen attraktiv.373 Rechtsstreitigkeiten über die Klassifizierung 

der Arbeiter/innen sind nicht bekannt, allerdings gibt es auch hier Rufe 

nach einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Deliveroo-Fah-

rer/innen.374 

 

 

                                                 
370  Radoccia in: Henssler/Braun, Arbeitsrecht in Europa, Italien, Rn. 33. 

371  Radoccia in: Henssler/Braun, Arbeitsrecht in Europa, Italien, Rn. 31 f, 35. 

372  Däubler, Arbeitnehmerähnliche Personen im Arbeits- und Sozialrecht und im EG-

Recht, ZIAS 2000, S. 326 – 335 (328).  

373  Abrufbar unter https://medium.com/switch-collective/gig-economy-italy-has-a-few-

cards-to-play-7984582b7580, abgerufen am 28.07.2018.  

374  Ausgerechnet Vertreter der rechtspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung fordern 

dies, abrufbar unter https://www.ft.com/content/04b6d97c-7305-11e8-aa31-

31da4279a601, abgerufen am 28.07.2018. 

https://medium.com/switch-collective/gig-economy-italy-has-a-few-cards-to-play-7984582b7580
https://medium.com/switch-collective/gig-economy-italy-has-a-few-cards-to-play-7984582b7580
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4. Fazit und Ausblick 
 

Die Plattformökonomie ist ein Aspekt der Digitalisierung der Arbeitswelt, 

dessen Folgen wir noch nicht abschätzen können. Ein Grund dafür liegt 

darin, dass künftige Entwicklungen oftmals linear fortgeschrieben wer-

den, d. h. ein neuer Aspekt verhält sich proportional zum Vorhandenen. 

Wenn also Arbeitsplätze wegfallen, entstehen anderswo neue usw. Al-

lerdings ist die lineare Funktion nicht der Herzschlag der Digitalisierung; 

ihr Herzschlag ist die Exponentialfunktion. Das rasante Wachstum von 

Plattformen, Speicherkapazitäten, Software aller Art zeigt uns das immer 

wieder auf. Ebenso die Sache mit dem fehlenden „Ballast“, der fehlen-

den Physikalität und dergleichen mehr, auf die Plattformen nicht ange-

wiesen sind. Hier lediglich auf „Digitalisierung first, Bedenken second“ zu 

setzen zeigt eines auf, nämlich, dass man die Plattformökonomie nicht 

verstanden hat. Die Tatsache, dass die Plattformökonomie ein noch jun-

ges Phänomen ist und sich Zahlen über die arbeitsmarktpolitische Signi-

fikanz nicht ad hoc abbilden lassen, sollte uns wachsam machen, denn 

Studien und Prognosen beruhen auf der richtigen Erhebung und auf den 

Erfahrungen aus der Vergangenheit. Gerade die fehlt uns aber in dieser 

rasanten Entwicklung.375 

Wo das Recht selbst nicht hinterherkommt, gehen Selbstverpflichtun-

gen einen ersten Schritt in Richtung Fairness. So gibt es im deutsch-

sprachigen Raum einen Code of Conduct, eine Selbstverpflichtung ver-

schiedener Plattformen, die sich eine faire Form des Crowdsourcings 

zum Ziel gesetzt hat. Grundsätzlich ist das begrüßenswert, aber auch 

hier sollte man sich die Regelungen und Instrumente genau ansehen. 

Insgesamt ist nämlich zu beobachten, dass es durch Selbstverpflichtun-

gen zu einer Verlagerung verbindlicher Gesetze zu (unverbindlichen) 

Regeln („shift from law to rules“) kommt. 

Besondere Bemühungen gehen auch von den Gewerkschaften IG 

Metall und ver.di aus. Die IG Metall hat bereits mit http://faircrowd. 

work/de/ eine Plattform geschaffen, die eine Anlaufstelle für Crowd Wor-

ker/innen bietet. Seit ihren Anfängen 2015 ist die Seite stetig weiterent-

wickelt worden und bietet mittlerweile viele Hintergrundinformationen zu 

Plattformen, einen AGB Check und auch persönliche Hilfe, wenn man 

als Crowd Worker/in Fragen hat. Im Jahr 2016 wurde im Dialog mit in-

ternationalen Akteuren die Frankfurter Erklärung zu plattformbasierter 

Arbeit veröffentlicht. Darin fordert die IG Metall u. a. mit dem österreichi-

schen Gewerkschaftsbund Mindeststandards für die Arbeit auf Digitalen 

                                                 
375  Weiterführende Überlegungen hierzu finden sich bei: Brynjolffson/McAfee, Second 

Machine Age, aaO. 
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Plattformen. Dazu gehört beispielsweise, dass eine Arbeitszeit von 35 

bis 40 Stunden wöchentlich genügen muss, um wenigstens auf ein Min-

destlohnniveau zu kommen.376 Ver.di hat mit www.ich-bin-mehr-wert.de 

eine Anlaufstelle für Crowd Worker/innen geschaffen. Dort finden sich 

Beratungsangebote für Crowd Worker/innen und Solo-Selbstständige im 

Allgemeinen. Begleitet werden diese Themen durch regelmäßig stattfin-

dende Netzwerkkonferenzen. 

Bei allem wünschenswerten Engagement von Seiten der Gewerk-

schaften und anderen Akteuren sind nicht jene zu vergessen, die es be-

trifft: Die On-Demand und Crowd Worker/innen selbst. Der Som-

mer 2017 war in europäischen Großstädten auch von Streiks der De-

liveroo-Fahrer/innen geprägt. Im Februar 2018 wurde entgegen großer 

Widerstände von Deliveroo ein Betriebsrat am Standort Köln gegründet. 

Die Reaktion war, dass die befristeten Verträge vieler angestellter Fah-

rer/innen ausliefen.377 Die Verbliebenen ließen sich nicht abschrecken, 

sondern mobilisierten die Öffentlichkeit mittels einer Social-Media Kam-

pagne, gründeten die branchenübergreifende Vernetzungsplattform „Lie-

fern am Limit“, wo Erfahrungen ausgetauscht und Treffen organisiert 

werden. Dennoch verlängerte Deliveroo die Verträge von vier Betriebs-

räten nicht. Diese klagen nun mit Unterstützung der NGG auf Weiterbe-

schäftigung. 

Neben diesem herausragenden sozialen Engagement aller Beteilig-

ten und den rechtlichen Überlegungen, wie Schutz herzustellen ist, ist 

weiter überlegenswert, wie technische Erneuerungen zugunsten der 

Plattformarbeiter/innen auszugestalten sind. Was rechtlich wünschens-

wert ist, kann auch in das Design einer Plattform programmiert werden 

(„regulation by design“). So monieren gerade die Deliveroo Fah-

rer/innen, dass sie auch nach Dienstschluss per App lokalisiert werden 

könnten. Eine weitere aufstrebende Technologie, die Plattformarbei-

ter/innen Selbstbestimmung geben kann, ist die Blockchain. Die Block-

chain Technologie kann Intermediäre jedweder Art ersetzen, weil sie 

qua Technologie das Vertrauen herstellen kann. Der Blockchain Pionier 

und Gründer der Ethereum-Blockchain, Vitalik Buterin, erklärt es so: 

 
„Während die meisten Technologien dazu eingesetzt werden, Arbeiter, die un-
tergeordnete Arbeiten an der Peripherie verrichten, wegzurationalisieren, ratio-
nalisieren Blockchains zentrale Arbeiten weg. Die Blockchain nimmt nicht den 
Taxifahrern ihren Job weg, sondern UBER. Sie sorgt dafür, dass Taxifahrer di-
rekt mit ihren Kunden agieren können.“

378
 

                                                 
376  Abrufbar unter http://faircrowd.work/de/unions-for-crowdworkers/frankfurt-

declaration/, abgerufen am 03.08.2018.  

377  Zander, Naturtalent der Mitbestimmung, Mitbestimmung 3/2018, S. 16–18. 

378  Tapscott/Tapscott, Die Blockchain-Revolution, S. 39. 

https://www.ich-bin-mehr-wert.de/
http://faircrowd.work/de/unions-for-crowdworkers/frankfurt-declaration/
http://faircrowd.work/de/unions-for-crowdworkers/frankfurt-declaration/
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Alle Bemühungen, Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Arbeiten-

den zu schützen, sollten nicht in maschinenstürmerischen Szenarien 

enden. Plattformen sind gewichtige Akteure und sie sind da; viele davon 

erleichtern uns das Leben, viele Menschen wollen dort arbeiten. Unsere 

Aufgabe ist es, ihre Absichten zu erkennen und für bessere, faire Bedin-

gungen zu kämpfen. Dafür müssen wir sie verstehen, nur dann kann das 

Gefüge intakt bleiben und „das Ereignis“ wird nicht kommen. 
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